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Jungfreisinnige Schaffhausen
Patrick Fischli
Mobile +41 79 725 68 65
Mail p.fischli@jfsh.ch

Sehr geehrter Herr Regierungspräsident, sehr geehrte Damen und Herren Regierungsräte

Hiermit reiche ich schriftlich und fristgerecht eine Wahlbeschwerde sowie ein Gesuch um Nachzählung bezüglich den
Kantonsratswahlen vom 27. September 2020 ein. Ich begründe diese durch die auffällig kleine, notwendige Differenz
bei der Stimmenzahl aller Wahlkreise und Listen, die zu einer veränderten Oberzuteilung und damit zu einem Sitzge-
winn für die JFSH führen würde. Weiter rüge ich einen gesetzwidrigen Ablauf der Ermittlung der Wahlergebnisse.

Ich fordere den Regierungsrat dementsprechend auf, eine Nachzählung aller Listen und Wahlkreise anzuordnen.
Zur Begründung:

1. Nach Art. 26a Abs. 1, WahlG ist eine Nachzählung anzuordnen, wenn die Differenz der abgegebenen Stimmen
weniger als 0.3% bzw. 6 Stimmen beträgt.
In aktuellem Fall wäre eine einzelne Stimme im Wahlkreis Buchberg-Rüdlingen nötig, damit die JFSH einen Sitz
gewinnen würden (siehe: Beispiel A1, Beilage 1). In den Wahlkreisen Schaffhausen, Klettgau und Reiat würde
eine einzige, zusätzliche Liste, mithin 27 bzw. 7 bzw. 4 zusätzliche Stimmen, zu einem Sitzgewinn ausreichen
(siehe: Beispiel A2, A3 und A4 Beilage 1). Selbstverständlich ist Art. 26a Abs. 1 WahlG auch auf die Kantonsrats-
wahlen anwendbar; etwas anderes hat der Kantonsrat bei der Einfügung dieser Bestimmung ins WahlG nie ge-
wollt.

2. Eine unmittelbar aus der Bundesverfassung fliessende Verpflichtung zur Nachzählung besteht sodann in jenen
knapp ausgegangenen Fallen, in denen der Bürger auf konkrete Anhaltspunkte für eine fehlerhafte Auszählung
oder für ein gesetzwidriges Verhalten der zuständigen Organe hinzuweisen vermag. An den Nachweis solcher
Unregelmässigkeiten sind jedoch umso geringere Anforderungen zu stellen, je knapper das Wahl- oder Abstim-
mungsergebnis ausfällt. Die JFSH haben ihren Sitz wie gezeigt extrem knapp verpasst. Die Anforderungen zur
Glaubhaftmachung von Unregelmässigkeiten sind daher tief anzusetzen.

In diesem Zusammenhang ist beispielhaft auf den Wahlkreis Buchberg-Rüdlingen zu verweisen, in welchem Personen
aus der gleichen Familie auf unterschiedlichen Listen kandidiert haben (Matthias Linder, JFSH und Franziska Linder,
FDP). Ein einmaliger Fehler bei der Erfassung bzw. Zurechnung der Stimmen ist schnell geschehen.

Des Weiteren sind mir bei der Plausibilisierung der Wahlergebnisse folgende Unstimmigkeiten aufgefallen:

- In den Gemeinden Beggingen, Neuhausen, Lohn, Hemishofen und Rüdlingen nahm die Stimmbeteiligung im Ver-
gleich zu 2016 markant zu (>10%, nach Bereinigung der Anzahl Wahlberechtigter).
In der Gemeinde Büttenhardt kann dasselbe, entgegengesetzt beobachtet werden.

- In den Gemeinden Beggingen, Trasadingen, Lohn, Stetten, Hemishofen und Rüdlingen wurden markant mehr
Wahlzettel eingelegt als 2016 (>10%, nach Bereinigung der Anzahl Wahlberechtigter).
In der Gemeinde Trasadingen nahm die Stimmbeteiligung im Vergleich zu 2016 nicht in derselben Form zu.

- In den Gemeinden Bargen, Lohn, Stetten und Hemishofen wurden gegenüber dem kantonalen Schnitt (0.64%)
deutlich mehr ungültige Wahlzettel erfasst (>4%).
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Gleichzeitig wurden in den Gemeinden Oberhallau, Trasadingen, Wilchigen, Buch und Buchberg kein einziger un-
gültiger Wahlzettel erfasst.

- In der Stadt Schaffhausen wurden nur 13 ungültige Wahlzettel erfasst.
Bei den Wahlen 2016 waren es bei tieferer Stimmbeteiligung und weniger Wahlberechtigten 33 Wahlzettel.

Im März 2020 kam es bei den Grossratswahlen innerhalb des Wahlbezirks der Stadt Frauenfeld zu Manipulationen an
den Wahlunterlagen und zu absichtlicher Fehlzuteilung von Wahlzetteln. Ein vergleichbarer Wahlbetrug ist nicht aus-
zuschliessen, insbesondere in den Gemeinden mit auffällig hoher Stimmbeteiligung gegenüber den letzten Kantons-
ratswahlen.

Weiter ist es klar gesetzwidrig, dass z.B. im Wahlkreis Schaffhausen die eigentliche Zählung der Stimmen gar nicht
durch die ordentlich gewählten kommunalen Mitglieder der Wahlbüros durchgeführt wurden. Stattdessen waren es
nicht gewählte Schüler-/innen, welche bei der KSD alle (veränderten) Listen, Stimme für Stimme, in die Software ein-
getragen haben (siehe: Brief «EDV-Erfassung im Mühletal» der Stadtkanzlei Schaffhausen, mir zugespielt am 29. Sep-
tember 2020, Beilage 2). Diese Eingabeprozess ist aber äusserst delikat: Ein einziger falsch eingetippter Wahlzettel
führt im vorliegenden Fall – wie gezeigt – bereits zu einer anderen Sitzverteilung und damit zu einem Sitz für die JFSH.

Wie das Magazin «Republik» vor ein paar Tagen berichtet hat, setzen einige Kantone veraltete und angreifbare Wahl-
software ein, so auch der Kanton Schaffhausen (siehe: «Republik», Passwort: «Wahlen», 25.09.2020, Beilage 3, mit
ebenfalls am 29. September 2020 zugespielt). Eine einzige Person mit Zugriff auf die Wahl-Datenbank kann demge-
mäss das Resultat verändern, ohne dass es jemand bemerken würde. Denn die Teilresultate, welche die einzelnen
Gemeinden ermittelt haben (Wahlprotokolle o.ä.), sind nirgends direkt einsehbar. Damit kann letztlich das Endresultat
nicht selbst anhand der Wahlkreis- oder Gemeinderesultate hochaddiert und verifiziert werden. Gerade unter diesen
gegebenen Umständen ist das problematisch.

Gerade die vorerwähnten Schüler-/innen haben beim Eingabeprozess also Zugriff auf die gesamte Datenbank und
können so unbemerkt Datenveränderungen vornehmen. Umso wichtiger ist es, dass diese Handlungen nur von ge-
wählten Stimmenzählern vorgenommen werden. Eine Nachzählung drängt sich daher umso mehr auf.

Das auf der Internetseite sh.ch publizierte detaillierte Wahlergebnis ist fehlerhaft. Für die Unterzuteilung müssten
u.a. die sog. Wahlkreisdivisoren berechnet und veröffentlich werden. Erst mit diesen kann das Sitzverteilung schliess-
lich nachvollzogen werden. Doch die Wahlkreisdivisoren sind nirgends publiziert. Die Sitzverteilung auf die einzelnen
Listen kann damit nicht nachgerechnet und kontrolliert werden.

Liberale Grüsse

Patrick Fischli
Präsident JFSH

Beilagen:

(1) Beispielszenarien Oberzuteilung
(2) Brief «EDV-Erfassung im Mühletal» der Stadtkanzlei Schaffhausen
(3) Artikel «Republik», Passwort: «Wahlen», 25.09.2020



Wahlergebnisse Kantonsratswahlen Kanton Schaffhausen 27.09.2020 Beispielszenarien Oberzuteilung
30.09.2020

Offizielles Ergebnis der KR-Wahlen 2020

Stimmen Wählerzahl Oberzuteilung
Liste BezeichnungStadt SH Klettgau Neuhausen Reiat Stein Buchberg Total Stadt SH Klettgau Neuhausen Reiat Stein Buchberg Total Anteil Sitzanspruch Anspruch Sitze

1 SVP 65'792 28'835 3'717 7'862 2'662 391 109'259 2'436.74 2'218.08 464.63 1'123.14 665.50 391.00 7'299.09 26.47% 15.881 15.521 16
2 SP 79'795 11'973 4'309 4'094 1'462 75 101'708 2'955.37 921.00 538.63 584.86 365.50 75.00 5'440.35 19.73% 11.837 11.569 12
3 FDP 43'806 10'227 2'830 4'755 687 50 62'355 1'622.44 786.69 353.75 679.29 171.75 50.00 3'663.92 13.29% 7.972 7.791 8
4 AL 29'796 3'189 978 879 293 23 35'158 1'103.56 245.31 122.25 125.57 73.25 23.00 1'692.93 6.14% 3.683 3.600 4
5 GLP 27'330 6'340 1'182 2'258 994 145 38'249 1'012.22 487.69 147.75 322.57 248.50 145.00 2'363.74 8.57% 5.143 5.026 5
6 Grüne 21'794 2'715 1'620 1'097 495 44 27'765 807.19 208.85 202.50 156.71 123.75 44.00 1'543.00 5.60% 3.357 3.281 3
7 EDU 7'274 5'406 505 888 156 10 14'239 269.41 415.85 63.13 126.86 39.00 10.00 924.24 3.35% 2.011 1.965 2
8 CVP 9'347 1'229 1'818 467 562 13'423 346.19 94.54 227.25 66.71 140.50 0.00 875.19 3.17% 1.904 1.861 2
9 EVP 7'769 3'385 207 708 86 10 12'165 287.74 260.38 25.88 101.14 21.50 10.00 706.64 2.56% 1.537 1.503 2

10 SVP Agro 1'527 4'002 540 729 228 7'026 56.56 307.85 67.50 104.14 57.00 0.00 593.04 2.15% 1.290 1.261 1
11 JSVP 1'201 2'787 181 1'125 511 97 5'902 44.48 214.38 22.63 160.71 127.75 97.00 666.96 2.42% 1.451 1.418 1
12 SVP KMU 572 983 690 951 248 3'444 21.19 75.62 86.25 135.86 62.00 0.00 380.91 1.38% 0.829 0.810 1
13 JFSH 3'785 946 0 118 0 5 4'854 140.19 72.77 0.00 16.86 0.00 5.00 234.81 0.85% 0.511 0.499 0
15 SVP Senioren 2'799 430 350 492 64 4'135 103.67 33.08 43.75 70.29 16.00 0.00 266.78 0.97% 0.580 0.567 1
16 Junge Grüne 12'647 2'453 914 709 166 11 16'900 468.41 188.69 114.25 101.29 41.50 11.00 925.14 3.35% 2.013 1.967 2

Total 315'234 84'900 19'841 27'132 8'614 861 456'582 11'675.33 6'530.77 2'480.13 3'876.00 2'153.50 861.00 27'576.73 100% 60 58.640 60

Sitze 27 13 8 7 4 1 60
Stimmen/Sitz 11'675.33 6'530.77 2'480.13 3'876.00 2'153.50 861.00 1369.746 82.730183 math. eff.

Wahlschlüssel 459.6121 470.27

Jungfreisinnige Schaffhausen
Patrick Fischli Seite 1 von 6



Wahlergebnisse Kantonsratswahlen Kanton Schaffhausen 27.09.2020 Beispielszenarien Oberzuteilung
30.09.2020

A1) Falschauszählung Wahlkreis Buchberg

Es wurde eine Einzelstimme im Wahlkreis Buchberg (Liste 13) / Kandidat Matthias Linder bei der Auszählung vergessen

Stimmen Wählerzahl Oberzuteilung
Liste BezeichnungStadt SH Klettgau Neuhausen Reiat Stein Buchberg Total Stadt SH Klettgau Neuhausen Reiat Stein Buchberg Total Anteil Sitzanspruch Anspruch Sitze Diff.

1 SVP 65'792 28'835 3'717 7'862 2'662 391 109'259 2'436.74 2'218.08 464.63 1'123.14 665.50 391.00 7'299.09 26.47% 15.880 15.500 15 -1
2 SP 79'795 11'973 4'309 4'094 1'462 75 101'708 2'955.37 921.00 538.63 584.86 365.50 75.00 5'440.35 19.73% 11.836 11.553 12 0
3 FDP 43'806 10'227 2'830 4'755 687 50 62'355 1'622.44 786.69 353.75 679.29 171.75 50.00 3'663.92 13.29% 7.971 7.781 8 0
4 AL 29'796 3'189 978 879 293 23 35'158 1'103.56 245.31 122.25 125.57 73.25 23.00 1'692.93 6.14% 3.683 3.595 4 0
5 GLP 27'330 6'340 1'182 2'258 994 145 38'249 1'012.22 487.69 147.75 322.57 248.50 145.00 2'363.74 8.57% 5.143 5.020 5 0
6 Grüne 21'794 2'715 1'620 1'097 495 44 27'765 807.19 208.85 202.50 156.71 123.75 44.00 1'543.00 5.60% 3.357 3.277 3 0
7 EDU 7'274 5'406 505 888 156 10 14'239 269.41 415.85 63.13 126.86 39.00 10.00 924.24 3.35% 2.011 1.963 2 0
8 CVP 9'347 1'229 1'818 467 562 13'423 346.19 94.54 227.25 66.71 140.50 0.00 875.19 3.17% 1.904 1.859 2 0
9 EVP 7'769 3'385 207 708 86 10 12'165 287.74 260.38 25.88 101.14 21.50 10.00 706.64 2.56% 1.537 1.501 2 0

10 SVP Agro 1'527 4'002 540 729 228 7'026 56.56 307.85 67.50 104.14 57.00 0.00 593.04 2.15% 1.290 1.259 1 0
11 JSVP 1'201 2'787 181 1'125 511 97 5'902 44.48 214.38 22.63 160.71 127.75 97.00 666.96 2.42% 1.451 1.416 1 0
12 SVP KMU 572 983 690 951 248 3'444 21.19 75.62 86.25 135.86 62.00 0.00 380.91 1.38% 0.829 0.809 1 0
13 JFSH 3'785 946 0 118 0 6 4'855 140.19 72.77 0.00 16.86 0.00 6.00 235.81 0.86% 0.513 0.501 1 1
15 SVP Senioren 2'799 430 350 492 64 4'135 103.67 33.08 43.75 70.29 16.00 0.00 266.78 0.97% 0.580 0.567 1 0
16 Junge Grüne 12'647 2'453 914 709 166 11 16'900 468.41 188.69 114.25 101.29 41.50 11.00 925.14 3.35% 2.013 1.965 2 0

Total 315'234 84'900 19'841 27'132 8'614 862 456'583 11'675.33 6'530.77 2'480.13 3'876.00 2'153.50 862.00 27'577.73 100% 60 58.563 60

Sitze 27 13 8 7 4 1 60
Stimmen/Sitz 11'675.33 6'530.77 2'480.13 3'876.00 2'153.50 862.00 math.

Wahlschlüssel 459.6288 470.91

Jungfreisinnige Schaffhausen
Patrick Fischli Seite 2 von 6



Wahlergebnisse Kantonsratswahlen Kanton Schaffhausen 27.09.2020 Beispielszenarien Oberzuteilung
30.09.2020

A2) Falschauszählung Wahlkreis Schaffhausen

Es wurde eine unveränderte Liste 13, bzw. mehrere Stimmen im Wahlkreis Schaffhausen nicht gezählt (+22 Stimmen)

Stimmen Wählerzahl Oberzuteilung
Liste BezeichnungStadt SH Klettgau Neuhausen Reiat Stein Buchberg Total Stadt SH Klettgau Neuhausen Reiat Stein Buchberg Total Anteil Sitzanspruch Anspruch Sitze Diff.

1 SVP 65'792 28'835 3'717 7'862 2'662 391 109'259 2'436.74 2'218.08 464.63 1'123.14 665.50 391.00 7'299.09 26.47% 15.880 15.500 15 -1
2 SP 79'795 11'973 4'309 4'094 1'462 75 101'708 2'955.37 921.00 538.63 584.86 365.50 75.00 5'440.35 19.73% 11.836 11.553 12 0
3 FDP 43'806 10'227 2'830 4'755 687 50 62'355 1'622.44 786.69 353.75 679.29 171.75 50.00 3'663.92 13.29% 7.972 7.781 8 0
4 AL 29'796 3'189 978 879 293 23 35'158 1'103.56 245.31 122.25 125.57 73.25 23.00 1'692.93 6.14% 3.683 3.595 4 0
5 GLP 27'330 6'340 1'182 2'258 994 145 38'249 1'012.22 487.69 147.75 322.57 248.50 145.00 2'363.74 8.57% 5.143 5.020 5 0
6 Grüne 21'794 2'715 1'620 1'097 495 44 27'765 807.19 208.85 202.50 156.71 123.75 44.00 1'543.00 5.60% 3.357 3.277 3 0
7 EDU 7'274 5'406 505 888 156 10 14'239 269.41 415.85 63.13 126.86 39.00 10.00 924.24 3.35% 2.011 1.963 2 0
8 CVP 9'347 1'229 1'818 467 562 13'423 346.19 94.54 227.25 66.71 140.50 0.00 875.19 3.17% 1.904 1.859 2 0
9 EVP 7'769 3'385 207 708 86 10 12'165 287.74 260.38 25.88 101.14 21.50 10.00 706.64 2.56% 1.537 1.501 2 0

10 SVP Agro 1'527 4'002 540 729 228 7'026 56.56 307.85 67.50 104.14 57.00 0.00 593.04 2.15% 1.290 1.259 1 0
11 JSVP 1'201 2'787 181 1'125 511 97 5'902 44.48 214.38 22.63 160.71 127.75 97.00 666.96 2.42% 1.451 1.416 1 0
12 SVP KMU 572 983 690 951 248 3'444 21.19 75.62 86.25 135.86 62.00 0.00 380.91 1.38% 0.829 0.809 1 0
13 JFSH 3'807 946 0 118 0 5 4'876 141.00 72.77 0.00 16.86 0.00 5.00 235.63 0.85% 0.513 0.500 1 1
15 SVP Senioren 2'799 430 350 492 64 4'135 103.67 33.08 43.75 70.29 16.00 0.00 266.78 0.97% 0.580 0.567 1 0
16 Junge Grüne 12'647 2'453 914 709 166 11 16'900 468.41 188.69 114.25 101.29 41.50 11.00 925.14 3.35% 2.013 1.965 2 0

Total 315'256 84'900 19'841 27'132 8'614 861 456'604 11'676.15 6'530.77 2'480.13 3'876.00 2'153.50 861.00 27'577.54 100% 60 58.562 60

Sitze 27 13 8 7 4 1 60
Stimmen/Sitz 11'676.15 6'530.77 2'480.13 3'876.00 2'153.50 861.00 math.

Wahlschlüssel 459.6257 470.91

Jungfreisinnige Schaffhausen
Patrick Fischli Seite 3 von 6



Wahlergebnisse Kantonsratswahlen Kanton Schaffhausen 27.09.2020 Beispielszenarien Oberzuteilung
30.09.2020

A3) Falschauszählung Wahlkreis Klettgau

Es wurde eine unveränderte Liste 13, bzw. mehrere Stimmen im Wahlkreis Klettgau nicht gezählt (+9 Stimmen)

Stimmen Wählerzahl Oberzuteilung
Liste BezeichnungStadt SH Klettgau Neuhausen Reiat Stein Buchberg Total Stadt SH Klettgau Neuhausen Reiat Stein Buchberg Total Anteil Sitzanspruch Anspruch Sitze Diff.

1 SVP 65'792 28'835 3'717 7'862 2'662 391 109'259 2'436.74 2'218.08 464.63 1'123.14 665.50 391.00 7'299.09 26.47% 15.880 15.500 15 -1
2 SP 79'795 11'973 4'309 4'094 1'462 75 101'708 2'955.37 921.00 538.63 584.86 365.50 75.00 5'440.35 19.73% 11.836 11.553 12 0
3 FDP 43'806 10'227 2'830 4'755 687 50 62'355 1'622.44 786.69 353.75 679.29 171.75 50.00 3'663.92 13.29% 7.972 7.781 8 0
4 AL 29'796 3'189 978 879 293 23 35'158 1'103.56 245.31 122.25 125.57 73.25 23.00 1'692.93 6.14% 3.683 3.595 4 0
5 GLP 27'330 6'340 1'182 2'258 994 145 38'249 1'012.22 487.69 147.75 322.57 248.50 145.00 2'363.74 8.57% 5.143 5.020 5 0
6 Grüne 21'794 2'715 1'620 1'097 495 44 27'765 807.19 208.85 202.50 156.71 123.75 44.00 1'543.00 5.60% 3.357 3.277 3 0
7 EDU 7'274 5'406 505 888 156 10 14'239 269.41 415.85 63.13 126.86 39.00 10.00 924.24 3.35% 2.011 1.963 2 0
8 CVP 9'347 1'229 1'818 467 562 13'423 346.19 94.54 227.25 66.71 140.50 0.00 875.19 3.17% 1.904 1.859 2 0
9 EVP 7'769 3'385 207 708 86 10 12'165 287.74 260.38 25.88 101.14 21.50 10.00 706.64 2.56% 1.537 1.501 2 0

10 SVP Agro 1'527 4'002 540 729 228 7'026 56.56 307.85 67.50 104.14 57.00 0.00 593.04 2.15% 1.290 1.259 1 0
11 JSVP 1'201 2'787 181 1'125 511 97 5'902 44.48 214.38 22.63 160.71 127.75 97.00 666.96 2.42% 1.451 1.416 1 0
12 SVP KMU 572 983 690 951 248 3'444 21.19 75.62 86.25 135.86 62.00 0.00 380.91 1.38% 0.829 0.809 1 0
13 JFSH 3'785 955 0 118 0 5 4'863 140.19 73.46 0.00 16.86 0.00 5.00 235.50 0.85% 0.512 0.500 1 1
15 SVP Senioren 2'799 430 350 492 64 4'135 103.67 33.08 43.75 70.29 16.00 0.00 266.78 0.97% 0.580 0.567 1 0
16 Junge Grüne 12'647 2'453 914 709 166 11 16'900 468.41 188.69 114.25 101.29 41.50 11.00 925.14 3.35% 2.013 1.965 2 0

Total 315'234 84'909 19'841 27'132 8'614 861 456'591 11'675.33 6'531.46 2'480.13 3'876.00 2'153.50 861.00 27'577.42 100% 59.999733 58.562 60

Sitze 27 13 8 7 4 1 60
Stimmen/Sitz 11'675.33 6'531.46 2'480.13 3'876.00 2'153.50 861.00 math.

Wahlschlüssel 459.6237 470.91

Jungfreisinnige Schaffhausen
Patrick Fischli Seite 4 von 6



Wahlergebnisse Kantonsratswahlen Kanton Schaffhausen 27.09.2020 Beispielszenarien Oberzuteilung
30.09.2020

A4) Falschauszählung Wahlkreis Reiat

Es wurde eine unveränderte Liste 13, bzw. mehrere Stimmen im Wahlkreis Klettgau nicht gezählt (+5 Stimmen)

Stimmen Wählerzahl Oberzuteilung
Liste BezeichnungStadt SH Klettgau Neuhausen Reiat Stein Buchberg Total Stadt SH Klettgau Neuhausen Reiat Stein Buchberg Total Anteil Sitzanspruch Anspruch Sitze Diff.

1 SVP 65'792 28'835 3'717 7'862 2'662 391 109'259 2'436.74 2'218.08 464.63 1'123.14 665.50 391.00 7'299.09 26.47% 15.880 15.500 15 -1
2 SP 79'795 11'973 4'309 4'094 1'462 75 101'708 2'955.37 921.00 538.63 584.86 365.50 75.00 5'440.35 19.73% 11.836 11.553 12 0
3 FDP 43'806 10'227 2'830 4'755 687 50 62'355 1'622.44 786.69 353.75 679.29 171.75 50.00 3'663.92 13.29% 7.972 7.781 8 0
4 AL 29'796 3'189 978 879 293 23 35'158 1'103.56 245.31 122.25 125.57 73.25 23.00 1'692.93 6.14% 3.683 3.595 4 0
5 GLP 27'330 6'340 1'182 2'258 994 145 38'249 1'012.22 487.69 147.75 322.57 248.50 145.00 2'363.74 8.57% 5.143 5.020 5 0
6 Grüne 21'794 2'715 1'620 1'097 495 44 27'765 807.19 208.85 202.50 156.71 123.75 44.00 1'543.00 5.60% 3.357 3.277 3 0
7 EDU 7'274 5'406 505 888 156 10 14'239 269.41 415.85 63.13 126.86 39.00 10.00 924.24 3.35% 2.011 1.963 2 0
8 CVP 9'347 1'229 1'818 467 562 13'423 346.19 94.54 227.25 66.71 140.50 0.00 875.19 3.17% 1.904 1.859 2 0
9 EVP 7'769 3'385 207 708 86 10 12'165 287.74 260.38 25.88 101.14 21.50 10.00 706.64 2.56% 1.537 1.501 2 0

10 SVP Agro 1'527 4'002 540 729 228 7'026 56.56 307.85 67.50 104.14 57.00 0.00 593.04 2.15% 1.290 1.259 1 0
11 JSVP 1'201 2'787 181 1'125 511 97 5'902 44.48 214.38 22.63 160.71 127.75 97.00 666.96 2.42% 1.451 1.416 1 0
12 SVP KMU 572 983 690 951 248 3'444 21.19 75.62 86.25 135.86 62.00 0.00 380.91 1.38% 0.829 0.809 1 0
13 JFSH 3'785 946 0 123 0 5 4'859 140.19 72.77 0.00 17.57 0.00 5.00 235.53 0.85% 0.512 0.500 1 1
15 SVP Senioren 2'799 430 350 492 64 4'135 103.67 33.08 43.75 70.29 16.00 0.00 266.78 0.97% 0.580 0.567 1 0
16 Junge Grüne 12'647 2'453 914 709 166 11 16'900 468.41 188.69 114.25 101.29 41.50 11.00 925.14 3.35% 2.013 1.965 2 0

Total 315'234 84'900 19'841 27'137 8'614 861 456'587 11'675.33 6'530.77 2'480.13 3'876.71 2'153.50 861.00 27'577.44 100% 59.999781 58.562 60

Sitze 27 13 8 7 4 1 60
Stimmen/Sitz 11'675.33 6'530.77 2'480.13 3'876.71 2'153.50 861.00 math.

Wahlschlüssel 459.6240 470.91

Jungfreisinnige Schaffhausen
Patrick Fischli Seite 5 von 6



Wahlergebnisse Kantonsratswahlen Kanton Schaffhausen 27.09.2020 Beispielszenarien Oberzuteilung
30.09.2020

B1) Stimmenzuordnung Namensvettern

Es wurde im Wahlkreis Buchberg 1 Stimme falsch zugeordnet (Franziska Linder statt Matthias Linder)

Stimmen Wählerzahl Oberzuteilung
Liste BezeichnungStadt SH Klettgau Neuhausen Reiat Stein Buchberg Total Stadt SH Klettgau Neuhausen Reiat Stein Buchberg Total Anteil Sitzanspruch Anspruch Sitze Diff.

1 SVP 65'792 28'835 3'717 7'862 2'662 391 109'259 2'436.74 2'218.08 464.63 1'123.14 665.50 391.00 7'299.09 26.47% 15.881 15.500 15 -1
2 SP 79'795 11'973 4'309 4'094 1'462 75 101'708 2'955.37 921.00 538.63 584.86 365.50 75.00 5'440.35 19.73% 11.837 11.553 12 0
3 FDP 43'806 10'227 2'830 4'755 687 49 62'354 1'622.44 786.69 353.75 679.29 171.75 49.00 3'662.92 13.28% 7.970 7.778 8 0
4 AL 29'796 3'189 978 879 293 23 35'158 1'103.56 245.31 122.25 125.57 73.25 23.00 1'692.93 6.14% 3.683 3.595 4 0
5 GLP 27'330 6'340 1'182 2'258 994 145 38'249 1'012.22 487.69 147.75 322.57 248.50 145.00 2'363.74 8.57% 5.143 5.020 5 0
6 Grüne 21'794 2'715 1'620 1'097 495 44 27'765 807.19 208.85 202.50 156.71 123.75 44.00 1'543.00 5.60% 3.357 3.277 3 0
7 EDU 7'274 5'406 505 888 156 10 14'239 269.41 415.85 63.13 126.86 39.00 10.00 924.24 3.35% 2.011 1.963 2 0
8 CVP 9'347 1'229 1'818 467 562 13'423 346.19 94.54 227.25 66.71 140.50 0.00 875.19 3.17% 1.904 1.859 2 0
9 EVP 7'769 3'385 207 708 86 10 12'165 287.74 260.38 25.88 101.14 21.50 10.00 706.64 2.56% 1.537 1.501 2 0

10 SVP Agro 1'527 4'002 540 729 228 7'026 56.56 307.85 67.50 104.14 57.00 0.00 593.04 2.15% 1.290 1.259 1 0
11 JSVP 1'201 2'787 181 1'125 511 97 5'902 44.48 214.38 22.63 160.71 127.75 97.00 666.96 2.42% 1.451 1.416 1 0
12 SVP KMU 572 983 690 951 248 3'444 21.19 75.62 86.25 135.86 62.00 0.00 380.91 1.38% 0.829 0.809 1 0
13 JFSH 3'785 946 0 118 0 6 4'855 140.19 72.77 0.00 16.86 0.00 6.00 235.81 0.86% 0.513 0.501 1 1
15 SVP Senioren 2'799 430 350 492 64 4'135 103.67 33.08 43.75 70.29 16.00 0.00 266.78 0.97% 0.580 0.567 1 0
16 Junge Grüne 12'647 2'453 914 709 166 11 16'900 468.41 188.69 114.25 101.29 41.50 11.00 925.14 3.35% 2.013 1.965 2 0

Total 315'234 84'900 19'841 27'132 8'614 861 456'582 11'675.33 6'530.77 2'480.13 3'876.00 2'153.50 861.00 27'576.73 100% 60 58.561 60

Sitze 27 13 8 7 4 1 60
Stimmen/Sitz 11'675.33 6'530.77 2'480.13 3'876.00 2'153.50 861.00 math.

Wahlschlüssel 459.6121 470.91

Jungfreisinnige Schaffhausen
Patrick Fischli Seite 6 von 6





Passwort: «Wahlen»
Viele Kantone verwenden veraltete oder angreiSare ,ouwarem 
Eb die srgeWnihhe von Aazlen End -WhtibbEngen .E erbitD
telnB ker HEnd hiezt feinen IandlEnghWedar:B Fbberzinc siD
nige üirben wollen nEn naUzrPhtenB
Eine Recherche von Adrienne Fichter (Text) und Emma Roulette (Illustration), 25.09.2020
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pnhere kebofratie Wahiert aE: –aGier End iht dehwegen hiUzer J daran 
zalten sDVotingDMegner heit yazren eihern :ehtB sh iht ein CötzohB

Fzre -rgEbentation gezt hoB CaniGElationhverhEUze wPrden dErUz geD
genheitige äzeUfh aERiegenB pnd vor alleb wPrden die -ngriÜe niUzt 
hfalierenc sine HetrPgerin fZnnte AazlWrie:e aW:angen End ver«ndern J 
aWer niUzt billionen:aUzB koUz die verfl«rtDrobantihUze VorhtellEng eiD
ner htreng analogen kebofratie enthGriUzt niUzt der »ealit«tB Hei Aazlen 
fobbt eine Viel.azl verhUziedener –rograbbe End eleftronihUzer ,öhteD
be .Eb sinhat. J aEUz ozne sDVotingB 

Hei der TWerbittlEng von Aazlregihtern in die krEUfereim Weib -EhD
drEUfen End sinhUannen von Aazl.ettelnm Wei der srbittlEng der AazlD
rehEltate dErUz den Kantonm Wei der TWerbittlEng der srgeWnihhe an den 
HEndc TWerall iht ,ouware involviert oder hind eleftronihUze Mer«te ib 
sinhat.m die oubalh PWerh Fnternet biteinander fobbEni.ierenB 

sin ,Uzritt in dieher Kette iht die hogenannte srgeWniherbittlEngB KaEb 
ein CenhUz fann GanahUzierte End fEbElierte Aazllihten in fEr.er 1eit 
riUztig aEhwertenm Wehonderh Wei fobGli.ierten HereUznEngh:orbeln wie 
4koGGelter –Efelhzeib2 End 4IagenWaUzDHihUzoÜ2B sine -Eh.«zlEng in 
sUzt.eit ab Aazlhonntag J wie wir hie fennen End hUz«t.en J er:ordert 
-EtobatihierEngB äobGEterGrograbbe bPhhen die ,it.gewinne End DverD
lEhte aEhreUznen End die Aazlver«nderEngen graOhUz darhtellenB

kah gehUziezt bitzil:e von hGe.ialihierter ,ouwareB kie ein.elnen AazlD
lofale loggen hiUz daWei in ein ,öhteb ein End hGeihen dort den Fnzalt 
der aEhge.«zlten ,tibb.ettel einB kie ,ouware PWerbittelt diehen FnD
zalt dann an eine .entrale katenWanfm wo dah AazlergeWnih WereUznet 
wirdB srgeWniherbittlEnghhouware fobbt Wei Aazlen :aht in der gan.en 
,Uzwei. .Eb sinhat.B Hei einigen Kantonen hogar :Pr -WhtibbEngenB 

Angreia reSow,s recShKts KteSlwnErwuue
kie »eGEWlif zat gebeinhab bit .wei FxD,iUzerzeith:orhUzern holUze ,öD
htebe vertieu aE: izre ,iUzerzeit zin EnterhEUztB

pnhere »eUzerUze .eigtc

ÖB Cindehtenh ÖQ Kantone verwenden angreiSare End niUzt .eitgeb«hhe 
,ouwareB Air zaWen bezrere ü«lle von üezlfonOgErationen von ,erD
vernm :ezlenden ,iUzerzeithvorfezrEngen End hUzwaUzen VerhUzlPhD
helEngen ge:EndenB kie -n:«lligfeiten hind teilh Verh«Ebnihhe der 
,ouwareanWieterm aWer aEUz üolgen von :ezlendeb FxD,iUzerzeithD
WewEhhthein in den KantonhverwaltEngenB

NB kie »eUzerUze .eigt eine flare »egElierEnghlPUfe aE:B (Wwozl eh hiUz 
Eb hogenannte 4fritihUze Fn:rahtrEftEr2 zandeltm e)ihtieren Wih zeEte 
feine ,iUzerzeithvorgaWen deh HEndeh :Pr den sinfaE: End den HetrieW 
holUzer ,öhtebeB pnd dabit zerrhUzt aEUz feine xranhGaren. PWer die 
üEnftionhweihe der ,ouwareB kie HEndehfan.lei hiezt hiUz niUzt .ED
ht«ndigm weil die hiUzere kErUz:PzrEng von -WhtibbEngen End Aazlen 
,aUze der Kantone heiB ,ie :ordert .war von den Kantonenm die He:Ende 
der »eGEWlifD»eUzerUze .E GrP:en End ,UzwaUzhtellen .E WezeWenB 
koUz nieband aE: HEndeheWene fontrolliert die ,iUzerzeit der eingeD
het.ten ,ouwareB pnd die Wreite jÜentliUzfeit weihh niUzt einbal von 
der s)ihten. holUzer ,öhtebeB

s)Gerten End –olitiferinnenm denen die »eGEWlif die He:Ende vorgelegt 
zatm :ordern dazer diehelWe »egElierEng End xranhGaren. wie Weib sDVoD
tingB kah WedeEtetc flare VorgaWen End eine HewilligEng dErUz die HEndehD
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fan.leim ZÜentliUze HegEtaUztEng der ,ouwarem (ÜenlegEng deh 0EellD
UodehB

üPr Haltzahar Ml«ttlim –r«hident der MrPnenm iht dieh ein -larb.eiUzenc 
4Iier zerrhUzt gan. oÜenhiUztliUz eine ,iUzerzeithlPUfem welUze rahUzehtD
bZgliUz gehtoGu werden bEhhB2 sr reiUzte hoeWen eine PWerGarteiliUze 
FnterGellation einB ,ollte der HEndehrat feinen IandlEnghWedar: Weib 
xzeba digitale srgeWniherbittlEng hezenm will Ml«ttli in der ,taathGolitiD
hUzen Kobbihhion deh 9ationalrath einen -ntrag :Pr einen Vorhtohh einD
reiUzenB kah -nliegen hei bezrzeith:«zigm hagt der grPne 9ationalratB

4sh hind dringend htrengere ,iUzerzeithUzeUfh nZtig2m hagt -ndreah Mlaherm 
,taathreUztler End kireftor deh -araEer 1entrEbh :Pr kebofratieB 4-nD
honhten iht fPnuiger CaniGElation xPr End xor geZÜnetB2

AiUztig .E Wetonen iht aWer aEUzc

J -lle Kantone wenden bezrere etaWlierte KontrollbeUzanihben anm Eb 
frahhe Ver:«lhUzEngen ib 9aUzzinein .E entdeUfenc htatihtihUze KonD
trollenm –laEhiWilit«thUzeUfhm –EWlifation der srgeWnihhe aE: MebeindeD
eWeneB kadErUz fann die Aazl ibber naUzvoll.ogen werdenB kie »eD
GEWlif ver:Pgt PWer keinerlei Iinweihem dahh die ,UzwaUzhtellen Wei der 
srgeWniherbittlEng von fribinellen IaUfern aEhgenEt.t worden hindB

J sinige ,öhtebhUzw«Uzen werden Enter andereb danf Enherer »eUzerD
Uze Wald WezoWenB ,o zat die üirba ,ehab gegenPWer der »eGEWlif WeD
ht«tigtm dah FnhtallationhGro.edere izreh –rodEfth hiUzerer .E gehtaltenB 
ker Kanton Aallih bZUzte dah sin:allhtor :Pr IaUfer Wih ib 9ovebWer 
hUzliehhenB Cezrere Kantone gezen nEn PWer die HPUzer End analöhieD
ren gebeinhab bit den WetroÜenen ,ouwareOrben die He:Ende der 
»eGEWlifD»eUzerUzeB 

kinSJnmwnErwuuierEehSWem di
Vergangeneh yazr wErde sDVoting in der ,Uzwei. intenhiv dihfEtiertB -lh 
bezrere frahhe ,UzwaUzhtellen in der geGlanten ,ouware der –oht GEWlif 
wErden ?aEUz dErUz »eUzerUzen der »eGEWlifÄm wErde dah –roLeft aE: sih 
gelegtB Fn der üolge zaWen ib ,obber N;Ö3 .wei üorhUzergrEGGen EnaWD
z«ngig voneinander die Wehtezenden AazlGro.ehhe EnterhEUztB 

kie üragehtellEng laEtete Leweilhc Aie hiUzer End wie digital l«Eu eigentliUz 
Enhere Wew«zrte Hrie:wazl aW8

kie He:Ende bPndeten in .wei faEb WeaUztete üorhUzEnghGaGiereB kie 
erhte -rWeit der sxI fab .Eb ,UzlEhhm dahh Wei der eleftronihUzen -Eh.«zD
lEng ein Enfontrollierteh yefabi zerrhUztB 4Viele Kantone verwenden ,ouD
ware :Pr die srgeWniherbittlEngm welUze feiner ZÜentliUzen ,iUzerzeithD
GrP:Eng Enter.ogen worden iht2m hUzreiWt dah üorhUzerteab rEnd Eb kavid 
,obberB kah -ngriÜhGoten.ial hei grohhm rehPbieren die üorhUzerB

1E denhelWen ,UzlPhhen fab dah .weite –aGierm dah äzrihtian Killer End 
HErfzard ,tiller von der pniverhit«t 1PriUz ver:ahht zaWenB kie AihhenD
hUzauler zaWen analöhiertm welUze CaniGElationhrihifen Wei einer Hrie:D
wazl Wehtezen J von 7nderEngen deh ,tibb.ettelh Wih .Er TWerbittlEng an 
den HEndB koUz hie hind Wei der »eUzerUze der srgeWniherbittlEng an izre 
Mren.en gehtohhenB MrEnd da:Pr iht der :Zderale khUzEngelc yeder Kanton 
arWeitet bit einer anderen ,ouwarem deren 0EellUode niUzt oÜengelegt ihtB

kah üorhUzerteab zolte hiUz dehzalW Iil:e Wei Henedift van ,Göfm deb 
,taathhefret«r deh Kantonh ,tB MallenB Van ,Göf :Pzrte ib 9aben der 
,taathhUzreiWerfon:eren. eine ZÜentliUz einhezWare pb:rage Wei allen 
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Kantonen .Er ürage dErUzm bit welUzer ,ouware ?von welUzer üirbaÄ geD
arWeitet wirdB -nzand dieher pb:rage zaWen hiUz die Weiden 1PrUzer ,eUED
ritöDüorhUzer äzrihtian Killer End CelUzior 5ibaUzer die ,öhtebe vertieu 
angehUzaEt J gebeinhab bit der »eGEWlifB

)wSGieSoKts KthEeuuenShinG
kah srgeWnih der bezrbonatigen »eUzerUzec Cindehtenh ÖQ Kantone verD
wenden ,ouwarem die bezrere üezlfonOgErationen von ,ervern WeinzalD
tetm Wei der ,iUzerzeithvorfezrEngen :ezlen End die aE: hUzwaUzen VerD
hUzlPhhelEngen WahiertB HetroÜen hind vor alleb .wei ,tandardGrodEfte 
von Grivaten ,ouwareanWietern howie die sigenentwiUflEngen von drei 
KantonenB 

1E den hUzwerwiegendhten ,UzwaUzhtellen .«zlenc

J Goten.ielle FnhiderattaUfen dErUz -ngrei:erm die hiUz 1EgriÜ .Eb 9et. 
einer AazlWezZrde verhUzaï zaWenq

J hUzwaUze ,tandardGahhwZrterq 

J bZgliUze CanDinDtzeDCiddleD-ngriÜem Wei denen hiUz eine IaUferin 
.wihUzen ein Aazllofal End die 1entrale hUzaltetB

Zur Recherche im Detail

Welche Angriffe sind bei der elektronischen Übermittlung von Wahl-
ergebnissen möglich? Wie haben die Kantone und Softwarefirmen auf die 
Recherche reagiert? Alle Details dazu lesen Sie im technischen Bericht zu 
unserer Recherche.

kie erhten Weiden ,UzwaUzhtellen :anden 5ibaUzer End Killer Wei der ,ouD
ware 4,ehab Aazlen2B Aer ib Hehit. deh –ahhworth ihtm fZnnte zier EnD
eingehUzr«nft alle katenh«t.e direft in der katenWanf baniGElierenB 1Er 
srinnerEngc sin «znliUzeh CaniGElationhh.enario :and die üorhUzergrEGGe 
rEnd Eb die IaUferin ,araz yabie 5ewih N;Ö3 Wei der sDVotingD,ouware 
der –oht J wah Enter andereb .Eb -WWrEUz End .Er 9eEaEhriUztEng deh 
sDVotingD–roLefth :PzrteB 

-Ehherdeb zat die üirba ,ehab die FnhtallationhanleitEng .E izreb 
–rodEft ib 9et. ZÜentliUz .Eg«ngliUz gebaUztB karin htezt aEUz dah 
,tandardGahhwortB sh iht denfWar hibGelc 4Aazlen2B Aer die ,ouware inD
htalliertm wird niUzt aE:ge:ordertm dah –ahhwort .E «ndernB

kie üirba ,ehab r«Ebt die He:Ende einB -n den KonOgErationen der ,ouD
ware bit allen Eb:ahhenden HereUztigEngen bZUzte die üirba dennoUz 
niUzth «ndernB pnd hie w«l.t die VerantwortEng aE: die KEnden aWc kie 
Kantone heien in der –OiUztm dErUz ,iUzerzeithfon.eGte CihhWraEUz .E verD
zindernB KEndinnen von ,ehab hind die Kantone MraEWPndenm MlarEhm prim 
Hahellandm HahelD,tadtm 5E.ernm ,UzaPaEhenm 9idwalden End (WwaldenB 
Fn ,UzaPaEhen wird ab fobbenden -WhtibbEnghhonntag dah KantonhD
Garlabent neE gew«zltB 

sine  eWen:allh  gravierende  ,UzwaUzhtelle  wErde  in  den  srgeWnihD
erbittlEnghhöhteben der Kantone Aallih End Hern :ehtgehtelltB kiehe 
weUzheln von einer verhUzlPhhelten aE: eine EnverhUzlPhhelte VerWindEng 
End erlaEWen dabit einer -ngrei:erinm hiUz in den katenverfezr ein.EflinD
fenB –atriUf ,iggenm äzie: Fn:orbation ,eUEritö (QUer deh Kantonh Aallihm 
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r«Ebte die ,UzwaUzhtelle :Pr Goten.ielle IaUfer einB (ÜenWar will der KanD
ton Aallih nEn heine IaEhaE:gaWen baUzenB kie ,UzwaUzhtelle werde Wih 
.E den 4-WhtibbEngen ib 9ovebWer N;N; forrigiert2B ker Kanton Hern 
zat Wereith ib VerlaE: deh yazreh von hiUz aEh naUzgeWehhertB

ker Kanton xehhin het.t bit heiner ,ouware 4Votel2 ?die PWrigenh gleiUz 
zeihht wie Lene vob Aallihm deren Ierhteller dah xehhin aWer gezeib z«ltz 
eWen:allh fobGlett veraltete VerhUzlPhhelEnghGrotofolle einB Heib xehhiD
ner 4Votel2 hUzeint eh hiUz Eb ein ,öhteb .E zandelnm dah wobZgliUz 
Wereith vor yazr.eznten einge:Pzrt End heitzer verbEtliUz hEf.ehhive boD
dernihiert worden ihtB kie ge:Endenen –I–RDkateien deEten Leden:allh aE: 
eine sigenentwiUflEng aEh den 9eEn.igerLazren zinB 

kie xehhiner ,taathfan.lei nazb .E den VorwPr:en ,tellEngc 4sinige der 
von Fznen erw«znten –rotofolle hind in.wihUzenm wie vor einiger 1eit geD
Glantm aEhher HetrieW genobben wordenB2 kie ürage naUz deb Ierhteller 
der ,ouware howie naUz deb sinhat. von –I–R liehh die xehhiner ,taathD
fan.lei EnWeantwortetB

pnd ein xeht der »eGEWlif von dieher AoUze ergaWc -lle ge:Endenen 
,UzwaUzhtellen Wei Votel hind ibber noUz aftivB 

Hei der ,ouware 4VeAorf2 der üirba ,itro) :anden die Weiden FxD,eUEriD
töDüorhUzer Wih snde C«r. N;N; einige :ezlende ,iUzerzeithvorfezrEngenm 
die hie .E den HahiUh der FxD,iUzerzeit .«zlenc :ezlendeh I,x,m veralteten 
VerhUzlPhhelEnghalgoritzbEh »äQm verwEndWareh ,iUzerzeithGrotofollD
 ,,5vR howie :ezlenden ,UzEt. vor ,ehhionDIiLaUfing ?bezr PWer diehe HeD
griÜe lehen ,ie ib teUznihUzen HeriUzt .E Enherer »eUzerUzeÄB 

KEndinnen von ,itro) hind die Kantone -argaEm ,olotzErn End 1EgB ker 
xeUznologieUze: der üirba ,itro)m äzrihtian ,ingerm htEu die He:Ende alh irD
relevant ein End zat der »eGEWlif :Pr Lede snthUzeidEng detaillierte srfl«D
rEngen gelie:ertB ,itro) geze von eineb anderen FxD,iUzerzeithverht«ndnih 
aEhm dah aEUz die digitale KEltEr der KantonhverwaltEng WerPUfhiUztigtB Cit 
anderen Aortenc wo niUzt ibber bodernhte skV eingehet.t wird ?bezr .Er 
,tellEngnazbe von ,itro) lehen ,ie ib teUznihUzen HeriUztÄB 

kineSwüenhiKtEuiKteSxeheEpehufKme
Aie hind nEn die von den ,iUzerzeithe)Gerten 5ibaUzer End Killer ge:EnD
denen ,UzwaUzhtellen .E werten8 IaWen naUzweihliUz EnWeberfte -nD
griÜe htattge:Endenm End hind Wihzerige AazlD End -WhtibbEnghrehEltate 
an.E.wei:eln8 

9einB (derc hezr wazrhUzeinliUz niUztB 

kenn holUze IaUfh w«ren danf den g«ngigen KontrollD End VeriOfationhD
beUzanihben verbEtliUz aE:geOogenB ka.E .«zlen heGarat ange:ertigte J 
alho niUzt von der ,ouware generierte J –rotofolleB ,olUze werden etwa in 
5E.ern erhtelltB üaht alle Kantone GEWli.ieren die »ehEltate darPWer zinaEh 
aE: MebeindeeWene End :Pzren –laEhiWilit«thfontrollen End ,tiUzGroWenD
fontrollen dErUzB kanf der –laEhiWilihierEnghbetzode iht etwa eine AazlD
:«lhUzEngm deren prhaUze noUz EnWefannt ihtm ib Kanton xzErgaE aE:D
geOogenB pnd ib Kanton üriWoErg wErde eine Fn:orbatifGanne bit deb 
PWerlahteten ,öhteb ,öMev entdeUftB

Fb -argaEm wo ab ÖSB (ftoWer gew«zlt End bit 4VeAorf2 gearWeitet 
wirdm hind KontrollbeUzanihben aftiviertB -nina ,a)m 5eiterin Aazlen End 
-WhtibbEngen der ,taathfan.lei -argaEc 4kie ,it.verteilEng wird einerD
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heith ab Aazlhonntag bit eineb .weiten ?aE: s)Uel WahierendenÄ xool 
naUzgereUznet End veriO.iertm Wevor hie GEWli.iert wirdB2 -Ehherdeb werD
den die »ehEltate Gro Mebeinde GEWli.iertm hodahh Leder diehe »ehEltaD
te naUzvoll.iezen fannB kiehelWen KontrollbeUzanihben fennt der KanD
ton ,olotzErnm welUzer fobbendeh AoUzenende neE bit 4VeAorf2 die 
-WhtibbEnghrehEltate aEhwerten wirdB 

koUz gearWeitet wird ab -WhtibbEnghhonntag in erhter 5inie bit den 
aEhgehGEUften »ehEltaten von ,ehabm ,itro) End äoB kehzalW bEhh die 
eingehet.te ,ouware bindehtenh zeEtigen FxD,tandardh enthGreUzen End 
hollte ibber wieder PWerGrPu werdenB 

Iier Wehtezt eine frahhe Mehet.ehlPUfeB 

ker HEnd zat hiUz Weib xzeba eleftronihUze -EhwertEng ledigliUz Eb 
4sDäoEnting2 gefPbbertB Mebeint iht dabit die eleftronihUze sr:ahhEng 
Weib sinhat. von 5eheger«ten End ,UannernB pnd helWht der sinhat. dieD
her xoolh wErde von der HEndehfan.lei wenig Wih gar niUzt fontrolliertm 
wie bezrere MEtaUzten .eigenm wah vor alleb von der MehUz«uhGrP:EnghD
fobbihhion deh 9ationalrath hUzar: fritihiert worden ihtB 

Fn izreb HeriUzt von N;ÖT hUzreiWt die Kobbihhionc 4sin VergleiUz bit 
deb -Ehland .eigt aE:m  dahh die »egelEng deh HEndeh .Er eleftroniD
hUzen -Eh.«zlEng zinter der international Best Practice .ErPUfWleiWtB2 
ker HeriUzt htPt.t hiUz aE: eine pnterhEUzEng der –arlabentarihUzen 
VerwaltEnghfontrolle von N;ÖUB kie srgeWniherbittlEng wird .war darin 
eWen:allh niUzt e)Gli.it erw«zntB koUz die Kobbihhion htellte :ehtm dahh die 
digitalen VerarWeitEnghvorg«nge von –aGierhtibb.etteln hezr «znliUzen 
CaniGElationhrihifen aEhgehet.t hind wie sDVotingB

kah :Pzrt .Er aWhErden ,itEationm dahh «znliUze AazlWereiUze trot. derhelD
Wen IaUfingh.enarien gan. EnterhUziedliUz reglebentiert worden hindc

J sDVotingc zoUz regEliertq

J sDäoEntingc ein WihhUzen regEliert ?KreihhUzreiWen an die KantoneÄq

J digitale srgeWniherbittlEngc PWerzaEGt niUzt regEliertB 

xrot. eindeEtiger MEtaUzten End HeriUzte iht aE: GolitihUzer sWene wenig 
GahhiertB

kR8erEenSmriEihierenS4etuenGeSBegJuierJng
Fht der HEnd niUzt legitibiertm VorhUzriuen :Pr srbittlEnghhöhtebe .E erD
lahhen8 kie CeinEngen gezen zier aEheinanderB -lle von der »eGEWlif fonD
hEltierten s)Gerten End HEndehangehtellten WerE:en hiUz daWei aE: den -rD
tifel SQ deh HEndehgehet.eh PWer die GolitihUzen »eUzteB kieher Wehagtm dahh 
die HEndehfan.lei die Kantone .E gehet.liUzen HehtibbEngen in ,aUzen 
srgeWniherbittlEng erb«Uztigen fannB

ArEimeu P– VHB yS-ersenGJngSEeKtnihKterSDiu4hdiEEeu1. Der Bundesrat kann die 
Kantonsregierungen ermächtigen, für die Ermittlung der Wahl- und Abstimmungs-
ergebnisse mit technischen Mitteln von diesem Gesetz abweichende Bestimmungen 
zu erlassen.2. Wahl- und Abstimmungsverfahren mit technischen Mitteln bedürfen der 
Genehmigung des Bundesrates.

Aus: Bundesgesetz über die politischen Rechte (BPR).

Fn der FnterGretation dieheh -rtifelh EnterhUzeidet ban hiUz aWer Eb ÖS;D
 MradB kie HEndehfan.lei gezt davon aEhm dahh hie helWht niUzth .E hagen zatB 
,GreUzer prh HrEdererc 4kie HehUzaÜEng End der HetrieW der AazlD End 
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-WhtibbEnghhouware liegen ib KobGeten.WereiUz der KantoneB snthGreD
Uzend giWt eh da.E feine hGe.iOhUzen HEndehregelEngenB2

-nderh hezen dah diverhe –olitifwihhenhUzaulerinnen End aEUz 9ationalD
r«tem denen die »eGEWlif die He:Ende izrer »eUzerUze vorgelegt zatB siD
nige äöWerheUEritöDs)Gerten zaWen Wereith ib wihhenhUzauliUzen kialog 
bit der HEndehfan.lei :Pr dah sDVoting aE: diehe »egElierEnghlPUfen End 
Goten.iellen ,Uzw«Uzen zingewiehenB 

4ker -rtB SQ H–» g«We deb HEndehrat ?End Ger kelegation der HEndehD
fan.leiÄ die KobGeten.m aEUz ib HereiUz der srgeWniherbittlEng VorhUzri:D
ten We.PgliUz teUznihUzer Iil:hbittel .E erlahhen2m hagt etwa ülorian sgD
loÜm der an der sxI 1PriUz .Er ,Uznitthtelle von –olitifwihhenhUzau End 
äöWerheUEritö :orhUztB

üPr -ndreah Mlaherm kireftor deh 1entrEbh :Pr kebofratiem iht der sinhat. 
hiUzerer Fx hogar ver:ahhEnghreUztliUz WegrPndetc 4-rtifel RQ der HEndehD
ver:ahhEng verlangt die Enver:«lhUzte ,tibbaWgaWeB kie Kantone bPhD
hen srgeWnihhe forreft erbittelnB ,ie dPr:en feine En.Everl«hhigen Mer«tem 
aEUz niUzt Fx oder ,ouwarem einhet.enm die :ezlerzau oder EnhiUzer hindB2

-E: GolitihUzer ,eite wird nEn von digitalGolitihUz engagierten –olitifern 
krEUf aE:geWaEtB MrPnenD–r«hident Haltzahar Ml«ttlim der Wereith in der keD
Watte Eb sDVoting hezr Gr«hent warm reiUzte eine FnterGellation .Er ,UzliehD
hEng dieher Mehet.ehlPUfe einB sr will vob HEndehrat wihhenm oW er Wereit 
heim HehtibbEngen .Eb xzeba digitale srgeWniherbittlEng .E erlahhenB 
,ollte die -ntwort deh HEndehrath negativ aEh:allenm ho wird er in der ,–KD9 
einen 4bezrzeith:«zigen2 -ntrag :Pr einen Vorhtohh einreiUzenB

kie MrPnliWeralenD9ationalr«tin End MehUz«uh:Pzrerin der ,wiUo yEditz 
HellaVUze iht niUzt PWerrahUzt PWer die »eUzerUzeWe:EndeB ,ie 4Weht«tigen 
lange ge«Ehherte Hedenfen PWer dah bangelzaue ,iUzerzeithWewEhhthein 
Enherer VerwaltEng2B HellaVUze Gl«diert :Pr vob HEnd deOnierte FxD,tanD
dardhm die von den Kantonen Ebgehet.t werden bPhhenB 4ker HEnd fann 
niUzt ein:aUz weghUzaEenB kie xragweite iht .E WedeEtendB2 

kahh :Pr die digitalen sr:ahhEnghhöhtebe diehelWen Kriterien wie Weib 
zoUz regElierten sDVoting gelten bPhhenm liegt aEUz :Pr den ,Uzwei.er 
äzaoh äobGEter älEW aE: der IandB 9et.aftiviht Iernani CarWEeh :ordert 
den HEnd aE:m heine -E:hiUzthGOiUzt wazr.Enezbenc 4kie HEndehfan.lei 
bEhh aE: Cindehthtandardh Wei Kantonen End Mebeinden GoUzen howie 
EnaWz«ngige TWerGrP:Engen der ,öhtebe :Pr oWligatorihUz erfl«renB2 

sh giWt aEUz boderatere ,tibbenm die htatt hUzar:er »egElierEng ledigliUz 
bezr xranhGaren.GOiUzten wPnhUzenB 1E iznen .«zlen die Weiden FxD,eD
UEritöDüorhUzer CelUzior 5ibaUzer End äzrihtian Killerm die die ,UzwaUzD
htellen entdeUft zaWenB kie Let.ige ,itEation Wahiere aE: deb –rin.iG secu-
rity through obscurity, fritihieren hiec ,iUzerzeit dErUz FntranhGaren.B koUz 
,ouware ZÜentliUz End PWerGrPSar .E baUzenm wird zeEte alh KZnighweg 
in der FxD,iUzerzeit angehezenm vor alleb Wei fritihUzer Fn:rahtrEftEr wie 
AazldatenverarWeitEngB 

Aeil eh von HEndehheite feine VorgaWen :Pr die HehUzaÜEngen giWtm e)iD
htieren aEUz feine (ÜenlegEnghvorgaWen vonheiten der IerhtellerB srif 
4Kire2 ,UzZnenWergerm MehUz«uh:Pzrer der kigitalen MehellhUzaum EnterD
htPt.t die üorderEng naUz (Gen ,oErUe Wei htaatliUz eingefaEuer ,ouwarec 
4kie »ehEltaterbittlEng bEhh tranhGarent End naUzvoll.iezWar GahhierenB 
ker äode End die -lgoritzben bPhhen dehwegen oÜengelegt werdenB2
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oeKJriEb-.e/ EEeSihESidSx ng
kie »eGEWlifD»eUzerUze zat zinter den KElihhen :Pr zit.ige kihfEhhionen 
gehorgtm wie bezrere HezZrdenbitglieder Weht«tigenB 

-n  der  IerWhttagEng  der  ,taathhUzreiWerfon:eren.  vob  ÖSB ,eGtebD
Wer wErden die He:Ende oÜenWar deWattiertm eWenho treÜen hiUz dieher 
xage ,taathfan.leibitglieder bit den WetroÜenen ,ouwareOrbenm Eb die 
,UzwaUzhtellen .E analöhierenB kie HEndehfan.lei z«lt .war an der -Ehhage 
:ehtm dahh die Kantone :Pr KontrollGro.ehhe der FxD,eUEritö .Eht«ndig heienm 
wie KobbEnifationhleiterin prhEla sggenWerger Weht«tigtB ,ie :ordert aWer 
nEn von den Kantonen VerWehherEngenc 4snthGreUzend hind die von üorD
hUzenden genannten teUznihUzen C«ngel dErUz die Kantone .E analöhieD
ren End wo nZtig .E WezeWenB2 

kie 9ervohit«t End teilh aEUz aggrehhiven -ntworten aE: die üragen der 
»eGEWlif vonheiten der ,ouwareOrben zaWen einen MrEndc kie KantoD
ne ,tB Mallen End xzErgaE zaWen einen -Eurag aEhgehUzrieWen :Pr den 
sinfaE: neEer srgeWniherbittlEnghhöhtebeB ,ie evalEieren der.eit die verD
hUziedenen (ÜertenB Keine der HieterOrben bZUzte negative –rehhe PWer 
hiUz lehenB kie Weiden Kantone arWeiteten Wihzer bit der ,ouware 4AaWhti2 
der üirba -Wra)ahB 

Aar diehe ,ouware etwa niUzt bezr hiUzer End gEt genEg8 

4kie -nwendEng iht bittlerweile in die yazre gefobben End genPgt den 
zeEtigen -n:orderEngen inhWehondere bit HliUf aE: ,öhtebarUziteftEr 
End HenEt.er:PzrEng niUzt bezr oder nEr noUz EngenPgend2m hagt xzoD
bah de »oUUzim 5eiter deh kienhteh :Pr GolitihUze »eUzte von der ,taathD
fan.lei ,t MallenB -Ehherdeb holle der 0EellUode naUz CZgliUzfeit oÜenD
gelegt werdenB kieh w«re ein 9ovEbm denn alle Kantone zaWen GroGriet«re 
,ouware eingefaEuB

kie »eUzerUzen der »eGEWlif .eigen aEUz AirfEng Wei den IerhtellernB 

kie üirba ,ehab bZUzte den CodEh (Gerandi :Pr die Fnhtallation izrer 
,ouware oGtibierenc 4Air hind Wereith intern ab HehGreUzen einer 5ZhEngm 
wie wir dah ZÜentliUz einhezWare FnitialD–ahhwort aEh der -nleitEng ent:erD
nen fZnnenm ozne dadErUz Enheren ,EGGort EnnZtig .E Welahten2m Weht«tigt 
üirbenUze: »einzard ,eblithUzB üerner will ,ehab eine neEe AeWlZhEng 
ein:Pzrenm Wei der aEUz dah fantonale 9et.werf Wehher analöhiert wird End 
die TWerGrP:Eng izreh 0EellUodeh bZgliUz ihtB kie üirba ,itro) bZUzte 
eine gan. neEe -GGlifation :Pr eine EnaWz«ngige VeriOfation der katenD
PWerbittlEng ib Kanton lanUieren End zat .wei der genannten ,UzwaUzD
htellen wieder WezoWen ?lehen ,ie bezr da.E ib teUznihUzen HeriUztÄB 

Fnhgehabt zaWen die kihfEhhionen rEnd Eb sDVoting in den let.ten yazren 
.E eineb zZzeren FxD,iUzerzeithverht«ndnih Wei den HezZrden ge:PzrtB 
,te:an 1ieglerm 5eiter Aazlen End -WhtibbEngen Weib -bt :Pr ,tatihtif 
deh Kantonh 1PriUzm Weht«tigt diehen xrendB 4üPr die neEe Meneration der 
srgeWniherbittlEnghhouware werden oÜener 0EellUode End ZÜentliUze 
»eviewh alh helWhtverht«ndliUz geltenB2 

-b ,onntag wird hUzwei.weit gew«zlt End aWgehtibbtB sh giWt feinen 
MrEndm an den »ehEltaten .E .wei:elnB -Wer genaEho wenig MrEndm hiUz 
dabit hUzon .E:rieden.EgeWenB
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Hinweis: In einer früheren Version haben wir die Gesamterneuerungswahlen des Grossen Rats 
im Aargau auf den 27. Oktober datiert. Die Wahlen finden jedoch am 18. Oktober statt. Wir 
bitten um Entschuldigung für den Fehler. 

Zum Zeitpunkt dieser Publikation

Veröffentlichungen zu einem demokratiepolitisch sensiblen Thema wie 
Wahlen erfordern immer eine publizistische Abwägung. Einerseits ist das 
Interesse für das Thema im Vorfeld von Urnengängen besonders hoch. 
Andererseits soll das Vertrauen in die Resultate nicht ohne Grund erschüt-
tert werden. Könnten boshafte Hacker die Ergebnisse dieser Recherche gar 
ausnutzen? 

Um das Risiko zu minimieren, hat die Republik die Hersteller, die Bundes-
kanzlei und die kantonalen Staatskanzleien im Voraus über die Ergebnisse 
ihrer Recherche informiert. Angriffspotenziale sind vor allem bei natio-
nalen und kantonalen Wahlen gegeben. Die aufgezeigten Schwachstellen 
könnten allerdings kaum innerhalb einer so kurzen Zeitspanne (also bis 
zum Abstimmungssonntag am 27. September) ausgenutzt werden, meinen 
mehrere Experten.

Die Republik hat zudem keine Hinweise dafür erhalten oder gefunden, dass 
die genannten Schwachstellen in der Vergangenheit ausgenutzt worden 
sind. 

Sämtliche von uns angeschriebenen Staatskanzleien – inklusive Schaff-
hausen, Aargau und Wallis, wo in den kommenden Wochen gewählt wird – 
bestätigen, dass sie die Ergebnisse standardmässig überprüfen, nach dem 
Wahlsonntag nachrechnen, die ausgezählten Stimmzettel auch auf alterna-
tiven Wegen an die Kantone übermitteln und die Resultate auf Gemeinde-
ebene publizieren, sodass die Resultate auch unabhängig nachvollzogen 
und verifiziert werden können.
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Beilage 2



Kanton Schaffhausen 
Regierungsrat 
 

Beschluss vom 13. Oktober 2020 

 

Protokoll-Nr. 33/681 

 

Wahlbeschwerde Patrick Fischli, 
Schaffhausen, gegen Kantonales 
Wahlbüro betreffend Kantonsrats-
wahlen vom 27. September 2020 
(Nachzählung); Abweisung;  

In der Beschwerdesache 

Patrick F i s c h l i , Posthof 9, 8200 Schaffhausen, 

 

Beschwerdeführer, 

 

gegen 

 

Kantonales Wahlbüro, Staatskanzlei des Kantons Schaffhausen, 

 

Beschwerdegegner, 

 

betreffend 

 

Kantonsratswahlen vom 27. September 2020 (Nachzählung) 

 

wird den Akten 

e n t n o m m e n :  

I.  

Am 27. September 2020 wählten die Stimmberechtigten die Mitglieder des Kantonsrates 

Schaffhausen für die Amtsperiode 2021 – 2024. Dabei hat die "Liste 13 JF Jungfreisinnige" 

insgesamt 3'785 Stimmen erzielt und damit das Quorum für die Zuteilung eines Sitzes im Kan-

tonsrat nicht erreicht (vgl. Amtsblatt vom 2. Oktober 2020, S. 1672).  

II.  

Mit Schreiben vom 30. September 2020 erhob Patrick Fischli beim Regierungsrat des Kantons 

Schaffhausen Wahlbeschwerde und stellte sinngemäss folgenden Antrag: 
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Es sei eine Nachzählung aller Listen und Wahlkreise anzuordnen. 

Er begründet dies im Wesentlichen damit, eine einzelne zusätzliche Stimme im Wahlkreis 

Buchberg-Rüdlingen oder eine einzige zusätzliche Liste in den Wahlkreisen Schaffhausen, 

Klettgau und Reiat hätte genügt, den Jungfreisinnigen (JFSH) einen Sitzgewinn zu verschaf-

fen. Damit sei das Wahlergebnis sehr knapp ausgefallen und gemäss Art. 26a Abs. 1 des 

Wahlgesetzes hätte eine Nachzählung stattfinden müssen, was aber nicht erfolgt sei. Im Übri-

gen macht er geltend, es sei anlässlich der Auszählung der Stimmen zu Unregelmässigkeiten 

gekommen, was ebenfalls zu einer Nachzählung hätte führen müssen.  

III.  

Die Staatskanzlei in ihrer Funktion als Kantonales Wahlbüro beantragt in ihrer Stellungnahme 

vom 7. Oktober 2020 die Abweisung der Wahlbeschwerde.  

Der ebenfalls zur Stellungnahme eingeladene Stadtrat Schaffhausen beantragt, die Be-

schwerde vollumfänglich abzuweisen, soweit darauf einzutreten sei. 

Auf die Ausführungen der Parteien wird, sofern erforderlich, in den Erwägungen eingegangen.  

IV.  

Der Regierungsrat zieht, unter Wahrung des Ausstandes des Staatsschreibers und des 

Staatsschreiber-Stellvertreters, 

i n  E r w ä g u n g :  

1. Gemäss Art. 82bis Abs. 1 lit. c des Wahlgesetzes (WahlG; SHR 160.100) kann wegen 

Unregelmässigkeiten bei der Vorbereitung oder Durchführung einer Abstimmung oder 

Wahl beim Regierungsrat Beschwerde geführt werden. Sie ist innert drei Tagen seit 

Entdeckung des Beschwerdegrundes, spätestens jedoch am dritten Tag nach Veröf-

fentlichung des Resultates, schriftlich und eingeschrieben einzureichen. Das Verfah-

ren richtet sich nach den Bestimmungen des Verwaltungsrechtspflegegesetzes (VRG; 

SHR 172.200).  

a) Der Beschwerdeführer verzichtet darauf, ein konkretes Anfechtungsobjekt zu be-

zeichnen. Aus seinen Ausführungen ergibt sich, dass er davon ausgeht, dass bei ei-

nem knappen Resultat in jedem Fall eine Nachzählung anzuordnen sei. Damit gilt die 
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Publikation des Wahlergebnisses im Amtsblatt des Kantons Schaffhausen vom 2. Ok-

tober 2020 (S. 1669 ff.) als Anfechtungsobjekt.  

b) Der Beschwerdeführer ist in der Stadt Schaffhausen stimm- und wahlberechtigt und 

hat für die Wahl in den Kantonsrat auf der "Liste 13 JF Jungfreisinnige" kandidiert. Er 

hat mit insgesamt 368 Stimmen das Spitzenresultat auf seiner Liste erzielt und wäre 

bei der Zuteilung eines Sitzes an die Jungfreisinnigen als Mitglied des Kantonsrates 

gewählt.  

Der Beschwerdeführer bemängelt jedoch nicht nur das Verfahren in seinem eigenen 

Wahlkreis Schaffhausen, sondern die Vorgänge in verschiedenen Wahlkreisen wie 

auch den Zusammenzug der Gemeinderesultate durch das kantonale Wahlbüro.  

Zwar ist bei Wahlen die Beschwerdebefugnis auf die Stimmberechtigten des betref-

fenden Wahlkreises einzuschränken (Arnold Marti, Die Verwaltungsgerichtsbarkeit im 

Kanton Schaffhausen, Diss. Zürich 1986, S. 179, Fn. 82, mit Hinweisen). Beim im 

Kanton Schaffhausen angewendeten Wahlverfahren (doppeltproportionales Sitzzutei-

lungsverfahren; doppelter Pukelsheim; Art. 2b Abs. 1 WahlG) haben die im Kanton 

abgegebenen Stimmen Auswirkungen auf die Sitzzuteilung in allen Wahlkreisen. Da-

mit ist ein nicht gewählter Kandidat auch vom Resultat ausserhalb seines eigenen 

Wahlkreises betroffen. Somit ergibt sich auch aus dem nur passiven Wahlrecht zu-

mindest ein schutzwürdiges Interesse an der Aufhebung oder Änderung des Wahlak-

tes (vgl. BGE 134 I 172 in Pra 2008 Nr. 127, Ziff. 1.3.2). Damit ist der Beschwerdefüh-

rer grundsätzlich berechtigt, Unregelmässigkeiten nicht nur in seinem eigenen, son-

dern in allen Wahlkreisen zu rügen.  

c) Auf die im Übrigen form- und fristgerecht erhobene Beschwerde ist damit einzutreten. 

2. Das Rechtsmittel der Beschwerde gemäss Art. 127 des Gemeindegesetzes kommt 

bei dieser Ausgangslage nicht zur Anwendung. Der Beschwerdeführer bemängelt 

nicht einen konkreten Vorgang in einer konkreten Gemeinde, sondern ein fehlendes 

Eingreifen der Staatskanzlei als kantonales Wahlbüro sowie ganz allgemeine Unre-

gelmässigkeiten. 

3. Der Beschwerdeführer beruft sich auf Art. 26a Abs. 1 WahlG, welcher auch auf die 

Kantonsratswahlen anwendbar sei. Demnach sei immer dann eine Nachzählung an-

zuordnen, wenn die Differenz der abgegebenen Stimmen weniger als 0.3 % bzw. we-

niger als 6 Stimmen betrage.  
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a) Das Verfahren der Kantonsratswahlen richtet sich nach dem Wahlgesetz (WahlG; 

SHR 160.100) und der Proporzwahlverordnung (SHR 161.111). 

Der vom Beschwerdeführer zitierte Art. 26a WahlG befasst sich nur ganz allgemein 

mit der Frage, wann eine Nachzählung anzuordnen sei, denn mit § 34 Proporzwahl-

verordnung (SHR 161.111) besteht eine lex specialis für die Wahlen in den Kantons-

rat. Danach erfolgt eine Nachzählung nur bei Verdacht, das Gemeindeergebnis sei 

unrichtig und nicht generell bereits bei einer Differenz von weniger als 0.3 % bzw. von 

weniger als 6 Stimmen. Das Obergericht hat dies in seinem Entscheid 60/2016/39 

vom 16. Dezember 2016 bestätigt. Es hat sich dabei eingehend mit der Entstehungs-

geschichte der Vorschriften zur Wahl des Kantonsrates auseinandergesetzt und dabei 

durch Gesetzesauslegung umfassend hergeleitet, weshalb § 34 Proporzwahlverord-

nung, obwohl nur auf Verordnungsstufe geregelt, der formalgesetzlichen Bestimmung 

von Art. 26a WahlG vorgehe. Das Obergericht kommt dabei zum Fazit: "Die Pro-

porzwahlverordnung als solche – insbesondere auch die Nachzählbestimmung von 

§ 34 – blieb jedoch bestehen. Sie stützt sich neu auf die im Rahmen der Anpassung 

des Wahlsystems für den Kantonsrat geschaffene Delegationsbestimmung von Art. 2f 

WahlG (welche per 1. Januar 2015 zu Art. 2g WahlG wurde)." 

Damit hat das Obergericht bestätigt, dass das Nachzählverfahren gemäss Art. 26a 

WahlG bei Kantonsratswahlen nicht zur Anwendung kommt, sondern § 34 Pro-

porzwahlverordnung, welche sich auf die Delegationsnorm in Art. 2e WahlG respekti-

ve Art. 2g WahlG stütze, wonach der Regierungsrat Ausführungsbestimmungen er-

lassen könne.  

b) Mit der jüngsten Teilrevision des Wahlgesetzes hat die Bestimmung, wonach der Re-

gierungsrat Ausführungsbestimmungen zur Wahl des Kantonsrates erlassen kann, ei-

ne weitere Verschiebung erfahren: Was bislang in Art. 2f WahlG und später in Art. 2g 

WahlG geregelt war, ergibt sich aktuell aus Art. 2h WahlG. Der Beschwerdegegner 

führt in seiner Stellungnahme vom 7. Oktober 2020 dazu aus: "Bezüglich den Spezi-

albestimmungen über die Kantonsratswahl ist noch darauf hinzuweisen, dass es bei 

der Einfügung von Art. 2g WahlG (Zuteilung Listennummern) im Jahr 2015 versehent-

lich unterlassen wurde festzuhalten, dass die Bestimmung, welche den Erlass von 

Ausführungsbestimmungen an den Regierungsrat delegiert, zu Art. 2h WahlG wird."  

Es gibt keinerlei Anhaltspunkte dafür, dass der Kantonsrat bei seiner jüngsten Teilre-

vision des Wahlgesetzes die Kompetenzdelegation an den Regierungsrat aufheben 

wollte. Bei der nicht erfolgten Verschiebung der Kompetenzdelegation von 
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Art. 2g WahlG nach Art. 2h WahlG handelt es sich um ein sogenannt sinnstörendes 

Versehen, welches gestützt auf § 84 Abs. 2 der Geschäftsordnung des Kantonsrates 

(SHR 171.110) vom Büro des Kantonsrates am 7. Oktober 2020 berichtigt wurde. Die 

Publikation erfolgte im Amtsblatt vom 9. Oktober 2020 (S. 1763 f.). § 34 Proporzwahl-

verordnung stützt sich damit auf die formalgesetzliche Delegationsnorm in Art. 2h 

WahlG.  

c) Der Verzicht auf eine Nachzählung bereits bei einem knappen Resultat ergibt sich 

nicht nur aus der geltenden Rechtslage, sondern ist auch sachgerecht. Beim Pro-

porzwahlverfahren durchläuft die Sitzzuteilung vorgängig mehrere Rechenoperatio-

nen, die je für sich knappe Resultate ergeben können. Dazu führt der Beschwerde-

gegner, gestützt auf die Wahlergebnisse zu den diesjährigen Kantonsratswahlen und 

mit Blick auf die Werte nach dem Komma, richtigerweise aus: "So liegen – im Rah-

men der für die Sitzverteilung entscheidenden Oberzuteilung bei den Kantonsrats-

wahlen 2020 – die Quotienten der JFSH (0,499), der SVP (Quotient 15,52) und der 

EVP (Quotient 1,50) äusserst nahe beieinander – mit entsprechenden Folgen für die 

Sitzverteilung: Während dank der mathematischen Rundung die SVP auf 16 Sitze und 

die EVP auf 2 Sitze kommt, bleibt die JFSH ohne Sitzgewinn (vgl. Amtsblatt 2020, 

S. 1670). Auch die Details der Unterzuteilung zeigen, dass nicht einfach losgelöst ein 

knappes Ergebnis vorliegt; es geht um ein schrittweises und iteratives Annähern des 

Computerprogramms an die richtigen Listengruppen- und Wahlkreisdivisoren (vgl. Un-

terzuteilung der Kantonsratswahlen 2020, unter www.sh.ch [Abstimmungen und Wah-

len; Kantonsratswahl 27.9.2020; Resultate im Detail]). Es geht dabei nicht um einfa-

che Rechnungsfehler im Sinne eines Additionsfehlers, da die Zählung mit einem spe-

zifischen Informatiksystem vorgenommen wird. Im Gegensatz zu Majorzwahlen las-

sen sich sehr knappe Ergebnisse bei Proporzwahlen nicht bereits bei blosser Betrach-

tung der Listenergebnisse feststellen. Was als knappes Ergebnis bei einer Pro-

porzwahl gelten soll, lässt sich deshalb gar nicht mit Rechtsnormen festlegen. Ent-

sprechend macht eine Nachzählungsbestimmung bei knappen Ergebnissen bei Pro-

porzwahlen keinen Sinn." 

d) Der Verzicht auf eine Nachzählung bei Kantonsratswahlen bei knappen Resultaten ist 

im Kanton Schaffhausen wiederholt vorgekommen: Bei den Kantonsratswahlen 2008 

erhielt ein im Wahlkreis Schaffhausen gewählter Kandidat nur gerade zwei Stimmen 

mehr als ein nicht gewählter Kandidat auf derselben Liste (Amtsblatt 2008, S. 1399), 

ohne dass es zu einer Nachzählung gekommen wäre. Bei den Kantonsratswahlen 

von 2016 kam es im Wahlkreis Neuhausen zwischen zwei Kandidaten derselben Liste 

sogar zu einem Gleichstand, ohne dass eine Nachzählung angeordnet wurde, mit der 
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Folge, dass die Zuteilung des Sitzes in Anwendung von Art. 2e Abs. 1 WahlG mittels 

Losziehung erfolgte (Amtsblatt 2016, S. 1548). Der Verzicht auf die Nachzählung ba-

sierte jeweils auf dem Umstand, dass keine Unregelmässigkeiten ersichtlich waren.  

e) Damit entfällt bei Kantonsratswahlen der gesetzliche Anspruch auf eine Nachzählung 

von Amtes wegen bei einer Differenz von weniger als 0.3 % der abgegebenen Stim-

men respektive bei einer Differenz von weniger als 6 Stimmen und es kommt § 34 

Proporzwahlverordnung zur Anwendung, wonach eine Nachzählung nur anzuordnen 

ist, wenn ein Verdacht besteht, dass ein Gemeindeergebnis unrichtig ist.  

4. Der Beschwerdeführer rügt im Übrigen Unregelmässigkeiten, welche seiner Ansicht 

nach von Bundesrechts wegen zu einer Nachzählung führen müssten. Der Be-

schwerdeführer bringt insbesondere vor: 

 Im Wahlkreis Buchberg-Rüdlingen hätten Personen aus derselben Familie auf un-

terschiedlichen Listen kandidiert (JFSH und FDP). Ein einmaliger Fehler bei der 

Erfassung bzw. Zurechnung der Stimmen sei schnell geschehen. 

 In einzelnen Gemeinden (namentlich bezeichnet) habe die Stimmbeteiligung im 

Vergleich zum Jahr 2016 um über 10 % zugenommen, in einer Gemeinde sei je-

doch genau das Gegenteil der Fall gewesen.  

 In einzelnen Gemeinden (namentlich bezeichnet) sei die Anzahl der eingelegten 

Wahlzettel im Vergleich zum Jahr 2016 markant gestiegen, wobei die Stimmbetei-

ligung in einer dieser Gemeinden jedoch nicht in derselben Form zugenommen 

habe. 

 In einzelnen Gemeinden (namentlich bezeichnet) seien gegenüber dem kantona-

len Schnitt deutlich mehr ungültige Wahlzettel erfasst worden, in anderen hinge-

gen gebe es keinen einzigen ungültigen Wahlzettel. Zudem seien in der Stadt 

Schaffhausen lediglich 13 ungültige Wahlzettel verzeichnet, wogegen es im Jahr 

2016 noch 33 ungültige Wahlzettel gegeben habe.  

a) Die Ergebnisse der einzelnen Gemeinden sind publiziert unter www.sh.ch (Abstim-

mungen und Wahlen; Resultate; Resultate der Kantonsratswahl vom 27.9.2020; Er-

gebnisse im Detail). Aus den Seiten 589 und 596 ergibt sich, dass im Wahlkreis 

Buchberg-Rüdlingen sowohl für die "Liste 03 FDP. Die Liberalen" wie auch für die 

"Liste 13 JF Jungfreisinnige" ausschliesslich unveränderte Wahlzettel eingegangen 

sind. Auf jedem der vorgedruckten Wahlzettel sind sowohl der Name der Liste wie 

auch die Listennummer vorgedruckt. Diese unterscheiden sich in der Schreibweise 

deutlich. Eine Verwechslungsgefahr ist damit unwahrscheinlich.  
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b) Am Wahlwochenende wurde nicht nur das neue Kantonalparlament gewählt, sondern 

es galt, auch noch über zahlreiche Abstimmungsvorlagen zu befinden. Mit Blick auf 

die eidgenössischen Vorlagen, welche teilweise sehr umstritten waren, zeigte sich in 

der ganzen Schweiz eine sehr hohe Stimmbeteiligung. Es ist damit nicht weiter ver-

wunderlich, dass auch im Kanton Schaffhausen die Stimmbeteiligung in einzelnen 

Gemeinden nochmals deutlich angestiegen ist. Dass es dabei einzelne Gemeinden 

gibt, bei denen die Stimmbeteiligung auf hohem Niveau etwas gesunken ist, stellt für 

sich noch keine Unregelmässigkeit dar.  

c) Der Entscheid, ob ein Wahlzettel gültig oder ungültig ist, obliegt dem Wahlbüro der 

jeweiligen Gemeinde (vgl. Art. 59 WahlG; § 30 Proporzwahlverordnung). Der Ent-

scheid liegt somit nicht bei einer einzelnen Person. Wer die Abläufe in einem Wahlbü-

ro kennt, der kennt auch die Diskussionen, die sich dabei gelegentlich ergeben kön-

nen. Das Bundesgericht hält zur Frage der Nachzählung in BGE 141 II 297 ff. (S. 304) 

ganz allgemein fest: "Es mag zwar sein, dass die Fehlerquote bei der erstmaligen 

Auszählung tendenziell etwas höher liegt als bei einer allfälligen Nachzählung, zwin-

gend ist dies aber nicht und im konkreten Fall nachprüfen lässt es sich mindestens 

ohne weitere Nachzählungen auch nicht. Damit schafft ein einmaliges Nachzählen je-

denfalls keine absolute Sicherheit über das richtige Ergebnis."  

Dies gilt nicht nur für das Gesamtergebnis, sondern selbstverständlich auch für die 

Feststellung der Anzahl der gültigen oder ungültigen Stimmen. Der Beschwerdeführer 

ist, ausser dem nicht weiter substanziierten Hinweis auf mögliche Falschzählungen, 

nicht in der Lage, konkrete Unregelmässigkeiten zu nennen. Der vage Verdacht, das 

Ergebnis könnte nicht stimmen, genügt für eine Nachzählung nicht.   

5. Weiter bemängelte der Beschwerdeführer, im Wahlkreis Schaffhausen sei die eigent-

liche Zählung der Stimmen nicht nur durch die ordentlich gewählten kommunalen Mit-

glieder des Wahlbüros erfolgt. Es seien nichtgewählte Schülerinnen und Schüler ge-

wesen, welche bei der KSD alle (veränderten) Listen, Stimme für Stimme, in die Soft-

ware eingetragen hätten. Dieser Vorgang sei gesetzeswidrig. Zudem führe ein einzi-

ger falsch eingetippter Wahlzettel bereits zu einer anderen Sitzverteilung und damit zu 

einem Sitz der JFSH. Eine einzige Person mit Zugriff auf die Wahl-Datenbank könne 

somit das Wahlresultat verändern, ohne dass dies jemand bemerken würde, da die 

Teilresultate aus den Gemeinden nirgends einsehbar seien.  

a) Die zur Stellung eingeladene Stadtkanzlei Schaffhausen wie auch der Beschwerde-

gegner nehmen zum Umgang mit den von den Gemeinden gelieferten Wahlzettel ein-
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gehend Stellung. Ohne auf jedes Detail einzugehen lässt sich der Vorgang wie folgt 

beschreiben:  

Die Auszählung der Stimmen erfolgt durch die Gemeindewahlbüros (§ 29 Pro-

porzwahlverordnung). Darüber hinaus kommen der Staatskanzlei die Aufgaben eines 

kantonalen Wahlbüros zu (Art. 20 WahlG). Die Gemeindewahlbüros wie auch das 

kantonale Wahlbüro haben je eigene Aufgaben und Kompetenzen. Das Zusammen-

spiel ergibt sich aus dem Kreisschreiben der Staatskanzlei vom 4. Mai 2020 sowie 

den dazugehörenden Beilagen, insbesondere aus der Instruktion des Regierungsra-

tes betreffend die Durchführung der Kantonsratswahlen vom 27. September 2020 für 

die Amtsdauer 2021-2024 (Amtsblatt vom 4. Mai 2020, S. 659 ff.), welche sich auf § 9 

Proporzwahlverordnung stützt.  

Aus Ziff. IV und Ziff. V der Instruktion ergibt sich, dass der Auszählungsvorgang, d.h. 

die Auszählung der unveränderten Wahlzettel und die Bereinigung der veränderten 

Wahlzettel durch die kommunalen Wahlbüros in den Gemeinden erfolgt. Diese Daten 

werden auf dem Formular "Lieferschein/Listenübersicht" festgehalten und vom kom-

munalen Wahlbüro unterschriftlich bestätigt. Danach werden die Formulare "Liefer-

schein/Listenübersicht" und die veränderten Wahlzettel in das zentrale Rechenzent-

rum bei der KSD gebracht, wo die Erfassung der Stimmen, d.h. die Eingabe der An-

zahl der unveränderten Listen und die Eingabe der Daten der veränderten Listen in 

das EDV-Programm erfolgt. Dabei wird unter der Aufsicht des kantonalen Wahlbüros 

ein spezielles EDV-Programm (Sesam) verwendet. Bereits bei der Vorlage des Regie-

rungsrats zur Einführung dieses System wurde darauf hingewiesen, dass die zentrale 

Erfassung der veränderten Wahlzettel durch externe Leistungserbringer respektive 

spezielle Erfassungsteams bei der KSD erfolgen werde (ADS 10-26, S. 3 f.). Der Kan-

tonsrat hatte davon Kenntnis genommen und die Teilrevision des Wahlgesetzes wur-

de von der Bundeskanzlei am 13. Oktober 2010 genehmigt.  

Alle Gemeinden haben die Erfassung der Stimmen vertraglich dem kantonalen Wahl-

büro übertragen, welches ihrerseits die Stadt Schaffhausen mit der konkreten Umset-

zung beauftragt hat. In der schriftlichen Vereinbarung zwischen der Staatskanzlei und 

der Stadtkanzlei Schaffhausen (vgl. Beilage 9 der Beschwerdeantwort) heisst es da-

zu: "Die Stadtkanzlei übernimmt für alle Gemeinden des Kantons Schaffhausen die 

operative Erfassung der bereinigten Wahlzettel der Kantonsratswahlen 2020 bei der 

KSD in Schaffhausen". Aufgrund der zeitlich sehr umfangreichen Arbeiten müssen 

auch nicht gewählte Mitglieder des Wahlbüros eingesetzt werden. Alle am 27. Sep-

tember 2020 eingesetzten Personen haben jedoch unterschriftlich bestätigt, dass sie 
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auf die Einhaltung des Stimmgeheimnisses, der Datenschutzbestimmungen und des 

Amtsgeheimnisses hingewiesen worden sind. Alle eingesetzten Personen sind im Üb-

rigen volljährig und nicht wie der Beschwerdeführer mit dem Begriff "Schülerinnen und 

Schüler" suggeriert, minderjährig.  

b) Die Eingabeteams beschränken sich bei ihrer Arbeit auf die Erfassung der von den 

Gemeinden gemeldeten Stimmen. Diese Tätigkeit der Erfassungsteams ist nicht Be-

standteil der von den Gemeinden vorzunehmenden Auszählungsarbeiten. Beim Ein-

gabevorgang in der KSD handelt es sich um einen rein administrativen Akt. Die Erfas-

sungsteams, welche im Übrigen als Zweierteams eingesetzt sind, sind nicht befugt, 

Änderungen vorzunehmen oder die Wahlzettel nochmals zu bereinigen. Falls eine 

von der Gemeinde gemeldete Angabe aus technischen Gründen nicht eingegeben 

werden kann, z.B. wenn eine Person dreimal aufgeführt ist, so müssen sie sich an die 

anwesende Vertretung der Stadtkanzlei Schaffhausen wenden. Diese kann nach 

Rücksprache mit der Staatskanzlei Änderungen vornehmen. Es betrifft dies jedoch le-

diglich Vorgänge, bei denen beim eingesetzten EDV-Programm eine Eingabe tech-

nisch nicht möglich ist. Eine solche (nachträgliche) Bereinigung ist erforderlich und 

liegt in der Kompetenz der Staatskanzlei, welcher gemäss Art. 20  WahlG die Aufga-

ben des kantonalen Wahlbüros zukommen.  

c) Der Hinweis des Beschwerdeführers, eine einzige Person mit Zugriff auf das EDV-

Programm könne das Resultat verändern, ohne dass dies bemerkt würde, ist nicht zu-

treffend. Wie ausgeführt hat jeder Beteiligte eine Vereinbarung unterschrieben. Zu-

dem ist der gesamte Eingabevorgang mehrstufig abgesichert: Die kommunalen 

Wahlbüros zählen, kontrollieren und bereinigen die Wahlzettel. Die Resultate werden 

in der KSD durch Zweierteams erfasst, womit auch jederzeit das Vieraugenprinzip 

gewährleistet ist. Sodann haben die Erfassungsteams keinen Zugriff auf die gesamte 

Datenbank, sondern nur die Berechtigung, die ihnen zugeteilten veränderten Wahlzet-

tel bzw. die darauf enthaltenen Kandidierenden- und Listennummern in die Software 

einzugeben. Nach der Erfassung erfolgt eine Plausibilisierung durch die beauftragte 

Stadtkanzlei wie auch durch die KSD, d.h. die eingegebenen Daten der veränderten 

Wahlzettel aus den Gemeinden werden mit den von den Gemeinden physisch gelie-

ferten Lieferscheinen gegengeprüft. Letztlich wird jeder Gemeinde als Auszug aus 

dem EDV-Programm der Wahlzettel-Report der eigenen Gemeinde zur Kontrolle zu-

gestellt, welcher in der Gemeinde von der jeweils zuständigen Person unterschrieben 

werden muss. Dabei ist eine Überprüfung der Daten möglich.  
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d) Damit ist ersichtlich, dass der Vorgang der Auszählung und der Vorgang der Erfas-

sung der Resultate mehrfach abgesichert ist. Der Beschwerdeführer vermag nicht 

darzulegen, was dabei von wem konkret falsch gemacht worden sein soll. Der pau-

schale Hinweis auf eine Wahlmanipulation in einem Nachbarkanton ist dabei selbst-

redend nicht genügend. Es ist nicht statthaft, mangels konkreter Angaben sämtliche 

Beteiligte unter Generalverdacht zu stellen. Auch bei einem zweifellos sehr knappen 

Wahlresultat ist es erforderlich, dass für die behaupteten Unstimmigkeiten zumindest 

gewisse konkrete Anhaltspunkte vorhanden sind. Das ist vorliegend nicht der Fall. 

Damit entfällt der Anspruch auf eine Nachzählung nach § 34 Proporzwahlverordnung.  

6. Letztlich, so der Beschwerdeführer, sei das publizierte Wahlergebnis fehlerhaft, denn 

die für die Unterzuteilung massgebenden Wahlkreisdivisoren seien nicht publiziert 

und eine eigene Nachrechnung damit nicht möglich. 

a) Wie der Beschwerdegegner ausführt, sind die Details der Unterzuteilung der Kantons-

ratswahl seit Montag, 28. September 2020 auf der Webseite des Kantons Schaffhau-

sen publiziert.  

b) Mit der Publikation dieser Angaben ist es interessierten Kreisen möglich, die Sitzver-

teilung nachzuverfolgen. Eine Publikation bereits am Wahlabend wird weder vorge-

schrieben noch vom Beschwerdeführer selbst verlangt. Die Rüge des Beschwerde-

führers stösst damit ins Leere. 

7. Zusammenfassend ergibt sich, dass es sich bei § 34 Proporzwahlverordnung um die 

anwendbare Bestimmung betreffend die Nachzählung bei Kantonsratswahlen handelt. 

Demnach ist nicht bereits bei einer Differenz von 0.3 % der abgegebenen Stimmen 

respektive bei einer Differenz von weniger als 6 Stimmen nachzuzählen, sondern erst 

bei Verdacht auf ein unrichtiges Gemeindeergebnis. Die gerügten Unregelmässigkei-

ten müssen, wie der Beschwerdeführer selbst ausführt, sich auf konkrete Anhalts-

punkte beziehen, wobei an den Nachweis von Unregelmässigkeiten umso geringere 

Anforderungen zu stellen sind, je knapper das Wahlresultat ausgefallen ist (vgl. auch 

Entscheid des Obergerichts 60/2016/39 vom 16. Dezember 2016 sowie BGE 141 II 

297 E. 5.w und 5.4). Die vom Beschwerdeführer vorgebrachten generellen Hinweise 

auf ein verändertes Wahlverhalten sowie das Vorbringen, Manipulationen könnten 

nicht ausgeschlossen sein, genügen nicht. Es liegen keine konkreten Anzeichen von 

Unregelmässigkeiten vor, geschweige denn der Verdacht, das Wahlergebnis einer 

Gemeinde sei unrichtig.  
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Damit hat der Beschwerdegegner in der Funktion als Kantonales Wahlbüro zu recht 

auf eine Nachzählung verzichtet. Die Beschwerde ist damit unbegründet und abzu-

weisen. 

8. Gestützt auf Art. 82ter Abs. 4 WahlG sind keine Kosten zu erheben.    

V.  

Demgemäss wird unter Wahrung des Ausstandes des Staatsschreibers und des Staatsschrei-

ber-Stellvertreters 

b e s c h l o s s e n :  

1. Die Wahlbeschwerde vom 30. September 2020 betreffend die Kantonsratswahlen 

(Nachzählung) vom 27. September 2020 wird abgewiesen. 

2. Es werden keine Kosten erhoben. 

3. Gegen diesen Entscheid kann innert 5 Tagen nach erfolgter Mitteilung beim Oberge-

richt des Kantons Schaffhausen, Frauengasse 17, 8200 Schaffhausen, schriftlich 

Verwaltungsgerichtsbeschwerde erhoben werden (Art. 82ter Abs. 3 WahlG).  

Die Beschwerdeschrift muss einen Antrag und seine Begründung enthalten und un-

terschrieben sein. Der angefochtene Entscheid und allfällige Beweismittel sind beizu-

legen oder genau zu bezeichnen. Einer allfälligen Beschwerde ist die aufschiebende 

Wirkung entzogen (Art. 82ter Abs. 4a WahlG).  

4. Mitteilung an: 

– Herrn Patrick Fischli, Posthof 9, 8200 Schaffhausen (Einschreiben)  

– Kantonales Wahlbüro, Staatskanzlei (staatskanzlei@ktsh.ch)  

– Stadtrat Schaffhausen, Stadthaus, Postfach 1000, 8201 Schaffhausen 

– Kantonsratssekretariat (claudia.indermühle@ktsh.ch)  

– Volkswirtschaftsdepartement (sekretariat.vd@ktsh.ch)  

– Amt für Justiz und Gemeinden (justiz.gemeinden@ktsh.ch)  

 

 Der Staatsschreiber: 

  

Dr. Stefan Bilger 
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Begründung: 

(Die 'nechfblgend‘en Ausführungen orientieren sich in der Abfalge am Aufbau der 
‘Beschwerdeschrift vom "30. September 2020:) - 

Zun— Nachzählung bei knappem Ergebnis 

' -zu prüfen ist die RechtSfrage, ob Art. 26a des Gesetzes über die'vom Volke vorzunehmenden 
Abstimmungen Und Wahlen sowie über die Austibung der Volksrechté (WahlG) auf 

Proporzwahien anwendbar ist oder nicht. Die Antwort-ergibt sich nicht direkt—ausdem Gesetz-‚- 

weshalb dieses auezulegen ist. Aufgabe der Gesetzesauslegung ist es, den Sinn einer 
Rechtsnorm zuermittelin. Dies hat das Obergericht getan. Mit Entscheid-vom 16. Dezember 
2016 hat das Obergericht festgehalten, dass die Frage, ob und wenn es notwendig ist, eine 
Nachzählung vorzunehmen, auch in den heutigen Spezialbestimmungen über die 
Kantonsratswahl im Sinne der bundesgerichtlichen Rechtsprechung zuden entsprechenden 

_ bundesrechtlichen Vorschriften über die Nationalratswahl abschliessend geregelt ist‘un‘d diese 
Spezialregelung der allgemeinen Nachzählvorschrift von Art. 26a Abs.. 1 WahiG vergeht (0Ger 

. vom 16. Dezember 2016 Nr. 6012016139" |. S. S. Und K„ E. 4.5) 

Bezüglich den Spezialbestimmungen über die.Kantonsratswahi ist noch däraufähinzuweisen‚ 

dass es bei der Einfügung von Art. 29 WahlG (Zuteilung Listennumfnern) im Jahr 2015 
versehentlich unterlassen wurde festzuhalten, dass die Bestimmung, welche den Erlass von 
Adsführungsbestimmungen an den Regierungsrat deiegiert, zu Art. 2h WahlG wird. Dieses 

sinnstörende Versehen Wurde gestützt auf 5 84 Abs. 2 der Geschäftsordnung des Kantonsrates, 

(SHR 171.110) vom Büro des Kantonsrates_ am 7. @iktober 2020 beriehtigt (Publikation im 
Alhtsblattvbm 9. @ktober 2020). 

Damit ist: nach geltender Rechtslage bei einem knappen Ergebnis bei Kantonsratswahlen nur 
. dann eine Nachzahlung durchzuführen. wenn konkrete Anhaltspunkte für Uhregelmässigkeiten 

bestehen, die sich auf das Resultat der Auszählung auswirken können. 

Dies macht auch Sinn, darin der_Ausmittlungsprozess ist bei Proporzwahlen sehr viel k0mplexer-- 
als: bei Abstimmungen und Majarzwahlen. Entsprechend ist‘dié gesetzliche Regelung beziigliizh_ 
der Wahl mit dem Proporzsystem sehr detailliert: Sie bezieht sich auf die Anzahl und die. 
Bezeichnung der Vorgeschlagenen. die Streichung der-überzä'hligen Namen,- die mehrfach. 
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Vorgeschlagenen, das. Ausfüllen des Wahl2etté.la, namentlich das Panaschieren und 
Kumulie-ren der “Namen der Kandidierenclen, “die Beh-andluhg-der Zusatzstimmen sowie de'_'r_? 
.ungültigen Wahlzettel und Stimmen. Ebenso wird detailliert die Zusammenstellung der 

Ergebnisse auf der Grundlage der Protokolle der Wahibü'ros und die“\krteilung der Sitze auf‘die'f 

Listen, die Ermittlung der Gewählten und-der Ersatzleute mit einer spezifischen, besonderen 

Regelung für den Fall des knabpsten Ergebnisses. nämlich der Stirnmengleichheitzweier 

' Kandidaten der gleichen Liste.. geregelt (Art. 26 WahlG). Diese Bestimmung vapflich'tétnicht, 
eine Nachzählung vorzunehmen, sondern sieht-einen Losentscheid vor; 

Hinzu kommt, dates bei Proporzwahlen für die 'Sitzzuteilun'g Vorgängig mehrere 
Rechenoperationen vorzunehmen sind. die je für sich knappe Resultate “bei der Sitzzuteilung 
oder bei der Wahl eines Kandidierenden ergeben können (vgl. NuspligerlMäder, Präzision inder 

Demokratie, ZB! 1142013, 8. 189). 30 liegen - im Rahmen der für die Sitzverteiiung 

_ entscheidenden Oberzuteilung bei den Kantonsratswahlen 2020 -die Quotienten der JFSH 
. (0.499), der SVP (Quotient 15,52) und der EVP (Quotient 1,50) äusserst nahe beieinander - mit 
entsprechenden Folgen für die Sitzverteilung: Während dank der mathematischen Rundung die 

SVP auf 16 Sitze und die EVP auf 2 Sitze kommt, bleibt die JFSH ohne Sitzgewinn (vgl. 
,"Amtsblatt 2020, S. 1670; Beilage 1). Auch die Details der Unterzuteilung zeigen, dass nicht 

einfach losgelöst ein knappes Ergebnis vorliegt; es geht um ein scherittweises und iterati‘ves 
Annähern des Computerprogramms an die richtigen Listengruppen- und Wahlkreisdivisoren 

‘ (vgl. Untemuteilung der Kantonsratswahlen 2020, unter ww__w_.sh. oh [Abstimmungen und _ 
, Wahlen; Kantonsratswahl 27. 9. 2020; Resultate im Detail; Beilage 2). Es gehtdabei nicht um ‘ 

einfache Rechnungsfehler im Sinne eines Additionsfehlers, da die Zählung mit einem. 
spe2ifischen Inforrhatiksystem vorgenommen wird. Im Gegensatz zu Majorzwahlen lassen sieh 

sehr knappe Ergebnisse bei Proporzwahlen nicht bereits bei blosser Betrachtung der 

Listenengebnisse feststellen. Was alsknappes Ergebnis bei einer Proporzwahl gelten edll‚lä‚s3t " 

sich ' deshalb gar nieht mit Rechtsnormen festlegen. Entspréchend macht eine: 

Nachzählungsbestimmu'ngbei knappen Ergebnissen beiPropor-zwahien keinen Sinn. 

Dies sieht auch das Bundesgericht so. Nach seiner neuen Rechtsr>rechung zu knappen- 

(Abstimmüa)Ergebnissen mit gründsätzlich allgemeinen Ausführungen (vgl. BGE _1 3611 182)“ 
hat das Bundesgericht zwei Jahre später klargestellt. dass die mit BGE 136 II 132 begründete 
Praxis bezüglich knapper Ergebnisse auf Propdrzwahlen nicht anwendbar ist:-(BGE 138 l 5; so; 
auch Nuspligerllillädei, a. a. O., S. 18.6). Für das Proporzwahlverfahren gilt eine eigene,-' 

_ abschliessende Regelung 



Auch im Kanton Schaffhausen “gilt"ftir das Proporzwahlverfahren eine=»-eigene Regel-ung - im 
Wahlges_etz und in der P'ropor‘zwahlverordnung. Die Anwendungvon Art. 2a Abs. 1 Wah_lG - und. 

die Nichtanwendung von Art. 26a Abs. 1 Wah_lG -— entspricht denn_auch der Praxis bei déh 
Kantonsratswahlen. So. trennten bei der Kant0nsratswahl 2008 auf der Liste -der FDP im 

Wahlkreis Schaffhausen nur gerade zii/ei Stimmen den gewählten Christian Heydecker vom 1. ' 

Ersatzmann Eduard Joos (vgl. Amtsblatt 2008. S. 1399; Beilage 3). Art. 26a Abs. 1 Wahlurde_ 
schon damals nicht angewendet. Es wurde keineNachzählung angeordnet. Das gleiche gilt für. 
die Kantonsratswahlen 2016. Damals enrang die FDP im Wahlkreis Neuhausen einen Sitz. Die 
beiden bestklassierten Kandidierenden René Sauzet und Hedy Mannhart erreichten je 583 _ 

Stimmen (vgl. Amtsblatt 2016. S. 1548; Beilage 4). Es wurdekeine Na-chzählung angeordnet,-: 

sondern direkt eine Losziehung vorgenommen. Dieses Vorgehen wurde vom Obergerichtmü 
Entscheid vom 16. Dezember 2016 gestützt. ‘ 

.*B'ehauptete Uh'regelmäSsigkeiteh 

Zu den _vorn Beschwerdeführer behaupteten»Unregelmässigkeiten ist vorabtfest2uhaltern. dass 
sieallesamt nicht näher konkretisiert und substan2iiert.worden sind. 

A. Das gilt sowohl für die angetönte- Verwechslungsmöglichkeit im Wählkrel3 Buchberg=- 
'Rüdlingen (2 Kandidierende mlt'Familiennamen Linder}; als auch-für diefiWterschiede bei der 
Anzahl ungültiger Wahlzettei in diversen Gemeinden und die unterschiedliche-n 
Stimmbeteiligungen. . 

I.m'—Waérhlkreis Buchberg=Rüdlingen wurden sowohlffürdie Liste 3 "FDP" als auch die Liste 13 
"JFSH" nur unveränderte wahlzettel eingelt (vgl. Resultate der Kantonsratswahlen 2020, 
unter www.sh.ch [Abstimmungen und Wahlen; Kantonsratswahl 27.9.2020; Resultate im Detail; 

Beilage 5). Es wurde also in allen Fällen die vorgedruckte Liste verwendet. Dabei sind obena 

‚dem Wahlzettei zuerst die Listennummer - und der Listenname angegeben. Eine“ 
Venrveohslungsgefahr für. die Mitglieder— des kommunalen .Wahlbüros ist damit ausgeschlossen. 

B. Was die 'vom Beschwerdeführer geltend gemaChten markanten .2unahmen der 
Stimmbet'e'iligu‘ng in diversen Gemeinden gegenüber der Kantonsratswahl‘ 2016 anbelangt, ist- 
festzuhalten, dass die Stimmbeteiligung am Wahl— und Abstimmungswoi:henende vom 27; 

September 2020 generell höher lag als am Wahl- und Abstimmungsw0chenende. vom 25..- 

;S.eptember 2016-(vgl. Amtsblatt 2020, S. 1720 und 1721 [Beilage 6|‘sowie Amtsblatt 2016, $. 
1522 und 1574 [Beilage 71). Der_Grund dafür dürfte vor allem an den viel distautierten 
_Absfimmvungsvorlagen amt eidgenössischen Ebene liegen (insbesondere-volksinitia‚tive "Für eine 



Maestrtäl'ld- Zuwanderung- | [Beg_iehz'utihitiativälf-f). Ein'e; Urirdgélr'hässi‘gk'e‘it ist? darin nicht“ zu 
sehen. 

"weiter ist 'es getidhtsn‘otoris'ch, dass es bei der-Anzahl ungültiger, aber auch leererwahlzett'ei' 
ijeweils Unterschiede von Gemeinde zu Gemeinde gibt. Die vom Beschwerdeführer 

diesbezüglich behaupteten Unregelmässi9keiten Sind nicht substanziiert und au'ch nicht 
ersichtlich. Das-Wählbüro der Gemeinde entscheidet über die Gültigkeit der Wahlzettel (Art. 59 

Abs. 1 WählG). Aus den Wahlprotokolien der Gemeinden ergeben sich keinerlei Hinweis auf ' 
irgendwelche Unregelmässigkeiten bezüglich der Auszählung der Stimmen oder der Gültigkeit 
bestimmter Wahlzettel Im Übrigen ist zu bemerken, dass der Entscheid über die Gültigkeit 
bestimmter Wahlzettei eine jeder Wahl innewohnende Fragestellung darstellt (vgl. BGE 138 ii 
5__,- übersetzt' m Pre 101 [2012] Nr. 14 E. 5. 3. 2). 

0. Auch die behauptete Unregelh1ässigrkeitwegeh der 'zentraldürchgefihr‘te‘n Erfaswngpden 
veränderten Wahlzettel ist nicht weiter 'sub3tahz‘iiert- Der Beschwerdeführer bringt keinerlei 

—konkrete-Verdachtsmomente vor- . ‘ 

Bei Proporzwahlen wird für die Resultaterfassuhg] ein EDV—'.Progr'amm‘ eingesetzt. Der 
Staatskanzlei obliegt die Organisation der Resultaterfassung und —ermittlung. Die 
Resultaterfassung kann zentral oder' In den Wahlkreishauptorteh erfolgen (Art. 29ter Sätze 1-3_ 
WahlG). Nimmt eine Gemeinde die elektronische Resultaterfassung zentral vor, uberbrihgt sie 

gemäss 5 33 der Proporzwahlvarordnung die Wahlunterlagen sofort nach der 
Zusammenstellungder KSD (Abs. 1). Bei den .Kantohsratswahlen wird die Bereinigung und 
Auszählung der‘Wahlzettel in den Gemeinden abgeschlossen. und dann werden für die: 
Resultaterfassung im. EDV-Programm die -verändertenWahlzettel zur KSD gebracht. 

Im Übrigen ist daraufhirizuweisen, dass der-zweite 11eilder Resultatennittlung in der KSD: 
Sowohl im Kreisschreiben betreffend die Durchführung der Kantonsratswahlen 2021-2024 vbm 
28 April 2020 (Amtsblatt 2020 S. 657) als auch in der lnstruktion betreffend die- Durchführung 
der Kantonsratswahlen vom 27. September 2020 für die Amtsdauer 2021-2024 vom 28. April 
2020 (Amtsblatt 2020, S. 659) angekündigt worden war. 

B.emitsirn entsprechenden Berit:ht und Antragde's 'Regie'rung‘srät'esvom 13. April 2010 an den“ 
Kantonsrat wurde ausgeführt, dass die zentrale Erfassung der veränderten Wahlzettei durch 
externe Leistungserbringer bei der KSD erfolgen wird (Bericht und Antrag-des Regierungsrates. 
vorn 13. April 2010 [Amßdruckschr'rft 10-26]. S. _3 f.). Bereits damals wurde-festgehalten,. dass.- 

-di_e3e Erfassungsarbeiten ‚durch ‚Mitarbeitende der KSD bzw. spezielle Erfäss‘ungetearhjs; 

51 



vorgenommen werden. Der Kantonsrat hät'der'F0rmulierunnon Art. 2'9ter WähiG in Kenntnis.“ 
der Auefü'hrung der Erfassung der von den Gemeinden bereinigt'en Wahlzettelndurch spezielle 
Eingabeteams bei der KSB am 5. Juli 2010 zuge‘stimmt (Amtsblatt 201 O. S. 993). Die 
entsprechende Bestimmung des;Wahlgesetzes wurde von der- Bundeskarizleiam -13. Oktober 
2010 genehmigt. _ " 

Alle Gemeinden haben'r‘riit der Staatskanzlei vertraglich vereinbart, dass die“ ResultaterfaSSung 
beiden Kantonsratsmiahlen 2020 zentral bei der KSD erfolgt (vgl. z.B. "Vereinbarung zwischen 
der Gemeinde Beggingen und der Staatskanzlei des Kantons Schaffhausen über die 
Übertragung der Resultaterfassung und Auswertung der Kantons'ratsmiahlen 2020", gail_aga_8). 
Darin überträgt die Gemeinde die operative Erfassung der bereinigten' Wahlzettel der Stadt 
Schaffhausen, in Zusammenarbeit mit der KSB. Diese Aufgabenerfüllung der Stadtkanzlei für 
alleGemeinden wurde in einer Vereinbarung zwischen der Staatskanzlei und der Stadtkanzlei 
Schaffhausen festgehalten (vgl. "Vereinbarung zwischen der Staatskanzlei des Kantons 
Schaffhausen und der Stadtkanzlei Schaffhausen über die operative Erfassung der bereinigten 
Wahlzettel der Kantonsratswahlen 2020", Beilage 9). Die Stadtkanzlei hat dabei die Einhaltung 
des Stimmgeheimnisses und der Datenschutzbestimmungen einzuhalten. Die Eingabe ‚der 
Gemeindeergebnisse bei der KSD steht unter der-Aufsicht der Staatskanzlei. 

Tat5ä'chlich _sind die Personen., welche die von den Gemeinden bereini9'te'n veränderten ' 
Wahlzettel inZweierteams beider KSD in die Ergebnisermittlungssoftware "Se'sam“ eingeben,- 
nicht gewählte Mitglieder von kommunalen Wahlbüros. Alle am 27. September 2020 

eihgesetzten Personen haben jedoch unterschriftlich bestätigt, dass sie auf die Einhaltung des . 

'Stimmgeheimnisses. der Datenechutzbestimmungen und des Amtsgeheimnisses hingewiesen 
werden ‚sind. DiesePersohen müssen—volljährig sein. Sie werden-im Vorfeld des Wahlsonntags 
speziell geschult. ' 

Entscheidend ist jedoch; dass.‘di€Arbaitender Erfassungsteams niehtflesttrndtei'fder von den 
' Gemeinden vorzunehmenden Auszählungsarbeiten sind. Alle Wahlzettel werden von den 

Mitgliedern der kommunalen Wahlbüros gezählt. kontrolliert und bereinigt. Nach der 
Endbereihigung der veränderten Wahl;ettel haben die Gemeinden ein von der Staatskanzlei zur 
Verfügung gestelltes Dokument "LieferscheinlListenübereicht" auszufüllen und unterscihriftlich 
zu bestätigen (vgl. Beispiel "Lieferstihein/Listenübersicht", Beilage 10). Damit ist der 

‘ Ausz'ählungsprozess abgeschlossen. Dieses unterzeichnete Dokument-bringen die Gemeinden 
Zusammen mit den bereinigten (und nummerierten) veränderten Wahlzetteln zur KSB. Die 

\ danach folgende'h Arbeiten der“ Erfassungsteams Sind rein__aclhiiniätrative Tätigkeiten. Es handelt: 
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eich urn ‚den .-' rein technischen - V0r‘g'an'g“ des; Eingabens der von den Gemeinden ._definitiii'. 
' bereinigten veränderte'n Wahlz'ettel, also. um eine mineEifässtmg der Daten. 

Die einzige Aufgabe der_,ZweiereErfaseungsteams besteht darin, die auf den von den 
Gemeindewahlbüros kontrollierten und, bereinigten, ' W'ahizetteln vermerkte'n Li'stéri- und 
Kandidat9nnirmmern in die-Wah|30ftware einzugeben. 

Die von den Gemeinden a dem unterzeichneten "Lieferschein" mitgeteilten Totale der; 
unveränderten Wahlzettel pro Listewerden vom Wahlsoftware-Verantwortlichen der KSB in das,“ 
Ergebniserrnittlungssystem eingegeben.. 

D.- Weiter macht der Beschwerdeführer ingenereil‘er weise geltend, dass einige Kantone- 
veraltete- und angreifbare Wahlsoftware einsetzen würden. u.a. auch Schaffhausen. Er bezieht 

sich dabei auf einen Artikel des Online-Magazins."Rep‘ublik" vom 25. September 2020. Dabei 
spricht er in nicht substanziierter Weise von der Möglichkeit einer insider-Attacke durch eine- 
l?erson‚ die Zugriff auf die entsprechende Datenbank hat. Dazu ist festzuhalten, dass ‚aufgrund 
‘vonvspezifischen Berechtigungskonzepten mittels entsprechenden Active Directory-Gruppen 
(der Zugriff auf die Software ist nur für einen ganz bestimmten Personenkreis möglich) und der 
Zonierung, des kantonalen Netzwerkes in-rvers‘chbdene klassifiz‘ierte Bereiche (die Wahlen- 
Datenbanksteht in der höchsten Sicherheitszcne) lnsider—Angriffé praktisch nicht möglich sind; 

Die Wahl$oftware ist Teil eines me'hrstufigen org'anisatorischen Prozesses. Die kommunalen 
Wahlbiiros zählen, kontrollieren und bereinigen die Wahlzettel. Die Resultate werden durch-‘ 
Erfassungsteams in das Ergebnisermittlungssystem eingegeben. Danach werden die Resultate 
durch die beauftragte Stadtkanzlei und die KSD einer Plausibiiisierung unterzogen: Die 
eingegebenen Daten der veränderten Wahlzettel aus den Gemeinden werden mit den von den 
Gemeinden physisch mitgelieferten '—'Liefefscheinen/Listenübersichten" überprüft. Nach der ' 
Kontrolle werden die Ergebnisse von der Staatskanzlei freigegeben. Zusätzlich wird 

anschliessend jeder Gemeinde der entsprechende Wahlzettei-Réport aus der Wahlsoftware 
tibtennitteit. welcher von den veranhmortlicheri Personen in der Gemeinde geprüft und_‘ 
unterschrieben Werden muss. Jedes. Glied dieser Kette trägt ‘zur Sicherheit und zur _. 
Üb’erpriifbarkeit derErgebnisse bei. ' ' 

DerProzess der-EDV-Eifassung- der veränderten'lwahlzettel ist so aufgebaut, dass zahlreiche 
K0ntrollmechani'sri1an für die korrekte Erfassung enthalten sind. Bei der-Abgabe der. veränderten. 
Wahl2ettel zusammen mit dem ;ausgefüllten und Unterzeichne_ten Lieferscheiri bei der KSB 
erfolgt eine Eingangskontrolle‚; bei Welcher die Übereinstimmung- tier Angaben auf dem: 

7 



Liéferscheih mit-;dam tatsächlichen Lieferumfang geprüft Wird. Danach werden die veränderten- 
Wählzettel zentral bei der KSD gesammelt und durch eine Herausgabestelle an die“ 
Erfassungsteams verteilt. Dabei kann zu jedem Zeitpunkt genau nachvollzogen Werden, welche 
Wahlzattal welcher Gemeinde bei welchen Teams in der Erfassung sind. Bei technischen 

.'Schwierigkeiten wird der Support durch die KSD geleistet. Nach Abschluss der Erfassüng 
bringen die Teams die ihnen ‚zugeteilten .Wahlzettel wieder zurück zur Herausgabest-elle, we 
Wiederum die Vollständigkeit kontrolliert" wird. 

Die Erfassungsteams arbeiten auaeohliesslich in ZWeier-Téa‘ms; Somit-" ist ‘zu jedem Zeitpunkt 
das Vieraugen-Prinzip gewährleistet. Die Erfassenden haben keinen Zugriff auf die gesamte 
Datenbank. Der Zugriff ist sehr stark eingeschränkt. Die Erfassungsteams verfügen nur über die 
Berechtigung. die ihnen zugeteilten veränderten Waiblzettel bzw. die darauf enthaltenen 
Kandidierenden- und Lietennummern in die Software ‘elnzugeben. Hinzukommen noch weitere 
Kontrollmechanismen: Im System lässt sich jederzeit nachvollziehen‚_ welches Team welche 

Eingaben im System getätigt hat. Somit würden sich auch allfällige Fehlbuchungen oder 
Ähnliches genau zurückverfolgen lassen. Die Software ist darüber hinaus so programmiert, dass 
es nicht.rn'öglichist‚ mehr Kandidierende pro Wahlzettel einzugeben als Sitze zu vergeb en sind. 

Ebenso ist es rein technisch nicht möglich, eine kandidiérende Person auf einem Wahlzettel 
mehr als zwei Mal im System einzugeben. Bei 'solChen objektiven Fehlbuchungen erscheint eine- 

— Fehlermeldung und die Erfassung kann im System nicht abgeschlossen werden. Würde ein 
Erfassun=gsteam einzelne Wahlzettel nicht erfassen. ausreissen oder sonstwie unterschiegen, ' 
würde dies beim Abgleich mit den von den Gemeinden unterzeichneten und bei der Ablieferung 
der veränderten Wahlzettel bei der KSB abgegebenen Lieferscheinen umgehend auffalleh. 

Im Übrigen besteht—der wichtigste Schutz darin. dass die Erfassüng’steamsnur das in die 
Wahlsoftwére eingeben dürfen, was auf den von den Gemeindewahlbiiroskontrollierten und- 
befeiniéteh veränderten 'Wahlzetteln vermerkt ist. Die Erfassungsteams sind daher nicht befugt, 
Selbst Korrekturen vorzunehmen oder die veränderten Wahizettel nochmals zu bereinigeh. 
Sollte es vorkommen, dass ein veränderter Wahlzettel' eine fehlerhafte Bereinigung enthält‚'sinci 
dieErfassungsteams verpflichtet, sich an die vor Ort anwesende Vertretung der Stadtkanzl'ei 
Schaffhausen zuwenden. Gestützt auf die Vereinbarung der Staatskanzlei mit der Stadtkanzlel 
Schaffhausen (vgl. Beilage 9) ist die Stadtkanzlei Schaffhausen, die ja selbst als Wahlbü_ro der 
Stadt Schaffhausen arri_tet‚ befugt, nach Rücksprache mit der Staatskanzlei notwendige ' 
Eéh_l_erbehebungen im Rahmende'r EDV&EHassung der-veränderten Waihl:tettel vorzunehmen.-_. ' 



‘fl-m’Übrigen kommt selbst das ©nlinesllllaga2in “l:ä-iälp_uizililstlCl am 254 $ep1ember 2020 zum Schluss; 
dass es keinen Grund_gibt‚ an den Resultaten Vom 27. September 2020 zu zweifeln. 

DieAnforderungen an die Glaü‘bhaftmaohung \}on'Anh‘altspunktein für Unregelmässigke'itén sind“! 
zwar angesichts der knappen Ergebnisse nicht hoch anzusetzen. Für einen allfälligen Anspruch 

3a Nachzählung ist es aber unabdingbar, dass gewisse Anhaltspunkte, d.h. ein hinreichender 

Verdacht auf Uniichtigkeit des Ergebnisses‚effektiv dargetan werden. Das ist bezüglich der vom“ 
Beschwerdeführer atifg'eworfenen Punkte nicht {der Fall. 

E. Was schliesslich die" behauptete unregelmässigkeit wegen nicht publizierten 
Zusammenstellung der' Unterzuteilung anbelangt, ist festzuhalten, dass die Details der: 
Unterzuteilung der Kantonsratswehl2020 seit Montag, 28. September 2020, 11.38 Uhr, auf der 

_Website des Kantons Schaffhausen publiziert sind (vgl. Unterzuteilung Kan’tonsratswahle'n‘ ' 
2020, unter wWw.sh.ch [Abstimmungen und Wahlen; Kantonsratswahl 27.9.2020; Resultate im“. 

' Detail; Beilage 2). Diese Detailsder Unterzuteilung-ermöglichen esallenlnteressierten, _die 

Sitverteilung genau nachzuv_erfolgen. Eine Pflicht, die Details der Unterzuteilung. betreits»ar'n 
wahlabend zu veröffentlichen, besteht ‚selbstreclend nicht. 

‚Aufgrund der vorstehend dargelegten ReChts-und Sachlage sah das Kantonale Wählbül’05 
— keinen Grund—‚. gestützt auf 5 34 der Proporzwahlverordnung eine Nachzählung in einer: 

Gemeinde anzuordneh. Der Verzicht auf—, eine Nachzählüng war klaremeise mehtmässi-g. 

Win ersuchen -_Sie-‚ ‚unseren Anträgen zu entsoréchen. 

Freundliche Grüsse 
Für: das Kantonale Wahlbü're _ ‘ 
Der Staatsschreiber: 

"versandt am:. 



‘_ Beilagen 
"-1) Oberzuteilung Kantonsratswahien 27. 9. 2026. Amtsblatt 2020 S. 1670 ' 

2):Unterzuteilung Kantan$ratswahlen ‚27292020; Auszug aus Resultate-' Im Detail 

8) Auszug Resultate Kantonsratswahlen 28. 9. 2008. Amt5blatt 2008. S.. 1399 

14) Auszug Resultate Kantonsratswahlen 25. 9. 2916, Amtsblatt 2016. S. 1548 

5) Resultate FDP und JFSH' lm Wahlkreis Buchbag-R‘üdlingen; Auszug aus Resultate un 
‘ Detail 

6) Stimmbeteili9ufig am Wahl- und Abshmmungswochenende vom 27. September 2020 
(Amtsblatt 2020 S. 1720 und 1721) 4 

7) Stimmbeteiligung am Wahl- und Abstimmungswoczhanende vom 25. September 2016 
(Amtsblatt 2016, S. 1522 und 1571) 

8) Vereinbarung zwischen der Gemeinde Beggingen und der Staatskanzlei des. Kantons 
SChaffhausen über die Übertragung der Resultaterfassuhg und Auswertung der- 
Kantonsratswahlen 2020.  

9) Vereinbarung zwischen der Staatskanzlei des Kantons Schaffhausen und der Stadtkianzlä 
Schaffhausen über die operative Efiasa-Jhg der bereinigten Wählzettal der Kantonsratswatilen 

' 2020 

10)" Beispiel "Liefersche.ifI/Liatehübersicht" 
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Formular- Ergebnisse 

_ _ Wamwza.ua.zoug 

Wahlkreis: SWaen . “Kééls.iflr._ 

um: 02 Fre’lslniig-Däiibkmlléd1äfifét ;sme: ai5‘ 

ing,“ emuunc'iwunnäua’e’s'xa’nuram m m  

gewählt sind: 

1. HunzikerUrs. SladhalfReallehrer.5chaflhausen 4‘308 
2. Steuer Junetle. m:. iur. Rechsanwä1lin. Schaflhausen’ 4‘0_14 
s. HauserThomas. Sekundarleluer. Schafihausen. 3953. 
4. Allorfer Richard, AmiVedeger. Neuhawen a. RM. 3846 
5. Heydecka Christian. [in. tun:. Red1tsamall.3dwflmugen 3659 

hlchlgewähllslnd: 

"_i. Joos Eduard. Dr. phil. I-ttstoriker. Schaflhausen 3667 
2. Gilnler Susanne. Gewabepolillke$rin. SduaIIhausen' 3'411 
-3. EggerMarlm Informallker. Schaffhausen 3336 
_4. Thommen Christine. JurislinlLeilerin Abteilung RechtED. Schä!fhaüsen 3206 
5. Hatten Male. Gaehäflsfrau. Schafdheusen 3'218. 
5. Sonderegger Marcel Dr. Eng. Unlemehmr. Schaffhausen 3209 
7. Holz Waller. Gmhäflsfflhrer, Schafihausen 3172 
a. RooslMlllle: Manuela. UntemehmerinlLehxerln. 5d1aflhausen 3042 
9. MeierGemid. Rechtsanvmll. Dörfllngen 2941 

Kandidatenslämmar. Tote! 49062' 

ZU_SEE-°Ä@“ ___4773;_ 
Pädaislimmen. Total. 53'035 



15151 mmrünmonwmsn Nrwamme 

mini: dc; EDP.DI6 ung-"ann ‚ ' ». ...,-‚„, .. 

llama llaml unqhnund-a Kmfllihun -;.= Im-nuilnl 

ä5wälhlt sind: _ 

' 1. ‘Mannhänl-ledyßetll'ebs'blionori'n'ln FH,-ueunamn-a-m'nu'einrn; sä=‘ 
' Gewählt durch Los'zlellü'ng'fM ‚2a Wenläések). 

nlchtgewähll ellnd: 

1. SeuzetRané. Eldg. dipl. Eleldrolnstallalleur. Neuhausen am Rhelhlall ‘ '_ 5.0.3. 
.2. Fisch“ Patrick. HLK-Prolalnlaiten Nwhausén am Rhelnlall - < 220 
3. Henniger Sylvia. Hausfmu. Neuhausen am Rheintal! . 179 
4. Sehäner Hana. lT-ieklleäen Neuhausen urn Rheinfall ' 171 
5.‘ Baur Bernhard. Eidg. dipl. Conlmller. Neuhausen am Rheintal! _ im 

Kanüaienslimrmen. Tele] ' 191!' 
Zu'5al7.sllmmen 159 
Panelallmmen. Tele! » »2'010 

liste: [M NiemallveLleha Schallmuam ' . eng: 0 _ 

m‚am4mvi=mnü muß-m ’ " M 
- nicht gewihlt eilncl: 

1. Lülhi Isabelle. Obmnn. sammlausen „ ' an 
2. Zaolll-Meleler Andrea. Lehrerin. Neuhausen am Rheiniall 190 
3. Ball Elena. Gmdenün. Schaffhausen 115 
4. Multi Markus, Reallehrer. Suna1‘mauaen 111 
5. Schaad France. Studentin. Neuhausen am Rnelrlfall 104 
e. Wülhrid1 Thomas. &kundarlehren Neuhausen am Rhélnla'll . 95 

„Kandvd‘ afenellmmen. Total ‘ . 851 
a m  < 33.— 
Parteiellmmen, Total 
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’ Kent?“srfltswan len litt alle Amtsdeuer zu:-115192024“ 
-sonritég, 27. september 2020 

Wahthetelllgung 

Mh\1h'elsi ' Wn’hl- Elngniegto Linn Unntlßan. M 
i ‚. ‘ 

hundfllgln Wlß:ullll wnmuu Whhlutlo! W i l t  belllgung. 

smm°"‘_°" 12321 

Neuhausen 
so.eä% 

R}Qlai 

am 

Stein 
66,59% . 

‘ am Rhein 
Buenbem‘-Rßdllngen 

74.0395 

29'1 

Bln'n'en einer Frist von drei Tagen. den Heréusgabetag des heutigen Amts- 
blattee nicht mitgerechnet. kann beim Hegierun erat betreffend diese Wahl- 
sch_riftllch und elngeschrieben Beschwerde getü rt werden {Art 82°‘r‘ und Art„ 
82“ Wahlgesetz). . 
Schaffhausen. 27. September 2020 Staatskanzlei Schaffl1ausen 

Der‘smatsschrelber: 
Dr. Stefan Eiger 



«mamma mm-ummmmmmm-um ' 1721 

Volksrtbjsllmmundvöm 27, S'eptémßen' 

eine ma_ssvolle Zuwanderung (Begrenzung’slhltlatlvej'ä' 

'fl'541 

52'781 

Slimmbeteitlgung 70. 88% „ usw-mm m m  V 

Binnen “einer Frist von drei Tagen. den Herausgeberin r ! a  Aihtshl‘uttee nicht W e r d e m  kann beim 
1R“eglemrrgnrat betreffend diese Abstimmung adrfiflllch und “ehnoeeh‘leheu1il Modegeführtvärdei-r (Art. 17 des- 
“Wesgmtzas über die pnmiuotrerr Rechte). 

.
_

-
_

_
_

_
 

‚_
„

_
 



Wälftlrdunßgnlghich‘aMäß?’ ' Nr'-:ffi9_..fß9-WM15 

Käht'onsralswahien tur q» Amlfidfluuf2m7 „3 2m._ 

3mfllfla. 25. Sepiembu zum; 
Stlmmbetelllg'ung 

Tel-! am“! am 

Slim» 
bnmhliula Wlhlnllel um...” 

51. 

61 
57 

r 

_‚_..__.__.__ _ _“  “ _  _ „m 



r 
[ 

Nr.-Skianhäaéoié Ari.j\éhluiflflr'denkunton sänii'rrhum 1511 

, Eidgenössische llcsabsllrnrhung vom '25; Septe'mb'et2ß18' 

«Für eine nachhaltige und ressourcqn efilzlentä Wirtschaft 
(Grüne Wirtschaft)» 

Tau! davon Ingeingle Lg» Unnoiunn enim - 
SHmm- Mahnu- Simm- Slim;— Slillll'llv Slililln- Jü Ndn 

M I O  M t  neue! Bild allel alu! 

1‘322 '2'631 21 1 1 

Stimmhetelllgung 61.69% OStaalskanzlei Séha'ffl‘oausafl 
u m  elnnrl-‘t'lslnil drd1'anm dont-Ismahalag des heu1labnAmhhlniiu. M M I .  hm bein QMM;  
MdfiueAbslhuqadlükhmdüceodulebm55dußfllgdflfl 
'Wl.flöußlmdflnflulmflbafclnpnilhdnna 

. _ _
_

_
—

. .
. .

.  
_

_
_

.
.

—
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.vereinbären, ge‘stür . Ü 

.;Verembarung zhrischen der Gemeinde. 135 C/N GHV ' ” 
1md_ der Staatskanzlei des Kantons Schaffhäüsen über die 

. Übertragmg der Resultaterfassung und Auswertung der 
— Kanton3rat$wtahlén 2020 

-..‚-„._255...0.a.........zbzo-' . ;." " . ' .;n- 
Die Gemeinde . .  _ 

29terdes Wahlgaeetzes was folgt: ‘- ' .. ». . .  

I. Auega_ngslage . ' . 

-‘ Bei den Käntonsratswahlen 2020 wird zur Ermittlung der Ergebnisse die Wahl‘softwaret ' 
".Sesam" flächendeckend auf Gemeindeebene eingesetzt. 

' 2  Die elektronische Resultaterfassung erfolgt zentral bei 'der K_SD in Schaffhausen. Jedé' 
'_ Ge'meinde bereinigt ihre Wahlzettel und liefert diese direkt an die KSB in Schaffhausen. Bei 
‚ der KSD werden die Gernelrideergebnisse lm Programm "Ses‚am" eingegeben. im Anschluss. _ 

an die; Result'atermittlung sind die Wahiprotokolle mit den gesondert irerpackten Wahizetteln_ 
spätestens am Montagnachmittag nach der :'_Wahl der Gemeindekanzlei des '  
Wahlkreishauptortas abzuliefem. 

' ° Die Gemeinden haben für die Kosten der Erfässungsfeams am Wahltag aufzukomrnen. Die 
'Kosten werden proportional aufgeteilt (antellsmässige dtenb‘eteillgung im Verhältnis ' 

‘ zwischen der Anzahl Stimmbereéhtigter pro Gemeinde. und. der Gesamtzahl der- ' 
Stimmbere'chtigtén im- Kanton). Die entsprechenden Kosten werden im Anschluss an\die - 

'« Kahtonsratswahlen 2020 m Rechnung gestellt. 

' - ||. Ablauf am Wahltag 

. '-1 Die Gemeinde ilberbringt sofort nach Bereinigung der Wählzettél die Uhterlagen gemäss ' 
» Anweisung der Staatskanzlei an _die KS-D' m Schaffhausen. 

2 Die operative Erfassung der bereinigte'n wahlzettel bei der KSB wird der Stadt SGhaffhaüsen, 
in Z_||_sarnmenarbeit_ mit der. KSD iiberi_r_a9en: 

__ Bar/Die G_eéh1éindépiräsidentI-inz 

° Die Eirigabe der Gerne indesrgebnissé bei der KSD steht Unter der Adiéicht der“. Staatskanzlei. 

' 4Die Gemeinden stellen sicher. dass das Gemeindewahlbüro am Wahltag bis zum Abschluss _ __' 
der Ermittlung der Ergebnisse für Rückfragen erreichbar ist. 

8533/5m .2«| _0.4. 2020 „ ....2fgz. Ann. zuzn._z.. E...-"2620 
im Namen der— Gemeinde. 355@103€0 ..... ‘ Staatskanzlei Schaffhausen; 

Dai- Staatsschreiber: _' 

. ‚gl-«| die Staatskanzle1 des Kantons Schaffhaueen>l " ». 

.L_ 



Verembarung zwischen der Staatskanzlei des Kantons 
Schaffhausen und der Stadtkanzlei Schaffhausen über die operai:itre 

_ E-‘l‘fass'ung der bereinigten Wahlzettel der Kantonsratsiwahlen 2020 
vom .. ..Juni 2020 - 

Die Staatskanzlei des Kantons. Schaffhausen und die Stadtkanzien Schaffhausen .verembaren 
gestüt2t auf Art. 29ter d!es Wahlgasetzes, was folgt. - 

I n  

Die Stadtkan2|ei Schaffhausen übernimmt für alle Gemeinden des Kantons Schaffhausen die 
operative Erfassung der b.ereinigjten Wahl:ettal der KantonsratsWahlen 2020 bei der KSD' in ; 
Schaffhausen . 

_‚Die Stadtkan2le'i Schaffhausen ist verantwortlich für die Rekruherung und Schulung der 
‚Erfassungsteains. 

.. 

Die Personen der Erfassungsteains werden von den Stadtkan2lei Schaffhausen entschädigt 
Der Stundenlohn pro Person beträgt Fr. 30. —-. . 

Die Genieindén haben für die Kosten der Efiassungsteams am Wahltag aufzukornmen. Die '_ 
Kosten werden proportional aufgeteilt (anteilsmässige Kosténbeteiiigung im Verhältnis ' 

-_ zwischen der Anzahl Stimmberechtigter p_ro Gemeinde und der Gesamtzahl der 
Stimmberechtigten im Kanton). Der Gemeinde wird im Anschluss an die Kantonsrätswahle'w 
2020 von der Stadt Schaffhausen Rechnung über die abteilsmäsäga Übernahme der Kosten 
der Erfassungst'eams gestellt. .. 

Die Kosten für die administrativen Arbeiten im Zusammenhang mit den Erfassung]steahi*s$’„ 
können der Staatskanzlei“ lm Umfang von total Fr. 3'000.- in Rechnung gestellt werden. 

Die Stadtkanziei Schaffhausen stellt die. Einhaltung des 'Stimmgeheimnisses und der 
Datenschutzbestimmungen durch die Erfassungsteams sicher. . . 

Die Stadtkanziei Schaffhausen garahti_e‚rt dass während der gesamten Erfassungsarbeiten in 
der KSD jeweils mindestens eine Vertretung der Stadtkanzlei anWesehd oder erreichbar ist. 

Die Staatskanzlei nlm'mt während der Erfassurigsarbeitén' m der KSB die Aufsicht über diese 
" .!A'ibeiteh' wahr . 

2_|..Aug.2|20 _ -- __ _ __ 
'Schaffh'ause‘n_„ " ..Jun'i 2020 ' .. SGhaffhausen.Qß_duni2020, 

Staatskanzlei Schaffhausien " - Stadtkanzlei Schaffhaus‘eh' 
Der Staatsschreiber. ‚. _ " Die Stadts::hreibetiriz 

. fänStefe'ah ilgei*_ “ 



Gemeinde Bergen ' ' Wähl’ltr'efle-Rei'et > 
Andie KSD‘ ]“ Mühlhan'talstreese1tl'5 | seao‘scugmau‘s'en. 

Bergen. 27. September 2020 
\ . ' _ ‚ , 

hieferschei’n I Listenübersicht Kant0n5ratsWahivc'ar’h 27—. Se'pte'mbe'f2020; 

Zahl der Stlmm berechtigten (ohne Auslandscljwelier) ': 

Männer. [ : |  Frauen: ] ' |tel_il. | 

Zahl der Stimmenden (eingelegte Wahlzettell) 
Zahl der ungültigen Wahlzettel ' ‘ '- ? 

Zahl der leeren Wahlzettei . _ 

Zahl der gültigen Wehlzettel —=' e———« 
Hätte-Nr. Bezelchnwng ‘ f _ljnverä_nriérß .. Veränderte Wahtzetfit 

-1' SVP 
SP 
FDP.Die überelen 
AL 
GLP 

16 Grüne 
. EDU" 

‘=8 OVP 

'9- EVP 

1_Q; SVP Agro 
‘i-1“ Junge SVP 
12 SVP KMU 
13 JF Jungfiei_sinni9e . 
15 SVP Senioren 
16 Junge Grüne 

'8llrnmbeteiligügng ‘ 

[ : |  

„,
 .:.A

 ‘m
 N

i 
74

 

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

g
k

+
j

r
+

 

‘Zwisqhentotal = |  . J —E | ' ] 
zahl dérWahlze'ttél ohne P'artéth’e'ze'tizhnrli19' (Fréie.tgistv'eh)9 ' + ‘ 

Totalg'leieh Zahl der gültigen Wahizettel ' ‘= [3 <.- 

Checkliste 

Haben Sie die Nummerien.ung der Wehizettel pl‘_o Partei'durchgefühi't (1225. 26-50.- etc)?! 

Ist die kleinste Nummer derWahlzettelimmer zueberst im Convert? 

Ist auf dem letzten Couverl pro Partei die letzle Wahlzeitel-Nr. eingetragen? 

Steht auf dem obersten Wehlzettel jedes 2Ser-Bundels der Gemeindename (Stempel)? 

Sind die 25er-Btlndel mit Buslltch zusammengehettet? - ‘ 

Sind veränderte vorgedruckte und handgeschriebene Wahlzettel dergleichen Partei im entepreehenclfin Qquvel't? 

Sindfreie Listen lm Gouveni mit der Bezeichnung Listen-Nr. 0 (Freie)? 

Ist der Llefersche'in vollständig ausgefüllt? 

Stempel und—Unterschrift Wahlbflre-Vqrsiend; 
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AMT FÜR Jusnz UND GEMEINDEN 

E Oli. Okt. 2020 .,...‚h... 
Manual—Nr. _ Pbttifdch1000 
K.Lauf.Nl-_i Al'l'____ (3143201 Schnffhuu5m-ä 

' - T +41 52 632 52 25 
smamn F +41_52 632 52 53 

: ‘www.stndt-schuffltnusenzch 

's'i'Aormf 

Interne Post Irvorab per«E—Mail 
Kanton Schaffhausen 
Amt für Justiz und Gemeinden 
Müh_lentalstrasse 105 
8200 Schaffhausen 

Schäffhaufsah‚ „7.“Oiétöberfj2020 

Wahlbeschtverd'e von Patri0k Fisch" zu den Kahtohsratswahlen vom 
27. September 2020; RR. 517W 

Sehr geehrter Herr Regierungspräsident 
Sehr geehrte Frau Regierungsrätin 
Sehr geehrte Herren RegierungSfäte 
Sehr geehrter" Herr Jenni 

Wir beziehen uns auf Ihr Schreiben Vom 2. Oktober 2020 an den Stadtrat und 
"reichen hiermit fristgerecht unsere 

Stellungnahme 

ein;niitdenfoigenden 

ANFRÄG£N: 

1—-. Die Besdhhrefde sei voll.tmfängiich abzuweisen»st5weit darauf=einzutr‘eteh 
sen. 

.2. Es seiender Stadt Schaffhausen keine Verfahrensko'sten aufzuerlegen und 
-esgsei keine Parteientsch'ädigunrgzuzus‘prechen. 

A 

STADT _ SGHÄFFHÄUSEn-‚ / 

f /" 



B‘E G':RÜNLBZUNG 

"A. EORNIEI:I1ES 

«1 

1.1 “Nach Art. 82“8 Abs. 1 des Gesetzes über die-vom Volke vrxzunehmenden 
Abstimmungen und Wahien sowie über die Ausübung der Voiksrechte vom 
15. März 1904 (Wahlgesetz, WahlG; SHR 160.100) kann beim Regierungsrat 
Beschwerde geführt werden gegen Entscheide des Gemeinderats bzw. des Bü- 
ros betreffend Verletzung des Stimmrechte bei .Abstimmungen und Wahlen 
(lit. a), wegen Verletzung des Stimmrechte bei Ausübung der Volksrechte (lit. b) 
oder wegen Unregelmässigkeiten bei der Vorbereitung oder Durchführung einer 
Abstimmung oder Wahl (lit. o). 

1.2 Der Beschwerdeführer beantragt im Wesentlichen eine Nachzählung der am 
27. September 2020 durchgeführten Kantonsratswahlen. Zur Begründung ver—' 
weist er auf diverse vermeintliche Unstimmigkeiten bzw. Unregelmässigkeiten. 
Dazu zählt nach Ansicht des Beschwerdeführers unter anderem auch der Um- 
stand, dass im Wahlkreis Schaffhausen die eigentliche Zählung der Stimmen 
gar nicht durch die ordentlich gewählten kommunalen Mitglieder der Wahlbüros 
durchgeführten worden ist, sondern nicht gewählte Schülerinnen und Schüler 
alle veränderten Listen bei der KSD manuell in die Software eingetragen haben. 
Dabei handle es sich nach Angaben des Beschwerdeführers um eine klar ge- 
setzeswidrige Praxis. Angesichts der vom Beschwerdeführer erhobenen An.- 
schuldigungen ist davon auszugehen, dass er eine Wahlbeschwerde im Sinne 
von Art. 82"'5 Abs. 1 lit. c WahlG erheben wollte 

2 

2.1 Die Beschwerde ist nach Art. 82°“ Abs. 2 Wah IG innert dreier Tage seit der 
Entdeckung des Beschwerdegrundes schriftlich und eingeschrieben einzu- 
reichen Für die Bestimmung des Fristenlaufs ist somit massgebiich, ab wel- 
chem2eitpunkt der Beschwerdeführer rechtsgenügliche, tatsächliche Kenntnis 
von den gerügten Unregelmässigkeiten hatte (vgl. BGE 601201 9/35vom 7.April 
2020 E. 8. mit weiteren Hinweisen). 

2.2 Aus den Akten geht hervor, dass die Staatskanzlei am 4. Mai 2020 ein infor— 
mationsschreiben-mit zahlreichen Beilagen an sämtliche Kantonalpräsidentin- 
nen und -präsidenten sowie an die Sekretariate der politischen Parteien des 
Kantons Schaffhausen verschickte (Beilage 1). Besonderes Augenmerk ist da- 
bei auf die beigelegte Instruktion des Regierungsrates betreffend die Durchfüh- 
rung der Kantonsratswahlen vom 27. September 2020 für die Amtsdauer 2021— 
2024 (20—37) zu richten, welche darüber hinaus im Amtsblatt 2020-18 am 4. Mai 
2020 publiziert worden ist. Darin wird der Ablauf der Kantonsratswahlen im De- 
tail beschrieben, wobei in Ziff. IV die Aufgaben der Stimmenzäinlerinnen und 
Stimmenzähler bzw. der Wahlbüros der jeweiligen Gemeinden aufgezählt wer-- 
den. Dazu zählt insbesondere die Bereinigung der veränderten Wahlzettel (vgl. 
Ziff. IV, 2. Unterabschnitt). In Ziff. V der Instruktion wird wiederumunmissmr— 
ständlich festgehalten, dass die Auezählung der Stimmen (veränderte Wahlzet- 
tel) zentral -‘ bei der KSD-erfolgt. Daraus fliesst im Umkehrschluss, dassdieee— 
Aufgabe eben nicht in den jeweiligen Gemeinden bzw. durch die Stimmenzähbr- 



wahrgenommen wird. Da der» Beschwerdeführer als“; Präsident‘der-Jungfreisihnh 
gen des Kantons Schaffhausen (JFSH) am'tet, hätte ihm diese Zweiteilung des 
Auszählungsprozesses der abgegebenen Stimmen (1. Schritt: Bereinigung 
durch Stimmenzähler in den Gemeinden. 2. Schritt: Erfassung in der KSD) be- 
reits nach Erhalt des Informationsschreibens der Staatskanzlei vom 4. Mai 2020 ' 
bekannt sein müssen. Die Stadtkanzlei verfügt diesbezüglich zwar nicht über die 
notwendigen Zustellnachweise, hingegen liegt es auf der Hand. dass auch die 
JFSHI mit dem besagten Schreiben bedient werden sind und somit bereits Art-, 
fang Mai 2020 darüber informiert wurden, dass die Bereinigung der veränderten 
Listen durch die gemeindeeigenen Stimmenzähler durchgeführt wird, wohinge- 
gen clie EDV-Erfassung durch die KSD erfolgt. Sofern der Beschwerdeführer 
diese Zweiteilung als unzulässige Unregelmässigkeit oder gar Gesetzeswidrig- 
keit bei der Durchführung bzw. Vorbereitung der Wahl rügt. so hätte er diesbe-‘ 
reits im Mai 2020 vorbringenmüssen, als ihm diese Tatsache augenscheinlich 
bekannt gemacht werden ist. 

2.3 Selbst wenn man das Informationsschreibender Staatskanzlei vom 4. Mai 
2020 ausser Acht lassen würde, so scheint es immer noch höchst unwahr— 
scheinlich, dass der Beschwerdeführer erst durch den Artikel im Online-Magazin 
«Republik» (Passwort: «Wahlen»; erschienen am 25. September 2020). welcher 
ihm nach eigenen Angeben erst am 29. September 2020 zugespielt worden sein 
soll, von der EDV-Erfassung der veränderten Wahllisten durch die KSD erfahren 
haben soll. Dieser Schluss drängt sich umso mehr auf, als die Schaffhauser AZ 
bereits vor den Wahlen die Recherchen der «Republik» aufgenommen und in 
einem vielbeachteten Artikel am 24. September 2020 selbst verarbeitet hat (Bei— 
lage 2). Es kann in guten Treuen davon ausgegangen werden. dass der Be- 
schwerdeführer als politisch interessierte Person und in seinem Amt als Präsi- 
dent einer Partei, die- bei den in Frage stehenden Kantonsratswahlen selber an— 
getreten i5t, schon im Vorfeld der Wahlen von der Berichterstattung der Schaffs 
hausen AZ Kenntnis hatte. Es lässt sich der Eindruck nicht vermeiden, dass sich 
der Beschwerdeführer erst nach der Wahl und vor allen Dingen aufgrund der 
äusserst knappen Verfehlung eines Sitzes im Kantonsrat zur Beschwerdeen’e 
schlossen hat. Dabei dürfte das Argument der gesetzeswidrigen Erfassung der 
veränderten Listen in der KSD bloss behelfsmässig aufgeführt werden sein. 

2.4Zusammenfassend ist-festzuhalten, dass der Beschwerdeführer nicht erst 
am 29. September 2020 von der vermeintlichen Unregelmässigkeit bei der 
Durchführung der Kantonsratswahlen vom 27. September 2020 erfahren hat; 
Vielmehr war im spätestens seit 5. Mai 2020 bekannt, dass die EDV—Erfassung 
der veränderten Wahllisten zentral durch die KSD und nicht durch d-ie gewählten 
Stimmenzählerinnen und Stimmenzähler derjeweiiigen Gemeinden erfolgt. Vor 
diesem Hintergrund muss daher auch-die Beschwerdeerhebung am 30.- Sep— 
tember 2020 als verspätet betrachtet werden, weshalb in diesem Punkt nicht auf 
die Beschwerde einzutreten ist. 

2.5 Neben der gesetzeswidrigeri EDVJErfassürig der veränderten Wahllistenb& 
ansta;ndet der Beschwerdeführer noch weitere Unrégelmässigkeiten, die seiner 
Ansicht nach eine Nachzählung erforderlich machen. Dabei stützt er sich vor- 
nehmlich auf die höhere Stimmbeteiligung in einzelnen Gemeinden im Vergleich 
zu den letzten Kantonsratswahlen sowie die Anzahl ungültiger Wahlzettel in der 
Stadt Schaffhausen. Darüber hinaus leitet der Beschwerdeführer seinenAn- 

spruch auf'Nachzählung aus der Tatsache ab, dass die JFSH bloss wegen einer 
einzigen Stimme—‘ ein Kantonsratsma'ndat verpasst” haben; Es ist selbstrtsdend; 



“dass der Beschwerdeführer davon - erstan‘a‚ch„der ‘WahllKennt'nisx erlangt haben 
konnte. Aus diesem-Grund ist in diesen Punkten die .dreitägige BeschWerdefrist. 
grundsätzlich eingehalten. 

,3 Da die übrigen Eintretensvoraussetzungen vorliegend erfüllt zu sein scheinen, 
ist auf die Beschwerde einzutreteh (ausgenbmmte'n‘ EDV-Erfassung der verän- 
denen Listen). Die Sachent_scheidsvoraussetzungen sind dennoch von der Be- 
schwerdeinstanz von Amtes wegen zu prüfen. 

B. MATERIELLES 

1“ Der Beschwerdeführer bringt im Wesentlichen von, die JFSH*hätten bloss we.- 
gen einer einzigen Stimme im Wahlkreis Buchberg-Rüdlingen bzw. wegen einer 
einzigen Liste in den 'Wahlkreisen Schaffhausen, Klettgau und Reiat den Einzug 
in den Kantonsrat verpasst. Dieser Unterschied liege unter der massgeblichen 
Schwelle von 0.3% der abgegebenen Stimmen bzw. sei kleiner als 6 Stimmen, 
weshalb in Anwendung von Art. 268 Abs. 1 WahlG eine Nachzählung von Amtes 
"wegen erfolgen müsse. Diese Bestimmung sei auch auf die Kantonsratswahlen 
anwendbar. 

2 Entgegen den Behauptungen des Beschwerdeführers sind die höchstzulässi.- 
gen Differenzen gemäss Art. 26a Abs. 1 WahlG bei den Kantonsratswahlen ge- 
rade “nicht massgebend. Stattdessen kommt hier 5 34 der Proporzwahlverord- 
nung vom 13. November 1979 (SHR 161.111) zur Anwendung. Danach zählt 
die Staatskanzlei nur bei Verdacht, dass ein Gemeindeergebnis unrichtig ist, 
entweder selber nach oder ordnet eine Nachzählung durch das betreffende Ge— 
meindewahlbüro an (vgl. OGE BCl/2016139 vom 16. Dezember 2016 E. 4.5). Ent- 
scheidend ist somit, ob die vom Beschwerdeführer ins Feld geführten Unregel- 
mässigkeiten einen begründeten Verdacht für die Verfälschung des Wahlresul- 
tats darstellen oder nicht. 

2.1 'Die blosse Knappheit des Wahlresultats bzw. die Tatsache. dass die JFSH 
den Einzug in den Kantonsrat wegen lediglich einerfehlenden Stimme verpasst 
haben, reicht für sich allein nicht aus. um eine relevante Unregelmässigkeit an- 
nehmen zu können, die wiederum eine *Nachzählung erforderlich machen 
würde. Vielmehr müssen konkrete Anhaltspunkte vorliegen, die eine Unregel— 
mässigkeit und deren Einfluss auf das Endresultat zumindest wahrscheinlich er- 
scheinen lassen. Dies ist indes nicht schon bei einem knappen Resultat gege- 
ben. Dafür braucht es noch weitere Verdachtsmomente, da knappe Resultate 
geradezu ein Merkmal des doppeltproportionalen Sitzzuteilungsverfahrens (sog- 
doppelter Pukelsheim) sind. Im zuvor zitierten Obergerichtsentscheid war der 
Fall so gelagert. dass zwei Kandidaten derselben Liiste die exakt gleiche Anzahl 
Kandidatenstimmen erhalten hatten. Selbst da ging das Obergeri-cht nicht von 
einem genügenden Verdacht auf Unregelmässigkeiten im Sinne von 5 34 Pro- 
porzwahlverordnung aus. Mit anderen Worten: Selbst eine Pattsituation als sol- 
che gilt nicht als relevante Unregelmässigkeit und begründet damit für sich allein 
auch keinen Verdacht auf Unrichtigkeit des Ergebnisses im Sinn von 5 34 Pro— 
porzwahlverordnung (OGE 6012016139, a. a. O.). Dieser Grundsatz muss umso 
mehr' Im vorliegenden Fall gelten. Wenn also schon die Stimmengleichheit kei- 
nen Anspruch auf Nachzählung begründet, dann ist dies auch bei kleinsten Dif- 
iferenzen nicht anders zu handhaben. 



2.2Auch aus;dem Umstand, dass imWahlkreis.Bu3hberg-Rüdlingeri Personen 
mit dem gleichen Nachnamen auf verschiedenen Listen kandidierten. vermag 
der Beschwerdeführer nichts zu seinen Gunsten abzuleiten. Bekanntlich sind 
die Kandidaten mit individualisierten Nummern gekennzeichnet, die bei der Er- 
fassung der Stimmen im Vordergrund stehen. Einer Verwechslung einzelner 
Kandidaten soll dadurch vorgebeugt werden. im Übrigen bringt der Beschwer- 
deführer keinerlei Argumente vor, die auf eine tatsächliche Verwechslung oder 
Falscherfassung der Stimmen hindeuten würden. Stattdessen begnügt er sich 
damit. in eher pauschaler Art und Weise zu behaupten, der gieichlautende Nach- 
name zweier Kandidaten im Wahlkreis Buchberg-Rüdlingen führe automatisch 
zu einer höheren Felhleranfälligkeit bei der Ermittlung des Wahlresultats bzw. 
stelle-per se eine Unregelmässigkeit dar, die eine Nachzählung erfordere. Dies. 
reicht indes nicht aus, umeinen begründeten Verdacht im Sinne von 5 34 Pro- 
porzWahlverordnung annehmen zu können. 

2.3 Ebenso wenig stellt die in vereinzelten Gemeinden festgestellte höhere. 
Wahlbeteiligung bzw_ die Anzahl der erfassten Ungültigen Wahlzettel für sich 
allein keinen konkreten Anhaltspunkt fürdie falsche Ermittlung des Wahlresul- 
tats dar. Es lässt sich nicht erschliessen worauf der Beschwerdeführer mit die- 
sen-Ausführungen hinaus will. Es ist auch nicht ersichtlich, inwiefern diese Um- 
stände auf eine fehlerhafte Ermittlung des Wahlresultats hindeuten würden. Fer- 
ner lässt der Beschwerdeführer gänzlich ausser Acht, dass am Abstimmunge- 
wochenende vom 27 .. September 2020 neben den Kantonsratswahlen noch fünf 
Bundesabstimmungen angesetzt gewesen sind, wovon einige im Vorfeld kont- 
rovers diskutiert worden sind (Kampfjets, steuerliche Abzüge für Drittbetreuung 
der Kinder) und somit zu einer generellen Mobilisierung der-Wählerschaft geführt, 
haben könnten. Dadurch liessen sich insbesondere die vom Beschwerdeführer 
genannten höheren Wahlbeteiligungen erklären. Inwiefern dadurch die Kantons-‘ 
=ratswahl negativ beei‘nflusstworden sein soll. ist hin-gegen schleierhaft. 

234 Gleiches muss für den Hinweis gelten, wonach es im März 2020 bei den 
Gross-ratswahlen innerhalb des Bezirks der Stadt Frauenfeld zu Manipulationen 
an den Wahlunterlagen und zu absich’tlicher Fehlzustellung von Wahlzettel'n-ge- 
kommen sei. Ein solcher Wahlbetrug könnenicht ausgeschlossen werden, ins- 
besondere nicht in den Gemeinden mit auffällig hoher Stimmbeteiligung. Es ist 
gänzlich unklar, was der Beschwerdeführer mit dieser Konstatierung in Bezug 
auf eine Nachzählung der vergangenen Kantonsratswahlen aussagen möchte. 
Auch hierbei handelt es sich um eine pauschale Feststellung, die keinerlei kon- 
krete Anhaltspunkte für eine fehlerhafte Ermittlung des Wahlresultats liefert. 
Würde man jedoch der Logik des Beschwerdeführers folgen, so hätte dies zum 
Ergebnis, dass eine Nachzählungnach jeder Wahl anzuordnen wäre. da-eine 
Manipulation oder ein Wahlbetrug nie mit absoluter Gewissheit ausgeschlossen 
werden könnte. Mit dem Hinweis auf eine Wahlmanipulation in der Vergangen- 
heit in einem anderen Kanton lässt sich in jedemFall nichts Konkretes fürdie 
hier in Frage stehende Kantonsratswahl vom 27. September 2020 herleitem Die 
Ausführungen des Beschwerdeführers gehensomit ins Leere. 

3%Vlfie bereits eingangs dargelegt, ist auf den Beschwerdepunkt, dass die EDV; 
Erfassungd9r veränderten Wahlzettel nicht durch—gewählte Stimmenzähler der 
Gemeinden erfolgte, infolge verspäteittarBeschwerdeerheb'ung nichtreinzut'reten. 
:Im Folgenden solljedoch zusätzlich aufgezeigt werden. dass die Beschwerde in 
;-'diesem Punkt auch inhaltlich unbegründet _ist»und dementsprechendabzuwei- 
seh-ist. ' 



‘3.1 Der Beschwerdeführer meniert, dass die. EDViErfassung der veränderten 
Wahlzettel von nicht gewählten Schüterinnen und- Schülern durchgeführt wird 
und bezeichnet diesen Umstand als gesetzwidrig. Zunächst gilt es darauf hinzu- 
weisen, dass in Art. 29“ WahlG eine klare gesetzlicheGrundlage besteht, um 
für die Resultaterfassung und -ermittiung bei Proporzwahlen ein EDV—Programm 
einzusetzen. Diesbezüglich obliegt der Staatskanzlei die Organisation der Re- 
sultaterfassung und -ermittlung. Die operative Verantwortung für die Erfassung 
der bereinigten Wahlzettel für die Kantonsratswahl 2020 hat die Staatskanzlei 
demgegenüber mittels Vereinbarung an die Stadtkanzlei Schaffhausen übertra- 
gen (Beilage 3). Darin verpflichtete sich die Stadtkanzlei insbesondere die Ein- 
haltung des Stimmgeheimnisses und der relevanten Datenschutzbestimmungen. 
durch die Erfassungsteams sicherzustellen sowie zu jedem Zeitpunkt der Erfas- 
süngsarbeiten in der KSDvor Ort präsent oder zumindest erreichbar zu sein. 
Auch mit den übrigen Gemeinden im Kanton hat die Staatskanzlei Vereinbarun- 
gen über die Übertragung der Resultaterfassung und Auswertung der Kantons- 
ratswahlen 2020 abgeschlossen (Beilage 4). Dies bedeutet hingegen nicht. dass 
den jeweiligen Gemeindewahlbüros ihre Hauptaufgabe entzogen worden ist. 
Diese bestand namentlich in der Bereinigung der veränderten Wahlzettel und 
wurde ausschliesslich von den Wahibüros oder von der Stadtkanzlei vorgenom- 
men. Die Erfassungsteams waren dazu weder befugt noch haben sie in irgend- 
einer Forrn selbst Bereinigungen oder Korrekturen an den von der Gemeinde 
gelieferten Wahlzetteln vorgenommen. Die Aufgabe der Erfassungsteams In der 
KSB bestand einzig und allein rn der rein administrativen Erfassung der auf den 
ihnen zugeteilten Wahlzetteln enthaltenen Kandidaten. 

3.2 Der Beschwerdeführer impliziert in seiner Bescähwerdeschrift, dass mit der 
EDV-Erfassung der veränderten Wahlzettel ausschliessliCh Schülerinnen und 
Schüler betraut worden sind. Dabei stützt er sich auf einen Artikel der «Repub- 
lik» sowie auf ein Schreiben der Stadtkanzlei, welches sich unter anderem an 
KV-Lehrlinge richtete. Dadurch versucht der Beschwerdeführer womöglich den 
Anschein zu erwecken, dass es sich bei den Erfassern durchwegs um unerfah- 
rene, junge Leute handelt, die besonders anfällig für Fehler sind. Entgegen den 
Behauptungen des Beschwerdeführers bestand lediglich ein Bruchteil der Erfas- 
sungsteams aus Schülern. Das veranschaulicht allein schon ein Blick auf die 
Jahrgänge der Erfasser. Diese reichen von 1950 bis*2002, wobei über die Hälfte 
der Erfasser älter als 30 Jahre alt war (Jahrgang 1990 und älter). Immerhin 37 
der 51 eingesetzten Hilfspersonen waren älter als 25 (Jahrgang 1995 und älter). 
Die meisten davon waren bereits bei den Kantonsratswahlen vor vier bzw. acht 
Jahren als Erfasser im Einsatz und sind demnach äusserst geübt imErfassen 
von veränderten Wahlzetteln. Ebenso haben einige Erfasser bereits letztes Jahr 
bei den Nationalratswahien mitgeholfen. Vor diesem Hintergrund kann indes 
keine Rede davon sein, dass die Erfassungsteams- durchwegs aus unerfahre— 
nen und übermässig fehleranfälligen Schülern bestanden, bei denen man gefa- 
dezu davon ausgehen musste, dass sie zahlreiche Fehler begehen, die sich un- 
weigerlich auf das Wahlresultat auswirken würden. Stattdessen bestand der 
Grossteil aus berufstätigen Erwachsenen, die zum zweiten oder gar dritten Mal 
bei der EDV-Erfassung der veränderten Wahlzettel mitwirkten. Selbst die einge— 
setzten Schüler waren volljährige Lernende, die durchaus imstande waren, die 
ihnen obliegenden Aufgaben gewissenhaft und fehlerfrei wahrzunehmen. Die 
Fehlerquelle war ohnehin äusserst gering. bestand doch die einzige Aufgabe 
der Erfassungsteams darin. die auf den von den jeweiligen Gemeindewahlbüros 
kontrollierten und bereinigten Wahlzetteln verrnerkten Listen— undKandidatem 
'nummern in die Wah'lsofhnräreeinzutragä. 



3.3“ Ferner trifft es nicht zu, dass die Erfassungsteäms Zugriff auf die gesamte 
Datenbank hatten. Der Zugriff adf'Daten ist über die Nutz'ungsberechtigung der 
Erfasser bis aufs Äusserste eirlgeschränkt. Die Erfasser sind daher bloss in der- 
Lage, die ihnen zugeteilten veränderten Wahlzettel bzw. die darauf enthaltenen 
Kandidaten— und Listennummern in die Software einzutragen. Darüber hinaus— 
gehende Manipulationen sind schon rein technisch ausgeschlossen. Hinzukom- 
men noch weitere Kontrollmechanismen, die allfälligen Verfälschungen vorbeu— 
gen sollen. Zunädhst ist darauf hinzuweisen. dass die Erfasser ausschliesslich 
in Zweierteams arbeiten. Somit ist zu jedem Zeitpunkt das Vieraugenprinzip ge- 
währleistet. Zudem bestätigten sie mit ihrer Unterschrift, dass sie sich zur Ein- 
haltung des Stimmgeheimnisses, der Datenschutzbestimmunge’n sowie des 
Amtsgeheimnisses verpflichten (Beilage 5). Des Weiteren lässt sich im System, 
jederzeit nachvollziehen. welches Team welche Eingaben ins System getätigt 
hat. Somit lassen sich auch allfällige Fehlbuchungen oder Ähnliches genau zu- 
rückverfolgen. Die Software ist darüber hinaus so programmiert, dass es nicht 
möglich ist, mehr Kandidaten pro Wahlzettel einzugeben als Wahlen zu treffen 
sind. Ebenso ist es rein technisch nicht möglich, einen Kandidaten etwa drei Mal 
‚auf einem Wahlzettel einzutragen. Bei solchen objektiven Fehlbuchungen er- 
scheint eine Fehlermeldung und die Erfassung kann im System nicht abge- 
schlossen werden. Ferner tragen die Gemeinden ihre veränderten Wahlzettel 
auf sogenannten Lieferscheinen ein, die sie bei der Ablieferung an die KSD 
ebenfalls abgeben. Darauf ist die Anzahl veränderter Wahlzettel pro Liste genau 
vermerkt. Würden daher Erfasser einzelne Wahlzettel nicht erfassen, ausreis- 
sen oder sonstwie unterschlagen‚ so würde dies umgehend auffallen. Schliess- 
lich wird nach Beendigung der Erfassung ein Ausdruck generiert und an die je- 
:Weiligen Gemeinden zur Rücküberprüfung übermittelt. 

3.4‘Néeben den oben aufgeführtenKontrollmechanismen besteht der wichtigste 
Schutz sicherlich darin, dass die Erfassungsteams nur das in die Wahlsoftware 
eingeben dürfen, was auf den veränderten und von den Gemeindewahlbüros 
kontrollierten bzw. bereinigten Wahlzetteln vermerkt ist. Sie sind daher nicht be- 
fugt, selbst Korrekturen vorzunehmen oder die veränderten Wahlzettel noch- 
mals zu bereinigen. Selbstverständlich kann es vorkommen, dass ein veränder- 
ter Wahlzettel einer Gemeinde eine fehlerhafte Bereinigung enthält. In diesem 
Fall sind die Erfassungsteams verpflichtet, sich an einen Vertreter der Stadt- 
kanzlei zu wenden, der dann das weitere Vorgehen bestimmt. Es ist wichtig zu 
betonen, dass während des gesamten Erfassungsprozesses stets mindestens 
ein Vertreter der Stadtkanzlei vor0rt anwesend ist, um sich um allfällige Unklar- 
heiten zu kümmern. Dies steht im Einklang mit der Vereinbarung zwischen der 
Staatskanzlei als kantonales Wahlbüro und der Stadtkanzlei als operativ verant- 

. _wortliche Behörde für die EDV-Erfassung. Darüber hinaus fungiert die Stadt— 
kanzlei im Wesentlichen auch als Gemeindewahlbüro der Stadt Schaffhausen, 
Weshalb sie durchaus legitimiert ist. notwendige Fehlerbehebungen im Rahmen 
der EDV-Erfassung der veränderten Wahlzettel vorzunehmen. 

3.5Dler Prozess der EDV-Erfassung der veränderten Wahlzettel ist so. aufge— 
baut, dass Fehler vermieden werden und zahlreiche Kontrollmechanismen für 
die korrekte Erfassung enthalten sind. Die Gemeindewahlbüros bereinigen die 
in ihrer Gemeinde angefallenen veränderten Wahlzettel und kontrollieren sie auf 
ihre Gültigkeit. Danach tragen sie sie auf dem sogenannten Lieferschein ein Und 
liefern sie bei der KSD ab. Dort erfolgt eine Eingangskontrolle, bei der die-Über— 
einstimmung der Angaben auf dem Lieferschein mit dem tatsächlichen Liefer— 
'ümfärtg überprüft Wird. DanaCh werden die veränderten Wahlzettel .zentralbei 



der“ KSD gesammelt und durch eine Herausgabestelle an die Ena;ssungsteams 
verteilt. Dabei kann zu jedem Zeitpunkt genau nachvollzogen werden, welche- 
'Wahlzettel welcher Gemeinde bei welchen Teams in der Erfassung sind. Kommt 
es im Laufe der Erfassung zu Unklarheiten oder haben die Gemeinden beispiels— 
weise fehlerhaft bereinigte Wahlzettel geliefert, so wenden sich die Erfasser 
diesbezüglich an die vor Ort anwesenden Mitarbeiter der Stadtkanzlei‚ welche- 
die Fehlerbehebung vornehmen. Bei technischen Schwierigkeiten wird der Sup- 
port durch die KSD geleistet. Nach Abschluss der Erfassung bringen die Teams 
die ihnen zugeteilten Wahlzettel wieder zurück zur Herausgabestelie, wo wiede- 
rum die Vollständigkeit kontrolliert wird. 

4Angesich‘té. der obigen Ausführungen erweist sich dieBesbhwerde insgesamt 
als, unbegründet. Sie ist inf0lgedes-sen abzuweise'n, sowät darauf ein2utreten 
ist. ' 

5 Nach Art. 82‘°' Abs. 4WahlG werden bei Wahlbeschwerden keine Kosten er— 
hoben. Dem Beschwerdeführer können bei trölerischen oder gegen den guten 
Glauben verstossenden Beschwerden jedc'mh die Kosten auferlegt werden. Dies 
ist Vorliegend nicht der Fall, weshalb auf eine Kostenerhebung zu verzichten ist. 
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rungen ersuchen wir Sie um antragsgemässe Ente 

Freundliche-Grüsse 

IM'NAMEN DES STADTRATES 

Peter— Neukornm 
Stadtpräsident 

Marijo Caleta 
Stadtschreiber‘i.\l. 

IMPOPPPJ 

Kbpie'n an; ‚ _ 
'— Stadtpräsi‘dent (sus-anne.doebeli@stsh.ch} 
‚_ Stadtkanzl'ei (wonne.waldvogel@stsh.ch) 
__ Re‘chtsdienst' (marijo.caleta@stsh.ch) -_. Staatskanzlei (christian.ritzmann@ktsh.ctr) 



Beilage—1 : 

Behag ea: 

Beilage 3; 

Beilage 4: 

,Beiiag' e 5: 

Beilagenverzéichriiär . 

Infonnationsschreiben der Staatskanzlei vom 4. Mai 2020 lan-die: 
KäntonalpräsidehtinhenI-präsiclente‘n‚ Sekretariate der politischen 
Parteien des Kantons Schaffhausen und an die Stadt— und Ge- 
meindekanzleien der Kreishauptorte betreffend Gesamterneue- 
runQSWahlen Kantonsrat Amtsdauer 2021-2024 inkl. relevanter 
Beilagen 

Artikel der Schaffhauwr AZ «ist die digitale Urhedichti?» vom; 
24. September 2020 

Vereinbarung zwischen der Staatskanzlei des Kantons Schaffhau- 
sen ‚und der Stadtkanzlei Schaffhausen über-die operative Erfas- 
sung der bereinigtenWahlzettel der Kantonsratswahlen 2020 vom- 
26. Juni bzw. 27. August 2020 

Schreiben der Staatskanzlei vom 28; -Mai2020 an diiewGemeind‘en 
des Kantons Schaffhausen betreffehd0rganisation der Kantons- 
ratswahlen 2020 vom 27. September 2020 

Unterschriften der EDV-“Erfasser bezüglich Aufkläru'ng _übéfi$timm— 
geheimnis, Datenschutz und Amtsgeheimnis 



WOH‘SQMÜÜEIISNI' . ._ _ _ _el 
-Beckenetube7 . ‚ 
(JH-8200 Scham-taugen 
www.sh.dt 

..“.E.l%°”“ . ...... 
äßämläätkanz‘ei Schannau5=a_ Ketntonalpräsidentinnen / -präsldenten‚ 

515‘ 2“, . ab Nr ‘1963 Sekretariate der politischenPartelen 
Datum: .............. :........ ..... . ..... , . . des Kantons 30haffhause:n und an die 

l:teht anStadtschre'benn/Stadtwelbelirl Stadt— und Gemeindekanzielen der 

El Zur direkten Erledigung Kretshauptorte 
r_'| Tiaktanclum Stadtrat 
m’2udenvAkten . _ _ _ _ 

s‚_.—_-! Eingangsbestätigung: '- Schaffhausen,. 4. Mar 2020 ' 

. . ‘ ‚fh‘ieur't'. . .. 
.Geeamt&meuemßsmhlen' Kanton9mt-Amgsaauer 2021; __2024 

Sehr geehrte Damen und Herren 
Der Regierungsrat hat am 21. April 2020 entschieden. dass—die Gesamtemeuerungäwahleh trotz. 
der Coronavirus-Krise an den ursprünglich festgesetzten Terminen dürchgeführt werden. Die Kan- 
tonsratswahlen finden somit am 27. September 20203tat't. Der Ablauf ist grundsätzlich in allen Tei- 
len analog zu den Kantonsratswahlen 2016.- 

Wir möchten Sie aber auf eine Neuerung hinweisen: 
Neben der Einreichung der schriftlichen und eigenhändig unterzeichneten Wahlvorschläge (Kandi- 
dierende und Unterzeichnende des Wahlvorschlages) sind die Parteien verpflichtet, die Liste der 
Wahlvorschläge (ohne Unterzeichnende des Wahlvorschlages) zusätzlich per Mail dem Gemeinde- . 
rat des Kreishauptortes zu senden (mittels zur Verfügung gestellter Excel-Datei). Dies führt zu einer 
wesentlichen Vereinfachung und Verbesserung der administrativen Abläufe bei der Kontrolle der 
'Wahlvorschläge und der Erstellung der Wahilisten. 

Die entsprechenden Excel-Dateien stehenauf "sh.t=h' unter '?Abstit'nmungen uhd"Wahlene‚ 
"Kommende Urnengänge" zum Download bereit. 
Link: httpszflsh.WOMSNVebseitelKanton—Schafihausenfßeh-rde/Abstimmungen-und-Wahlen-4104454-D5html 

Füllen Sie dazu- als erstes die Kandidatenliste aus. Die Daten werden ins Kandidatenbiatt des Wahl-* 
vorschlages übernommen. Bei diesbezüglichen Fragen wenden Sie sich an Heinz Forster (abstim— 
mungen@ktsh.ch). 

In der Beilage übermitteln wir Ihnen die im Amtsblatterschienenéfiubiikationen: 

/ Kreisschrelben betreffend die Durchführung der Kantonsratswahlen 
für die Amtsdauer 2021 - 2024 (Nr. 20-38) 

é'/ instruktion für die Durchführung der Kahtonsra'tewahien vom 27. September2020 
für die Amtsdauer 2021 - 20'24.(Nr. 20-37) 

' -s'olWie ‚ 

-l/ Dekret über die Einteilung des Kantons Sbhaf_fhausen in'.Wahllkreise für dies.-wahl des. 
Kantonsr'atee und die Zahl darin diesen Wahlkreisen zu wähltendeatglieder-- ' 
(SWR-161.110) vom 26. Oktober 2015 - ' 

-. 5Elmp0rzwahlverordnung (SHR 161.11il)xqm 1_3._Novemper„1e7e 



/ Termlnllste Regierungs= und Käfitonsfätämh‘lflü'Amtädfluäfé2o21'f"'2o24 
Zutéilung Listennummem _ ' " 
*Musterfonnulare pro Wahlkrelsfür dle_ Einreichungvon Wahlvorschiägeh 

. AusgédruckteKandidat'enliste der Excel-Datei 'Fonnular—Wahlvo;séhläge" ‘prdüwa_hlk_rfeiä 

Féundli::he Grüsse' ‘ " 

STAATSKANZLEI SGHAFFHAUSEE 
De’rStaatsschreüaer: 

." 

. “'41' " z  

‚ ' .  _. 

?. 

-f. - .‘ 

—‚*‚ 
. .  . 

l . n " .  . ;,_; 
.' — -.{ ' , 

‚\ _ '"'‚ 

„v. v ' 
. 'o_t 1 

a .. :-:‚ . ... ; '- 4.» ".. 
.; ‚ 1' —. ‘ -. 4 . 
"._l _._ ' :  ‚— 

. % j ‘  ' 

l’ . .,_ @. 

;—* .‚' 
‘ £.+_é’+* "°: . ' -"‚‘ 

_ . 
I 

4“ " . . a. | 

.- .* 

. ' . .  \ ' 1‚ '  \ ' . ‚ 1— v - ‚° . .  ' : ?- 

_ ' ) ?il 
‚ l . .  ' 



.
;

a
'

=
.

e
 

Kreisschreiben 120533 
betreffend die-Durchführungad.ér=Kantonsraßé 
wahlen fürdie Amtsdauer'2021 bis2024‘ 

an die 

Präsidentinnen und Prä5id'enten der‘Einw0hnergerneind'ein 
“des Kantons Schaffhausen 

Durch‘ßeschiuss des Regierungsrates 
vom :12. November 2019 

sind die Gesamtemeuerunggswahlein für den Kantonsratauf 

Sonntag, 27; September2020, 

angesetzt werden. Sie finden auf Grund der-Verordnung des Regie- 
rungsrates über die Wahl des Kantonsrates und die Wahl der Ein— 
wohnerräte nach dem proportionalen Wahlverfahren (Proporzwahl- 
verordnu ng) vom 13. November 1979 (SHR 161.111}. nach dem 
Dekret über die Einteilung ctes Kantons Schaffhausen in Wahlkreise 
für die Wahl des Kantonsrates und die Zahl der in diesen Wahlkrei- 
sen zu wählenden Mitglieder vom 26. Oktober 2015 (SHR161;110) 
und nach den Bestimmungen des Wahlgeset‘zes vom 15, März-1904 
(SHR 160.100) statt. 

Für die Durchführung der Proporzwahlen werden nachstehende 
Drucksachen und Formulare benötigt:: 
“1; Besohluss des Regierungsrates betreffend die Gesafl1temeüé— 

rungswahlen für die Amtsdauer 2021 « 2024 vom 12. November 
2019. 

“2. lnstmktion des Regierungsrates für die Durchführung der Kern- 
tonsratswahlen vom 28. April 2020. _ 

3 Gedruckte Wahlzettel für sämtliche im Wahlkreis eingereichten 
Listen sowie ein leerer Wahlzettet als freie Liste. 
Wahllprotokolle und Hilfsfonnul'are. 
Sehe—ma für die Verarbeitung denWahlzettä und die: Lieferung-an 
die: KSB Schaffl1ausen. ' 
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DieZustellung der voremähriten Drucksachen und Formula?e%1gj2‚ _ 4 und San die Gemeinden geschieht durch die_Staatskänzl9i Schaflhausen. Die Zustellung der Wahlzettel (Drucksache 3) ‚er— 
folgt durch die Kanzleien der Wahlkreis—Hauptorte. 

DieWahlzettt-zl sind den Sfimmberechfigten mindestensz-zehaage "vor dem Wahlt39 zUzustellén. ‘ ‘ ' 

'-Sghafmausen.—‘2E„April zoéo -Sf_eiäfska'hzlei Scheffhal,l$.$lf 
‚_ . per Staatsschreiben 

‘=_Dr. Stefan Bilger 
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Instruktion ‚ . ‘ 29-37" 
betreffenddie Durchführungade‘n Kantonsratse 
wahlen vom 2-7. September 2020 
für.die Amtsdauer 2021-2024 

Der Régierungsrat‚_ 

gestützt.a 5 9 der Proporzllrahlverdrdnung. üdm 'lS-.‘ Növembef 
1979, ' ' ' ’ ' 

erlässt folgende Instrukt‘iori? 

|. Allgemeines 
Bei den Kantonsratswahlen 2020 findet das 'd0pptaltpmportibn.a'_le 
Sitzzuteilungsverfahren Anwendung. Der genaue Ablauf ist nachfol- 
gend detailliert beschrieben. 
Der Kanton Schaffhausen besteht aus sechs Wahlkreisen, die ins- 
gesamt 60 Vertreterinnen bzw. Vertreter in den Kantonsrat zuwäh- 
len haben; Die Zahl der in diesen Wahlkreisen zu wählenden Mitglie- 
der richtet sich nach dem Dekret des Kantonsrates vom 26. Oktober 
2015 {SHR 161.1 10). Die Wahlen erfolgen nach den Bestimmungen 
der Verordnung des Regierungsrates über die Wahl des Kantonsra- 
tes und die Wahl der Einwohnerräte nach dem proportionalen Wahl- 
'verfahren (Proporzwählverordhungj) vom 13. November 1979 (SHR 
"161.11 1}. 

Il; Vorverfah'ren 
Das Vorverfahren leitet der_Gerneinderat des Kreishauptertes. in den 
Wahlkreisen. die nureine Gemeinde umfassen.. der Gemeinderat. 
Die Wahlvorschläge sind schriltlich und von mindestens 15 im Wahl= 
kreis wohnhaften Stimmberechtigten eigenhändig unterzeichnet bis 
zum 62. Tag vor dem Wahltag (bis am 27. Juli 2020) beim Gemein- 
derat des Kreishauptorteseinzureichen. Sie müssen mit“ einer Be- 
ze‘lchnungwersehen sein. Die Wahlvorschläge dürfen höchstens„so 
Viele Nam-en wählbarer Personen enthalten,- als Vertreterinnen und 
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-V.ärtreter im-Wahlkrei52u wählen sind. Es ist jedoch gestattet. den 
gleichen Namen zweimal zu schreiben (kumulieren). 
. Die Liste der Wahlvo‘rschläge (ohne Unt-erzeichnehde des Wahlvor- 
‘schlages) ist zusätzlich per Mail dem Gemeinderat des Kreis- 
hauptortes zu senden (mittels zur Verfügung gestellter Excel-Datei). 

Jede Kandidatur bedarf zu ihrer Gültigkeit der schriftlichen Zustim- 
mung der kandidierenden Person. Dies kann durch blosse-Unter- 
z'eic:hnung des Wahlvorschlages geschehen. 

Keine kandidierende Person darf auf mehr als einem Wahlvorschlag 
des Wahlkreises oder auf Wahlvbrschiägen aus mehr als einem 
Wahlkreis stehen; sonst ist sie unverzüglich von allen Wahlvorschlä- 
gen zu streichen. 

Keine stimmberechtigte Person darf mehr als einen Wahlvorschlag 
unterzeichnen. Die Unterschrift kann nach der Einreichung des 
Wählvorschtages nicht mehr zurückgezogen werden. Die Unter- 
zeichnerinnen und Unterzeichner des Wahlvorschlages müssen für 
den Verkehr mit den Behörden eine Person als Vertreterin oder Ver- 
treter und eine weitere Person als Stellvertreterin oder Stellvertreter 
bezeichnen. Venichten sie darauf, so gilt die erstunterzeichn'ende’ 
Person als Stellvertreterin oder Stellvertreter. 

Die Vertreterin oder der Vertreter bzw.. wenn sie oder er verhindert 
iSt‚ die stellvertretende Person ist berechtigt und verpflichtet, im Na— 
men der Unteneichnerin'nen und Unteaeichner die zur Beseitigung 
von Anständen erforderlichen Erklärung-en rechtsverbindlich abzu- 
geben. 

Auf dem Wahlvorschlag müssen sowohl die Kandidatinnen und Kan— 
didaten als auch die Unterzeichnerinnen und Unterzeichner mit Vor— 
und Familiennamen. Geburtsjahr. Beruf" sowie Adresse des politi- 
schen Wohnsitzes (in grösseren Ortschaften Strasse und Hausnum- 
mer) bezeichnet sein, die Kandidatinnen und Kandidaten zusätzlich 
mit ihrem Heimatort. 

Ab dem 48. Tag vordem Wahltag (ab dem 10. August 2020)_dürfert 
an den Wahlvorschlägen keine Änderungen mehr vorgenommen. 
Werden. ' 

Die bereinigten Wahlvorschläge heissen Listen.— 

B.le-_Listen werden von der Staatskanzlei. mit Ordnungsnummemver— sehen. . _ . , .. __ ‚ _ . . , 

- "  ..—..———- _ _ _ _ — _ ‘ _ — - — — _ _ _  



Die Zuteilung der Listennurnmern erfolgt nach derWählerstärk‘e- der 
Listen bei der Kantonsratswahl 2016. Listen, die bei der—Kanton's- 
ratswahl 2016 nicht zur Wahl angetreten waren, gelten als neu ein- 
gereichte Listen. Neu eingereichte Listen erhalten durch die bisheri- 
gen Listen noch nicht belegte Nummern. Die Zuteilung erfolgt in der 
Reihenfolge ihrer" Einreichung. Listen aus verschiedenen Wahlkrei- 
sen. aber mit gleicher Bezeichnung, erhalten die gleiche Listennum-> 
mer. 
Die Listen mit ihren Bezeichnungen und Ordnungsnummem sind der 
Staatskanzlei bis 11. August. 2020 in Kopiezuzustellen zur Veröf« 
féntlichung im Amtsblatt. 

Die Gemeinderäte der Kreishauptorte erstellen für sämtliche Listen’ 
Wahlzettet„ auf denen Listenbezeichnung. Ordnungsnuri1mer und 
Kandidatenangaben (mindestens Familien- und Vorname sowie 
Wohnort) uorgedruckt sind. sowie Wahlzettel ohne Vordruck._ Ein 
vollständig er Satz der Wahlzettel ist vor der Drucklegung der Staats— 
kanzlei zur formellen Prüfung einzureichen. 

Die Gemeinden stellen den Stimmberechtigten bis spätestens zehn 
Tage vor diem Wahitag einen vollständigen Satz aller Wahlzette‘lzu. 

Ill; Stimmabgabe 
Für die Stimmabgabe gilt insbesondere: 
a) Die Stimmabgabe erfolgt mittels der ‘ari'itlioh zugesteliten ge— ' 

druckten Listen oder durch ganzes oder teilweise handschriftli— 
ches Ausfüllen des leeren Wahlzettels. 

in) Es darf nur ein Wahlzettel verwendet werden. Dieser ist aus der 
Wahlzettelbroschüre herauszutrennen. 

0) Wer den Wahlzettel ohne Vordruck benutzt,. kann Namen wähl— 
barer Kandidatinnen oder Kandidaten eintragen und die Listen— 
bezeichnung oder die Ordnungsnummer einer Liste anbringen. 
Wer einen Wahlzettel mit Vordruck benutzt. kann vorgedruckte 
Kandidatennamen streichen; er kann Kandidatennamen aus an- 
deren Listen eintragen (panaschieren). Er kann ferner die vorge- 
druckte Ordnungsnummer und die Listenbezeichnung streichen 
oder durch eine andere ersetzen. Er kann den Namen der glei- 
chen Kandidatin oder des gleichen Kandidaten auf dem Wahl- 
zettel zweimal aufführen (kumulieren). 

;d)‚ Bei der Stimmabgabe ist auf der Rückseite des Stimmzettels ein 
Kontrolisternpel anzubringen. Bei der brieflichen Stimmabgabe 
wird der Kontrollstempelnach Öffnen desStimmkuvertsanga 



bracht.sofem die Stimr'nabgabe gültig ist (Art. 53'“Abs, 1“Wa_hlf 
geset2) und das Kuvert für die gleiche Wahl nicht mehr als einen 
»W3hlzettel enthält (Art. 59 Abs. 2 lit. h). 

e) Das planmässige Einsammeln. Ausfüllen Oder Ändern von Wahl-> 
zeiteln und das Verteilen so ausg_réfüllt9r oder geähdu'erter Wahl- 
zettel ist verboten. ‘ 

:Ill. Gemeindeweise Ermittlung des -Wälil= . 
ergebnisses 

Aus je zwei Stimmenzähleri'nnen oder Stimmenzählem ist ein Zähl- 
büro zu bilden. In kleinen Gemeinden wird ein Zählbüro genügen.» 

' während es bei grösseren Gemeinden mehrerer bedarf. 
*Die abgegebenen Wahlzettel werden unter die Zähtbüros ungefähr 
gleichmässig verteilt. 

1. Sortierung der eingegangenen«Wahlzettet 
"a). Nach dem Öffnen der Urnen werden sämtliche Wahlzettel in I'm-‘ , 

gültige, völlig leere und gültige Wahlzettel aufgeteilt. 
Wahlzettel sind ungültig. wenn sie 
- wohl Namen. aber keinen einer Kandidatin oder eines Kahdi= 

daten des Wahlkreises enthalten; 
- nicht amtlich sind: ‘ 
— anders als handschriftlich ausgefüllt oder geändertlsind; 
- ehnrerletzende Äusserungen oder offeneiohtliché'l*(enrizéicbti-T nungen enthalten; 
- - keinen Kontrollstempei tragen. 

Ganz leere. mit Kontrotlstempel versehene Wahlzettel werden nicht als "ungültige", sondern als "leere" Wahlzettel behandelt. ' 
b) Die ungültigen und die leeren Zettel sind sofort auszuzählen, im Formular "LieferscheinlListenübereicht Kantonsratswahl" einzu- tragen und als erledigt wegzulegen. — 
g:) Die gültigen Wahlzettel sind zu trennen in unveränderlte und ver- änderte (Freie .Listen. d.h. Wahlzettel ohne Listenbeze'rchnuné gen. gelten als veränderte Wahlzettel). ' id) Sodann sind die unveränderten Wahlzettel nach den Listenbe- zeichnungen auszuscheiden und im Formular "Lieferscheinlljs; 



2), 

ten‘übersicht Kantonsratswehl" einzusetzen; Das Total aller um.- 
vjer‘änderten Wahlzettel'sämtlicher Listen ist ebenfalls im Formu- 
lar "LieferscheinlLis‘tenübersicht Kantonsratswahl" einzusetzen. 

Verarbeitung der veränderten‘Wahlzettel 
Die veränderten Wahlzettel sind v0rerst inhaltlich zu beieirii‘g'en; 

So sind mit Farbstift zu streichen: 
- Namen. die auf keiner Liste des Wahlkreises stehen; 
- unleserlich geschriebene Namen und nicht identifizierbene 

Kandidatinnen oder Kandidaten sowie 
- überzählige Namen (steht ein Kandidatenname mehr als 

zweimal auf einem Wahlzettel. werden die überzähligen VWe— 
derholungen gestrichen); ‘ 

- Kümulationen (doppelte Stimma'bgabe für bestimmte Kandi- 
datinnen oder Kandidaten) durch Gänsefüsschen. "dit ", 
“idem” und dergleichen; 

zu ergänzen: 
- fehlende Kendidatennumrnem; 

und es ist zu kontrollieren: 
- ob die Kandidatennummern mit dem Namen .übereinstin1-; 

men. Bei Differenzen zwischen Namen und Nu'mmem erhält 
der Name den Vorrang. und die Kandidatennummer' ist ent- 
sprechend zu befiohtigen. 

Fehlende Stimmen gelten als Zusälzstimmen. 
-- wenn ein Wahlzettel eine Listenbezeichnung trägt, diezwar ' 

mit. keiner der amtlich veröffentlichten Listenbezeichnungen 
wörtlich übereinstimmt. aber keinen Zweifel darüber zulässt; 
dass eine bestimmte Liste gemeint ist; 

- wenn ein Wahlzetlel zwar keine oder eine unklare Listenbe- 
zeichnung trägt. wohl aber eine Ordnungsnummer einer amt—' 
lich veröffentlichten Liste enthält; 

- wenn ein Wahlzettel eine gültige Listenb.tezeichnung und eine 
Ordnungsnummer trägt. die nicht übereinstimmen: in diesem 
Falle gilt die Listenbezeichnung. 

Fehlende Stimmen (bzw. leere Linien) gelten als leere Stimmen. 
4 wenn ein Wahlzettel keine Listenbezeichnung trägt: 
- Wenn die Listenbezeichnung gestrichen ist; 
- wenn der:Wahlzettel mehrere —Listenbezeichnungeh trägt.. 



Nach dieser Bereinigung sind die veränderten Wahlze_ttel naeh- 
der-Lisß’nbezeichnung auszuscheiden. auszuzählen und im For— 
mular "Lieferschein/Listenübersicht Kantonsratswahl" einzuträ'-. 
gen. Wahlzettel bhne’Listenbezeichnung gelten als veränderte“ 
'Wahlzettel, bilden aber eine Gruppe für sich; ihre Anzahl ist 
ebenfalls im Formular "LieferscheinfListenübersicht Kanionsra‘ts‘- 

‘ wahl". in der untersten Zeile, einzutragen. 
b) Als nächstes sind die Wahlzettel in dem oben rechts vorgesehe 

nen Feld fortlaufend zu nummerieren. und zWar Iiäénweise;j& 
weils mit Nr. 1 beginnend. ' 

;c) Das Total der veränderten Wahlz_ettel ist im Formular "Liefer- 
schänlLis'tenübersicht Kantonsr‘aßwahl" einzutragen. 

*V.‘ Ablieferungdes .Wahlmaterialsandie KSB 
und-die Staatskanzlei 

Die Gemeinden werden ‚angewiesen. sofort nach Bereinigung der 
Wahlzettei, das ausgefüllte Formular "LieferscheinlListenübersibht 
Kantonsratswahl" zusammen mit dem gemäss Anweisung der" 
Staatskanzlei sortierten veränderten Wahizettein der KSDSchaffl 
hausen abzuliefem. . 

Die Staatskanzlei übermittelt den Gemeindewahibiiroe zu gegebe- 
ner Zeit das Schema für die Zusammenstellung der Uhteriagen an 
die KSB. 
Die von der Staatskanzlei nach Abschluss der Erfassung der 
Resultate zugestellten Wahlprotokoile sind von den Gemeinde- ' .  
wahibüros zu unterzeichnen und zusammen mit den gesondert 
verpackten Wahizetteln spätestens am Montagnachmittag nach 
der Wahl der Staatskanzlei abzuliefern. Bei der Verpackung der 
Wahlzettel ist die durch das Auszähllverfahren bewirkte Sortie- 
rung strikte beizubehalten. 

Die Wahlakten bleiben in Verwahrung bei der Staatskanzlei. 
Die Sitzverteilung erfolgt durch die Staatskanzlei. Sie übermittelt den 
Wahlkreishauptorteh die Wahlergebni$sé und macht den GeWähitéfi 
sofort von ihrer Wahl Mitteilung gemäss Art. 61 Wahlgesetzj. 



. Si;liäfihälliäen;28..-Rptll‘2020 im'lilamenliesRegie"'1i'ldlirätéf‘iT .. 

Der«Präsidehtz . 
Martin Kessler 

= ' Der staaßsch'reiberz 
Dr. „Stefan ‚Bilger 

Die Staatskanzlei führt am 3. September 2020,16.00 Uhr, einen 
instuuktionskurs durch. zu welchem jede Gemeinde mindestens 
eine Verlretüng abzuordnen hat. Der bzw. die Vorsdzénde des-Gé— 
meindewahlbüros ist für die lnstruktion der übrigen Mitglieder des 
Wahlbüros verantwortlich. 
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|Dekret 
über die Einteilung des Kantons Schaffhausen 
in Wahlkreise für die Wahl des Kantonsrates 
und die Zahl der “  m diesen Wahlkreisen-zu 
wählenden Mitglieder 

vom 26. Oktober 2015 

Der Kantorisrät Schaffhause'n, 

gestützt auf Art 25 Abs 3 der Kanton5verfassuhg sowie. aufgrund 
der v0m Volkswirtschaftsdepariement herausgegebenen -.ständigen 
Bevölkerungszahl per 31. Dezember 2014. 

beschliesst als Dekret: 
51 

Die Zahl der Vertreterinnen und Vertreter der einzelnen Wahlkreise 
Wird im Verhältnis der vom Volkswirtstshäit$djepartement herausge-4 
gebenen ständigen Bevölkerungszahl per Ende des zweiten der 
Kantonsratswahl vorangehenden Jahres festgelegt 

52m 
‘ -  Der Kanton Schafl_hausen wird für die Wahl des Kantensra‘tes in. 
“folgende sechs Wahlkreise eingeteilt: 

Einw0hherzahi 
-1.'. Wahlkreis Schafflrau'sen „ 36'611 

urhfassend dieStadt Schaffhausen- 

°2. Wahlkreis Klettgau 17'452' 
umfassend die Gemeinden Hallau. Beggingén. 
Ratingen, Gächlingen, Löhningen. Neunkirch, 
0berhallau, Schleitheim. Siblingen. Trasadirig_eh 
und Wilchingen 

;.Amtsblatt 20.16. s. 331 

Séhäffhauserflechtsbiuclri9äif 
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Dekret Einteilung‘Wahlkreise'für.die.W'ahi des KR. 

3“. Wahlkreis Neuhausen ' 103507 
umfassend die Gemeinde Neuhausen am Rheihfäll. 

4; Wahlkreis Reiat 101 91 
umfassend die Gemeinden Thayngsn. Bergen. atmen- 
hardt. Döriiingen. Lohn. Merishausen und Stetten 

5. Wahlkreis Stein 5'655i’ 
‘ umfassend die Gemeinden Stein am Rhein; Buch. 

Hemishofen und Ramsen 

6. Wahlkreis Buchberg-Rüdlingen _1'617 
umfassend die Gemeinden Buchberg.‘_ und Rüdiirigeh 

Total 82'049 

1 Bei den aus mehreren Gemeinden bestehenden Wahlkreisen gilt 
die e|'stgenannte Gemeinde als Hauptort. 

5 3 
‘ Die Zahl der Personen die m einem Wahlkreis wohnhaft sind. wird 
durch den Zuteilungs-Divisor geteilt und zur nächstgelegenen gan- 
zen Zahl gerundet. Das Ergebnis bezeichnet die Anzahl Sitze. die 
im betreffenden Wahlkreis zu vergeben sind. 

.*  Der Zuteilungs-Divisor wird so festgelegt. dass beim Verfahren 
nach Abs. 1 genau 60 Sitze vergeben werden. 

5 4 " 
Die 60 Sitze des Kantonsrates werden gestützt auf das Verfahren 

. gemäss 5 3 wie folgt auf die Wehlki‘téise verteilt: 

Zutéilungs-Divisor: 1'370 . _ _ 
Quotient Sitze 

1. Wahlkreis Schaffha'u5en 
Wohnbevölkerung; ser-517 =-;26.728‘ ' 27 Sitze 

2.. Wahlkreis Klettga.u 
Wohnbevölkerung: 17'452z =‘1-2.739 "1'-3"Silze' 

3. Wahlkreis Neuhausen. _ _ _ _ 
Wohnbevölkerung: 10‘50? = 7.670 58 “Sitze 

_4-. Wahlkreis Reiat 
Wohnbevölkerun'g: 10‘191- _ “=" ?;439 ‘7‘Sitz'5; 

SchamaUsärR'eqht-rbliéh 199?‘ 
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iDei<ret=Einteilungüwahlkreiäeffur die wenn des;KR 161x110) . „ 

=. 5. Wahlkreis Stein _ _ . __ 
‘. Wohnbevölkerung: 5'665 =’4;135 4 Sitze 
1 

“6. Wahlkreis Buchberg'-Rüdliift95n ‚ ‚ ‚ ; 
Wohnbevölkerung: 1'61-7 == “1.180 ’1*‚Sll2" 

Tohl » 60 sm 

"F- ' ] 
l “ ' '1 Dieses Dekret tritt am 1. März 2016 in Kiafi. ' 

' _ 2" Es ersetzt das gleichnamige Dekret vom 24.‘ November-2003. 
-3 Es ist im Amtsblatt zu veröffentlichen 1lund in diekaritonaleüé‘59t-3 
zessammlung aufzunehmen. 1 

- ‘Fussmten: “ ' ‘ 
1) Amtsblatt 2016“. S. 331, 7 ‘ ' 
‘2) Fasaung gemäss KRB-ll0l1'l 13; Januar 202Q. in Kraflgeüelen am 

1'. Febmar202tl (Amtsblatt2020. & 102). 
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Tennii'iliätefie‘ .iemun sa.:undil(atntonsratswahlen.Amtsäauer 2021-2024 

Termin Bemerkungen „und Hinweise 

1221-1.2019 Beschluss des‘RR überd_ie __ Art., 18 + 21 .Wahlgesetz (SHR 160.100) 
Gesamtemeuerungswahlen für die Amtsdauer 2021“- 
2024 

28.412020 lnstruktion des‘Regierungsrates zur Durchführung der Veröffentlichung imtAmtsbla'tt 
Kantonsratswahlen für die Amtsclauer 2021—2024) - ' 
(RRB) ' 

2854;2020 Kreisschreiben der Staatskanzlei an die Äleföffén'tiiéh uh'g;in'1Afritsblättj 
Präsidentinnen und Präsidenten der ‘ 
Einwohnergemeinden betr. Durchführung der; 
Kanton sratswah len für die Amtsdauer 
2021-2024 

27.7.2020 Ablauf der Frist für die Einreichung von Die Wahlvor$chläge müssen spätestens" am 
Wahlvors'chlägen beim Gemeinde-fätdes". neuntlelzten Montag, (62. Tag vor dem 
Kreiisha'uptortes . - Wahltag) beim Gemeinderat des 

’ Kreishauptortes eingereicht sein. (Art.21 
Wahlgesetz. SHR 160.100; 
5 12 ProporzwahlV0, SHR 161.111). 

28.7.2020 Übermittlung der=Listen ah die Staatskanzlei (€; 12 ProporzwahlV0, SHR'161.111) 

10.8.2020 Ablauf der Frist für die Bereinigung von (5 20 Abs. 4 Propor2wahN0. SHR 161 :111); 
Wahlvorschlägen . 

. 11.8.2020 Einreichung je einer Kopie der bereinigten Listen an 
die Staatskanzlei zur Veröffentlich ung im Amtsblatt 
und anschliessend Einreichung der Probaabzüga für 
die Wahlzettel 

30.8.2020 Regierungsraiswahlen 

3.9.2020 lnstruktionsveranstaltung fürGemeindenf 

‘Spät. Zustellung der‘Listen an die Stimmberechti9ten Spätestens10 Tage vor dem Wahltag 
16.9.2020 (sinnvollennreise zw. 4 und 3-W. vor Termin 

zusammen mit Abstimmurgsunterlagen) 
27.9.2020 Kantonsratsv'vahlen (in allen Wahlkreisen im 

Proporzwahlverfahren) 

27.9.2020 ev. 2. Wahlgang Regierungsratswahlen 

2.10.2020 Veröffentlichung der Wahlresült'a‘teirh Amtsblatt 

5.10.2020 Ablauf der Einäpradhe‘friät 

STAA'FSMNZEEI ISCHA'FFHAUSEN : 



Ist dliedigitale Urne dl<:ht" 
DEMOKRATIE Die Software.- 
die am Wahlsonntag das 

' Resultat errechnet; hat Sic:her— 
heit'slücken u nd wird_von fiel- 
willigen Schülern bedient. 

Mühle! Gunnar 

In drei Tagen wird der Kmnonsrat gewählt 
Dabei kommt eine Sol’cwue ‚mit gravierem 
den Sicherheitsmängeln zum Einsatz. Ist das 
St:h'aflreuser Wehlré.sulmt ausreichend gegen 
eine Cyberatuclne geschützt? 

[n der alctuelleli Üebad1e über die Sicher- 
heit von E-Voring wird gerne darauf wrwieren, 
analogen Wahlen mit Wahlzetnel‚ Sfimmoou- 
v‘err und Kugelschreiber seien sicher. Dies sei 
«ein Mythos», schreibt die Republik. Sie verö£ 
Emtlicht morgen I-‘reiug die Ergebnisse einer 
mhnanelangen Recherche, die Mängel in der 
Software zur Ermittlung der Wahlresulune 
nu&eigt. Eine Mehrheit der Kantone arbeinet 
mit veralteten und unsicheren Systemen. Als 
Reaktion auf diese Recherche fordert die Bun- 
deskanzlei die Kanone auf} ihre Sysoeme zu 
prüfen und Schmehseellen_zu beheben. 

Ungenügend vor Angrifen geschützt ist 
auch die Soll:ware Serum, die bei Netionairru- 
und Kantonsrarswahlen im Kanton Schaflhm- 
sen zum Einsatz kommtEs geht dabei um die 
Ermittlung des Wahlrecultats: Ein Programm 
erledigt die komplexe Berechnung der Simm- 
sprüche der Parteien. 

Völlig umlehoras Standardpasswort 

Die Republik lies Serum durch .unabhirrgige 
Experten prüfen. - 'welche eine empfindliéhe 
Schwnchsnelle finden. Darüber hinaus liefen 
dieFir-ma8eramilue Sbllwarenfiteinem Sinn- 
dardpasswort, das in der lnsullarionsanleimng 
öifemlich verli'rgbar ist. Es lauter: «Wahlen». 

Der stellvertretende Smnschreiber Chris- 
tian Rimnann kann die grössne Sorge entlcrifi 
ten: Das Passwort «Wahlen; sei schon vor dem 
ersten Einsatz von Sera»: geindert werden; das 
sei bei Soll:warekiufen Vorschrift 

[in Gegensatz zur anderen Kantonen, so 
Rimann,würdcn im Kanton Sehndhnueen- 
‚keirre Resultate über das Internet übermimk. 
“sondern“ in ein internes Neu ohne Innernée- 

Wahlteg ist Zähltag: Analoge Wahlen sind nicht automatisch sicher. 

verhindungeingerpeisclihmitsindhgrifie 
pnlnisehausgtschlosen.hliranderen Wör- 
ten:ikrl(anron Schaflhausmarbeitetmr 

mitveralreeerundunsicherer$oltware,hac 
aber die notwendigen Konnollmechiuüsrnen 
eingesetzt, um die Wahlen vor Manipulation; 
versuchen zu schützen. Zugriffaufdas Sysnem 

. habenkdigiichdie$naßhnzlei.dicßßäo— 
wie Wahlhelferinmen und Wehlhelfer. 

tedemoirrntlsclre Loglelmatlon 

Diererleme Punkrhfl'enbmje'doéh‘eiirweiee— 
res Karim 

Am Wahlsonmag werden in den Wahl— 
büros der Gemeinden die Wahlzetrel gezählt, 
bereinigt und kontrolliert. Danach werden 
sie dem Kanton zugertellr. wo die erwähnten 
Wahlhelferinncn und Wahlhell'er die einzel- 
nen Sn'mmen von panaschiemen Listen manu- 
ell ins System eintragen. 

Biere Personen sind jedoch keine demo- 
kratisch gewählten Mitglieder des Waldbüms, 
sondern Freiwillige, die von der Stadt Schnä- 
hausen relautien: und geschult werden. 

Den-AZ liegt ein Brief vor, mit dem'$chü- 
lerinne_n und Schüler zur Unterstützung ge— 
sucht werden. lnneressiene müssen volljährig 
sein und «gewohnt, regelmässig am PC zu er- 
heinem - weinen: ‘\brgaben gibt es nicht. Der 
Lohn beträgt 30 Banken pro Stunde. 

FürClaudio Raster, Sriihurgsrrz der Sili- 
Ms-firdhelme Demokratie,- i_sf_es md», 

.ébufn< 5 

dass hier nicht. die gewählten Mitglieder der ' 

eine difizile und veranrwornmgsvolle Arbeit: 
Diese Personen ordrien die einzelnen Stim- 
men den Kandidicrenden zu.» 

Küste! erinnert dann, das eine «”meine 
fisch eingetragene Stimme das Resultat & 
indem könne: %rviu-Jahreumuseeefinl‘ieu- 
hause: Kanmnsransirr wegen Stimmengleiclr 
stands per Mürrmrf vergeben werden. 

Ausserdem sind dise Helh'innen und 
Hel&rirn Gegensanzu den genihlrenWalrl- 
büros nicht nach Parceienproporz zusammm- 
generic, und der Bevölkerung ist ihre nme- 
tit nicht bekannt «Der irt inmnspereno-‚ 
moniert Kuster. und: «Daß: gibt alleine 
Rechtsgrundlage.» 

Christian Riemann nidersprichc—Er vers 
weist eui'das Wahlgeseu, woorch die reine 
Erfinszun' gder Resultamim Wahlermilfllmgs- . fsy‘stehrnichtdurchdäsgewihlneülhlbüri) 
durchgeführt werden müsse. «Es handeltsich 
nicht um eine Stimmenzählernu%abe, denn 
die Kontmlleund BueinigungduLkmn,nlso 
beispielsweise der Entscheid. ob eine Stimme 
gültig ist‚wird von den Wahlbüros laden Ge» 
meinden abgeschlossen, bevor der Kaution die 
Lienen zur Erßsung crhälr.£ 

Damit gibt sich Claudio Raster nicht zu- 
friede'n.Das Erfassen der Resulme sei «eindeu- 
tig Teil des Aumihlvorganésm Um das Vermu- 
en der Bevölkerung «in diesen wichtigea 
gang sicherzusneilcn‚ braucht es m w  
iind dernolmrinehe Legitimerioiv. 



Vereinbarung zwischen der Staatskanzlei des Kantons ' 
Schaffhausen und der Städtkanzlei Schaffhausen über die ope_ratiifé:_ 

' Erfassung der bereihigten Wahlzettel der Kantonsratswahlen 2020 - 

Vorri -.. - ..Juni 2020‘ 

'. Die Staatskanzlei des Kantons Schaffhausen und die Stadtkanzla Schaffhausen verembaren 
' gestützt auf Art. 29te_r des Wahlgaset2ea, Was folgt - . 

Die Stadtkan2lei Schaffhausen übernimmt für alle Gemeinden des Kantons. Schaffhausen die 
operative Erfassung der- bereinigten Wahlzettel der Kantonsratswahlen 2020 bei der KSD in 

' Schaffhausen 

_ Die Stadtkan2iéi SChaffhausen ist verantworthch für die Rekruflerung und Schulung der _ 
-Efiassungstearns. ‚ . 

Die Personen der Erfassungsteams- werden von. der Stadtkarizlei Schaffhausen entschädngt . 
Der Stundenlohn pro Person beträgt Fr. 30. —. 

Die Gemeinden haben für die Kosten der Erfassungsteams am Wahltag aufzukommen. Die- 
Kosten werden proporti0nal aufgeteilt (anteilsmässige Kostenbeteiligung im Verhältnis 
zwischen der Anzahl Stimmberechtigter pro Gemeinde und der Gesamtzahl der 

- Stinjmberechtigten Im Kanton). Der Gemeinde wird Im Anschluss an die Kantonsratswahlen 
2020 von der Stadt Schaffhausen Rechnung über die anteilsmässige- Übernahme der Kosten - 
der Erfassungsteäms gestellt. -‘ . _ . _ | 

Die Kosten für die administrativen Arbeiten im Zusammenhang mit den Erfassungsteams 
können der Staatskanzlei-' |m Uh1fang von total Fr". 3'000.- in Rechnung gestellt werden." 

' Die Stadtkanzléi Schaffhausen stellt die Einhaltung des .Stimmgeheirnniss'e's und der. 
Daten_ächutzb'estirnmungén dürch die Erfassungsteams sicher. 

Die Stadtkanzlei SChaffha03eri garantiert, dass während der gesamten Erfassungsarb’eiten In, 
der KSB. jeweils mindestens eine Vertretung der Stadtkarizlei anwesend oder erreichbar ist. 

Die Staatskanzlei nimmt während der Edessühgsarbeiten' in der KS! l d i e  Aufsicht über diese 
- Arbeiten wahr. 

_ _2?. Aug 2 0 2 1 l _ ' _  . ‘ _. . .  
. Schaffhausen. Juni 2020 ' .Scha‘ffhausengß.Jun_i_2o20' 

'. - - . 
‚Staatska nzlei‘Schaffhausj'e‘n ' _ ‚ Stadtkanzlei-Sohaffhawen. 

er Staatsschrteiben —- _ .Die-Stadtschreiberin: 

‚ar-.! “ster' " '|äi|g‘éié 



Kanton taffh'uus'eh 
Staatska'nzlel 
.Beckcin*stube7__ . . = . 
CPI—8200 Schaffhausen K ...; P !  E 

"W.Sh.Ch _ "- - . _ ' 

Eingang Studtkunzle'l Schattnuuse£_£) . 

25 Nr . Z.c.„ . 'T8'Gf°fl- ‘+_41 (0)52 W M  ......... u\  « uuu \ s & An die 

F +41 0520327200 
sättskaäzier@ktsh einem an: Si ?fid&&id(i@kh...« „u.-„Gemeinden 

Zur direkten Erledigung _ des Kantons Sehäti'itlüäéh 
El Truktandum Stadtrat 
[| Zu den Akten 
E|*Eingan estätl ung:. . . .  ...—,....>.L......... 

Visum: ? .................... > „„...-‚::..... ....Schaffhausen, 28. Mai 2020. 

Eberle. S°digirübo .v. Slaleißdin, ! Mala 
Organisation-‚der. Kantonsratewahlen 2020 vom —27. September 2020 

Sehr- geehrte* Damenund Herren PräSidentinneh undPräsidieriten 

Mit Kreisschreiben vom 28. April 2020 wurden ihnen die grundlegenden Informationen über das 
Verfahren der Kantonsratswahlen 2020 übermittelt. Wie bei den erfolgreich abgewickeltenN'ati- 
analratswahle‘n 2019 werden alle Gemeinden in die Wa-hlsdftware "Sesam" einbezogen werden. 
Das Vorgehen ist grundsätzlich in allen Teilen analog zu den Nationalratswahlen 2019. 

' Bekanntlich wird die Bereinigung Und Erfassung Mederum auf Gemeindeebene erfolgen, wobei 
anschliessend die elektronische Resultaterfassung zentral bei derKSD erfolgen wird. Wie im . 
vergangenen Jahr haben die Gemeinden sofort nach Bereinigung der Wahlzettel die Unteriagen 
gemäss Anweisung der Staatskanzlei an die KSD zu übergeben. Die Staatskanzlei wird den 
Gemeinden nach den Sommerferien ein Schema für die Verarbeitung der Wahizettell und die 
Zusammenstellung der Unterlagen an die KSD zur Verfügung stellen. 

Der—Kanton kommt für dieLizenzkosten sowie die Installations. Einführungs, Schulungs— und 
Wartungskosten auf. Die Gemeinden haben -— wie bei den Natiohalratswahlen 2019 - die Kosteh 
der Erfassungsteams am .Wahltag zu übernehmen. Diese Erfassungsteams werden von der 
Stadt Schaffhausen rekrutiert und geschult. Die Kosten werden proportional aufgeteilt (anteilsf 
mässige Kostenbeteiligung im Verhältnis zwischen der- Anzahl Stimmberechtigter pro Gemeinde 
und der Gesamtzahl der Stimmberechtigten im Kanton). 

Da mit dem Einsatz der Wahlsoftware "Sesam" die Ermittlung der Ergebnisse deutlich weniger 
Zeit in Anspruch nehmen wird. wird für die Gemeinden ein Teil der bisherigen Kosten für die 
Erfassu ngsarbeiten wegfallen. Wir gehen davon aus, dass für die Gerheinden auch bei den Kan— 
tonsratswahlen die Lösung mit der “elektronis0hen Resultaterfessung=praktisch kostenneutral. 
ausfallen wird. 

Nat:h_dem die hoheitliche-Aufgabe der Resultatennittlung der-Kantonsratswahlen nicht mehr voll: 
Ständig. „von den Gemeindewahlbüros "vorgenommen wird, sondern teilweise auf Erfas—: 
fsimgstéamsausgelagert‘wird‚ schlagen wir vor. dass .- wie im vergangenen Jahr .-. jede Ge- 



meinde mit der Staatskanzlei eine kurze Vereinbarung über die Übertragung der Result’aterfa‘s'i 
-. sung und "Auswertung der Kantonsratswahlen 2020 (wobei die ebenfalls abzuschliessendeLeis- 
tungsvereinbarung mischen der Staatskanzlei und der Stadtkanzlei Schaffhausen einen integ— 
n'erenden Bestandteil bildet) abschliesst. Wir stellen Ihnen in der Beilage zwei Exemplare einer 
entsprechenden Vereinbarung zu mit der Bitte, den Namen ihrer Gemeinde in den dafür 
vorgesehenen Feldern einzufügen, die Vereinbarung zu unterzeichnen und bis am Flai- 
tag, 26. Juni 2020 an die Staatskanzlei Schaffhausen, Regierungsgebäude, Beckenstube 
7,8200 Schaffhause'n, zu rateürnieren. Wir werden Ihnen' un der Folge ein gegengezeiChhe'tes 
Vereinbarungsexemplar zurücksenden. 

Für die konkreten Aufgaben und Abläufe werden wir Ihnen nach‚den Somrherferien detaillierte 
' Unterlagen zukommen lassen. Bereits an dieser Stelle weisen wir Sie im Sinne einer Vorinfore 
mation darauf hin, dass die Staatskanzlei am Donnerstag, 3. September 2020, 16.00 Uhr; 
einen obligatorischen instruktionskurs durchführt, zu.-welchem jede Gemeinde mindestens 
eine Vertretung abzuordnen hat. 

Im Wahijahr 2020 steht unter ganzbesonderen Vorzeichen: Die Coronakrise hat auch Auswir- 
kungen auf den Ablauf der Arbeiten an den Wahlwochenenden. Es sind die Abstands- und Ver-, 
haltensregeln des Bundesamtes für Gesundheit zu befolgen. Erfahrungsgemäss hat es in ver- 
schiedenen Gemeinden einige gewählte Stimmenzählende, die zur Risikogruppe gehören und 
je nach" Situation im August/September 2020 allenfalls nicht zum Einsatz kommen sollten. Zu— 
dem weisen wir Sie darauf hin. dass am 27. September 2020 zusätzlich zu den Kantonsrats- 
wahlen noch insgesamt 5 eidgenössische Vorlagen zür Abstimmung gelangen. Dies bedeutet. 
dass Sie für den 27. September 2020 die grösstmögliche Anzahl an Stimmenzählenden aufoie- 

. ten müssen. Wir bitten Sie. bereits jettorüberiegungen anzustellen. wie Sie diese Problematik 
lösen könnten (2.3. mit der Wahl von ausserordentlichen Stimmenzählenden durch den Ge- 
meinderat). 

Für Fragen und :Auskünfte stehtlhn‘en Christian Ritzmann. Staatssehreibar—Stv.‚ gerne -zurver-‘ \ 
*ftigungf _(T el. 052 6327361; Mail: christian.ritzmann@ktsh.ch). 

Mit freundlichen Grüssen 
STAATSKANZLEI SCHAFEHAUS_EN 
Der Staatsschräben 

Dr. Stefan Bilger' 

Beilage: 
2 Ex. der Vereinbarung "Übe'rbagung;= der Resultateriassung und Auswertung der Kantonsrats-- 
Wahlen 2020" . 
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‘ STADTKANZLEi. 

. Stadthaus 
. . . . _ . _ ‚ ' .. Postfachißfllfl 

EBV’ Erfassung “vom 27—. September 2020 c„_lszms„haffhause„ 
. T+4152632 511,1» 

|Ch- bestätige mit meiner Unterschrift dass ich von der Stadtkanzlei auf die. |_:_+2;1_ 52 532 5253 
Einhaltung des Stimmgeheimnisses. der Datenschutzbestim@ungeh und wWw;stadt—sciiäffhéüääm;h| 
des Amtsgeheimnisses hingewiesen worden bin: 

'Vor- und Nächname rift 

. r i  ' 

'lä 

STR-DT — ‘  ‘ ' SGHA'FEHÄU-S'EN' 



5TADTI(—ANZLE-h 

.Sl_adthaué 
_. ‚ . . _ . ‚ — pos'tfach1nun. 

EDV Erfassungwom 27. September2020 c„_azms„haf‚hause„ 
_ . - _ " „ . _ _ T+'1}1526325111 

Ich bestäflge mit meiner Unterschrift, dass ich von der Stadtkanzlei auf‘die F-.o_- 4152 632 52 53 
Einhaltung des Stimmgeheimnisses, der Datenschutzbestimmungenund ‘wwwstadt-s'chafmausä'rigch 
des Amtsgeheimnisses hingewiesen.WOrden bin: 

‘ or- und:Nachname _ U'n'térschrift 

A 

---ä-__T_Abt _ SGHAEFHAUSEI\ 


